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Sächsischer Landtag 
6. Wahlperiode 
 

Antrag 
 

der Fraktion DIE LINKE. 
 
Thema:  Übernahme der Braunkohlesparte von Vattenfall durch EPH und dessen 

Finanzpartner PPF: Sicherheitsleistungen für aktive sächsische   
Braunkohletagebaue anordnen 

Dresden, den 4. Oktober 2016    - b.w. - 
 
 
 
 
 
  
Rico Gebhardt 
Fraktionsvorsitzender 

1 

 
Der Landtag möge beschließen: 

I. Die Staatsregierung wird aufgefordert,  

vor dem Hintergrund der von der Europäischen Kommission erteilten Genehmigung zur 
Übernahme der Aktiengesellschaften Vattenfall Europe Generation und Vattenfall Europe 
Mining („Vattenfall“) durch Energetický a Průmyslový Holding („EPH“), Tschechische 
Republik, und PPF Investments Ltd. („PPF Investments“), Jersey, unverzüglich, spätestens 
innerhalb der jeweils kommenden Hauptbetriebsplanzeiträume, Sicherheitsleistungen in 
angemessener Höhe für den aktiven Braunkohletagebau in Sachsen festzusetzen und hierzu 
insbesondere: 

1. umgehend eigene nachvollziehbare, allgemeine Vorstellungen und Kriterien zur 
Ermittlung und Bestimmung der angemessenen Höhe der erforderlichen 
Sicherheitsleistungen für die aktiven Braunkohletagebaue in Sachsen zu entwickeln, 

2. unverzüglich, spätestens innerhalb der jeweils kommenden Hauptbetriebsplanzeiträume,  
Sicherheitsleistungen für die aktiven Braunkohletagebaue in Sachsen festzusetzen,  

3. ein eigenes Konzept über den zeitlichen und finanziellen Umfang der erforderlichen 
Arbeiten für eine nachsorgearme Braunkohle-Bergbaufolgelandschaft, zur Vorsorge und 
Wiedernutzbarmachung sowie zu den Ewigkeitslasten der aktiven Braunkohletagebaue in 
Sachsen zu entwickeln, 

4. erforderlichenfalls in diesem Zusammenhang notwendige Auflagen für den laufenden 
Braunkohle-Abbaubetrieb (bspw. Kippenkalkung) festzusetzen, 
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5. erforderliche Vorkehrungen dafür zu treffen, um sich möglichst fortlaufend von den 
übernehmenden Unternehmen über deren wirtschaftliche Situation und finanzielle 
Lage/Ausstattung sowie deren vertraglichen Verbindungen berichten zu lassen, um diese 
fortlaufend kritisch zu prüfen, 

6. sicherzustellen, dass ungeachtet der festzusetzenden Sicherheitsleistungen die 
Rücklagen des Bergbautreibenden der Höhe nach ausreichend sowie hinsichtlich der 
Anlageart und Verfügbarkeit sicher sind. 

 

II. Die Staatsregierung wird weiterhin aufgefordert, 

1. die Inhalte der Übernahmeverträge zwischen Vattenfall und EPH / PPF Investments, 
welche u.a. die von Vattenfall bislang gebildeten bzw. zu bildenden Rücklagen beinhalten 
und damit unmittelbar die Interessen und Belange des Freistaates Sachsen betreffen, 
aufzuklären und mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln und Möglichkeiten die 
vorhandenen Rücklagen   – insbesondere die Übernahme der durch Vattenfall an die 
EPH weitergegebenen Vermögenswerte in Höhe von 15 Milliarden Schwedischen Kronen 
(1,6 Milliarden Euro) – zu sichern,  

2. in diesem Zusammenhang zugleich zu prüfen, ob und inwieweit sowie in welcher Höhe 
bisher durch den Freistaat Sachsen ausgereichte Fördermittel zurückgefordert werden 
können, und diese dann unverzüglich einzufordern,  

3. die in Ziffern 1 und 2 genannten Finanzmittel, Kapital- und Vermögenswerte in einen 
landeseigenen Fonds des Freistaates Sachsen oder eine anderweitige geeignete 
Kapitalsicherung, soweit erforderlich gemeinsam mit dem ebenso betroffenen Bundesland 
Brandenburg, zu überführen und dort zu sichern. 

 
 
III. Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

die erforderlichen Schritte dafür einzuleiten und insbesondere ihr Gesetzesinitiativrecht zu 
nutzen bzw. andere Initiativen zu unterstützen, um eine Wasserentnahmeabgabe für 
Braunkohle in Sachsen erheben zu können und diese Finanzmittel für die Sanierung des 
durch den Braunkohleabbau geschädigten Wasserhaushalts in der Lausitz einzusetzen, 
soweit hierfür nicht die Verursacher heranzuziehen sind bzw. noch hierfür herangezogen 
werden können. 
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Begründung: 

 

zu I. 

Der Hauptbetriebsplan für den Tagebau Reichwalde muss umgehend für das Jahr 
2017/ 2018 erarbeitet und genehmigt werden. Dasselbe gilt für die Hauptbetriebspläne für die 
Tagebaue Nochten und Vereinigtes Schleenhain, deren Erarbeitung und Genehmigung in 
den Jahren 2018/ 2019 erfolgen soll. In Hauptbetriebsplänen können Sicherheitsleistungen 
festgelegt und Regelungen zu Rückstellungen der Bergbautreibenden getroffen werden. 

Der Genehmigungsbescheid vom 23. Dezember 2015 für den laufenden Hauptbetriebsplan 
für den Tagebau Nochten im Zeitraum 2016/2017 enthält erstmals Vorgaben für 
Sicherheitsleistungen und Rückstellungen.  

Danach ist der Bergbautreibende u.a. aufgefordert, bis zum 31. Januar 2017 ein Konzept zur 
Vorsorge und Wiedernutzbarmachung sowie hinsichtlich der Ewigkeitslasten vorzulegen und 
nachvollziehbar zu erläutern sowie die bilanzierten Rückstellungen detailliert darzulegen. 
Ähnliches ist dem Vernehmen nach für den laufenden Braunkohletagebau Vereinigtes 
Schleenhain angeordnet. 

Das Bundesberggesetz bietet den zuständigen Bergbehörden die Möglichkeit, Sicherheits-
leistungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu erheben. Im Gegensatz zu Rückstellungen 
stehen den Sicherheitsleistungen konkrete Werte gegenüber. Insbesondere 
Bankbürgschaften und Versicherungsverträge sind zudem insolvenzfest, zudem werden 
Fondsmodelle diskutiert.1 Rückstellungen sind – auch nach Meinung des Oberbergamtes - 
einer Sicherheitsleistung nicht gleichzustellen und auch als solche nicht anzuerkennen. 

Die (bilanziellen) Rückstellungen der Bergbautreibenden stehen seit geraumer Zeit im 
Interesse und in der Kritik der Öffentlichkeit. Hiernach ist festzustellen, dass die 
Rückstellungen aller Voraussicht nach nicht ausreichen, um die langfristigen 
Bergbauschäden abzudecken. Zudem berücksichtigen sie nach Expertenmeinungen allein 
die Wiederherstellung der Tagebaugebiete ohne jedoch dabei die stofflichen Aspekte 
(Langzeitschäden – „Braune Spree“ etc.) hinreichend in Betracht zu ziehen. Hinzu kommt, 
dass die Rückstellungen derzeit allein unter finanziellen, kaum jedoch fachlichen 
Gesichtspunkten geprüft2 werden. Des Weiteren sind die konkret vorhandenen und auch 
realverwertbaren „Sicherheiten“ für die Rückstellungen unbekannt: Offensichtlich handelt es 
sich jedoch um Kraftwerke u.a., die im Augenblick ihrer Nicht-Wirtschaftlichkeit jeden Wert 
verlieren und sogar negative Kosten erzeugen. 

Die tatsächliche Festsetzung von Sicherheitsleistungen ist eine Ermessensentscheidung des 
Sächsischen Oberbergamtes. Sicherheitsleistungen dienen der Deckung der Kosten, die 
                                            
1 Wronski, R. et al. (2016): Finanzielle Vorsorge im Braunkohlebereich. Optionen zur Sicherung der 
Braunkohlerückstellungen und zur Umsetzung des Verursacherprinzips. S. 16. Online unter: http://www.foes.de/pdf/2016-
06-FOES-IASS-Finanzielle-Vorsorge-Braunkohle.pdf  
2vgl. SMWA (2015): Beantwortung der Kleinen Anfrage „Bergbaubedingte Rückstellungen und deren Sicherheiten“, KlAnfr 
Jana Pinka DIE LINKE 21.07.2015 Drs 6/2239; online unter: 
http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=2239&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=1  
und SMWA (2013): Beantwortung der Kleinen Anfrage „Überprüfung der bergbaubedingten Rückstellungen der Vattenfall 
Europe Mining AG“, KlAnfr Jana Pinka DIE LINKE 11.04.2013 Drs 5/11731; online unter: 
http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=11731&dok_art=Drs&leg_per=5&pos_dok=2  

http://www.foes.de/pdf/2016-06-FOES-IASS-Finanzielle-Vorsorge-Braunkohle.pdf
http://www.foes.de/pdf/2016-06-FOES-IASS-Finanzielle-Vorsorge-Braunkohle.pdf
http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=2239&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=1
http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=11731&dok_art=Drs&leg_per=5&pos_dok=2
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dem Steuerzahler bei Ausfall oder Zahlungsunfähigkeit der Bergbautreibenden entstehen 
könnten. 

 

Nach den veröffentlichten Recherchen, Verlautbarungen und Presseerklärungen von 
greenpeace soll der Bergbautreibende, der an die Stelle des Staatsunternehmens Vattenfall 
tritt, ein „undurchsichtiges Firmengeflecht“ und „windiger Investor“3 sein. Die Staatsregierung 
steht - gleichgültig, ob sie diese Auffassung teilt oder nicht - in der politischen Verantwortung, 
etwaige, aus der Übernahme der Braunkohlesparte von Vattenfall durch die 
Energiebeteiligungsgesellschaft EPH und deren Finanzpartner PPF drohende Schäden vom 
Freistaat Sachsen abzuwenden. Dies gebietet zunächst, dass sie eigene Vorstellungen über 
die Höhe der erforderlichen Sicherheitsleistungen entwickelt, Sicherheitsleistungen 
tatsächlich und rasch festsetzt, die Rückstellungen intensiv in Hinblick auf deren 
Langzeitverfügbarkeit und Werthaltigkeit prüft, ein eigenes Konzept über die erforderlichen 
Arbeiten für eine nachsorgearme Bergbaufolgelandschaft entwickelt, um ggf. in diesem Sinne 
notwendige Auflagen für den laufenden Braunkohleabbaubetrieb festzusetzen sowie sich 
über den laufenden Stand des Unternehmenserfolgs berichten zu lassen und diese Berichte 
kritisch prüfen zu können.   

Weitergehende Auflagen für den laufenden Abbaubetrieb werden regelmäßig mit der 
Begründung abgelehnt, dass dies dem Bergbautreibenden finanziell nicht zuzumuten und 
unverhältnismäßig sei. Dabei wurden jedoch langfristige Sanierungsanstrengungen nicht 
gegengerechnet oder durch Gutachten untersetzt gegenübergestellt.  
 

zu II. 

Die zwischen Vattenfall und der Energiebeteiligungsgesellschaft EPH sowie deren 
Finanzpartner PPF geschlossenen Übernahmeverträge liegen der Staatsregierung nicht vor. 
Ungeachtet dessen steht die Staatsregierung in der Verantwortung, sich eine Übersicht und 
die dazu erforderlichen Erkenntnisse über die Rahmenbedingungen und Klauseln der 
Verträge im Zusammenwirken zwischen Vattenfall und EPH zu verschaffen, die eine 
Relevanz für die Rückstellungen und den Freistaat Sachsen haben können.  

Hierzu zählt auch, mit den zur Verfügung stehenden Instrumenten bereits vorhandene 
Rücklagen oder weitere Finanzmittel für die anstehenden langfristigen 
Bergbausanierungsarbeiten verbindlich zu sichern.  
 

zu III. 

Um die Sanierung des durch den Braunkohlebergbau geschädigten Wasserhaushaltes in der 
Lausitz mit den erforderlichen finanziellen Mitteln abzusichern, ist die Staatsregierung 
darüber hinaus gefordert, die notwendigen Schritte einzuleiten und ihr diesbezügliches 
Gesetzesinitiativrecht zu nutzen, um eine Wasserentnahmeabgabe für Braunkohle in 

                                            
3 greenpeace (2016): Schwarzbuch EPH - Wie ein windiger Investor Politik und Wirtschaft zum Narren hält; online via: 
https://www.greenpeace.de/presse/publikationen/schwarzbuch-eph  

https://www.greenpeace.de/presse/publikationen/schwarzbuch-eph
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Sachsen zu erheben bzw. um die derzeitig geltende Befreiung der Braunkohleunternehmen 
von der Zahlung der Wasserentnahmeabgabe für die Zukunft aufzuheben.  

Vorschläge und Begründungen zu der dazu erforderlichen Gesetzesinitiative bzw. Änderung 
des Sächsischen Wassergesetzes wurden seitens der Fraktion DIE LINKE wiederholt 
vorgelegt – bspw. Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE vom 12. Dezember 2012 – Drs 
5/10850 – zum Gesetz begleitender Regelungen zum Doppelhaushalt 2013/2014 
(Haushaltsbegleitgesetz 2013/2014 - HBG 2013/2014)4.  

                                            
4 online unter: http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=10850&dok_art=Drs&leg_per=5&pos_dok=1, Nummer V.  

http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=10850&dok_art=Drs&leg_per=5&pos_dok=1


Sächsischer Landtag 
6. Wahlperiode 
 
 
 

Antrag 
 
 

der Fraktion DIE LINKE. 
 
Thema: Unterlaufen der Pariser Klima-Beschlüsse 2015 verhindern  –  

Spürbare Teilnahme Sachsens an EU-Rechtssetzungsvorhaben sichern 

Dresden, 21.09.2016    - b.w. - 
 
 
 
 
 
  
Rico Gebhardt 
Fraktionsvorsitzender 

1 

Der Landtag möge beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

sich auf Landes-, Bundes- und Europaebene mit Nachdruck dafür einzusetzen, dass die 
Umsetzung der Ziele des vom UN-Klimagipfel in Paris am 12. Dezember 2015 von 195 
Staaten unterzeichneten Pariser Weltklima-Abkommens (Paris-Beschlüsse) nicht von EU-
Mitgliedsstaaten unterlaufen werden und dazu insbesondere zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt: 

1. einen Maßnahme- und Zeitplan (Agenda) für den Ausstieg der Wirtschaft aus der 
Verbrennung der fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas für den Freistaat Sachsen 
mit konkreten Szenarien zu entwickeln und diesen aktiv beim Bund und der EU im 
Zuge der Klima- und Nachhaltigkeitspolitik einzubringen, 

2. eine Kampagne unter der Themenstellung „So geht Klimaschutz auf sächsisch“ aus 
Sachsen heraus zu initiieren, die gesellschaftliche Akteure ermutigt und unterstützt, 
sich nach ihren Möglichkeiten in der Debatte für die strikte Umsetzung der Paris-
Beschlüsse einzusetzen und selbst aktiv Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen,  

3. in Abstimmung mit anderen Landesregierungen im Bundesrat und gegenüber der 
Bundesregierung mit klaren Forderungen zu Initiativen zur Umsetzung der Paris-
Beschlüsse in den Artikel 2 Absatz 1, in Abschnitt a bis c auf EU-Ebene zu drängen,  

DRUCKSACHE 6/6526
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4. die vorhandenen Wege und Möglichkeiten  zur aktiven Beteiligung und Einflussnahme 
Sachsens auf die EU-Gesetzgebung, insbesondere auch über die von der 
Europäischen Kommission angebotenen Konsultationen zum Europäischen 
Klimaschutzpaket bis 2030 zu nutzen und diese weiter auszubauen.  

5. eine Übereinkunft des Europäischen Rates und des Umweltrates zur Anhebung der 
Zielvorgabe für die Reduzierung der EU-internen Emissionen von Treibhausgasen 
(THG) in der gesamten Wirtschaft der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten -   
formell als angestrebter national festgelegter Klimaschutzbeitrag (INDC) beschrieben - 
von aktuell 40% auf mindestens 60% anzuregen. 

6. sich im Rahmen der Konsultation und des anschließenden Gesetzgebungsverfahrens 
zum Vorschlag für die Verordnung COM(2016) 482 dafür einzusetzen, dass: 

a) die nationalen Minderungsziele auch für die einzelnen Sektoren Verkehr, 
Gebäude, Landwirtschaft und Abfall bindend festgesetzt werden,  

b) die Treibhausgasemissionen aus der zivilen Luftfahrt, die nicht dem 
Anwendungsbereich der Richtlinie 2003/87/EG entsprechen, explizit mit 
einbezogen werden und hierzu Artikel 2 Absatz 3 ersatzlos zu streichen, 

c) Artikel 6 ersatzlos gestrichen wird, um eine Vermischung der Bilanzierung von 
Minderungen im Emissionshandelssystem und der Minderungen durch 
Klimaschutz in anderen Bereichen auszuschließen, 

d) Artikel 7 ersatzlos gestrichen wird, um die zusätzliche Verwendung von 
Emissionsminderungsmengen aus Landwirtschaft, Landnutzung und 
Forstwirtschaft auszuschließen, 

e) das Intervall zur Berichtspflicht der EU Kommission gegenüber dem EU Parlament 
in Artikel 14 von 5 auf 2 Jahre, beginnend mit dem Jahr 2023, abgesenkt wird.  

7. im Zuge der Konsultation und des anschließenden Gesetzgebungsverfahrens zum 
Vorschlag für die Verordnung COM(2016) 479 darauf hinzuwirken, dass: 

a) Artikel 7 ersatzlos gestrichen wird, um die zusätzliche Verwendung von 
Emissionsminderungsmengen aus Landwirtschaft, Landnutzung und 
Forstwirtschaft im Zuge von COM(2016) 482 auszuschließen, 

b) Artikel 6 Absatz 2 ersatzlos gestrichen wird, um eine Verlängerung des 
Anrechnungszeitraums für die Umwandlung in Waldfläche von 20 auf 30 Jahre zu 
verhindern, 

c) der Wortlaut in Artikel 8 Absatz 2 von „in seinem Basisjahr oder -zeitraum gemäß 
Anhang III“ durch den Wortlaut „im Zeitraum 2008-2012“ unter entsprechender 
Streichung des Anhang III ersetzt wird. 

8. die Umweltwirksamkeit und die methodische Konsistenz der Verbuchungsmethoden in 
COM(2016) 479 und COM(2013) 525 bzgl. Kohlenstoffspeicherung und -emissionen 
durch Biomassezuwachs bzw. -verbrennung zu verbessern. 
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Begründung: 

Mit dem Weltklima-Abkommen von Paris1 wurden im Dezember 2015 konkrete Ziele zur 
Bekämpfung des Klimawandels formuliert. Die Vertragsstaaten sind übereingekommen, ihre 
Aktivitäten beim Klimaschutz, der Klimaanpassung und der Entkopplung der Finanz-
mittelflüsse von fossilen Energieträgern zu verstärken. Der Ausstoß und die Speicherung von 
Treibhausgasemissionen soll in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts weltweit "in 
Balance" gebracht werden. Dazu muss es in den Vertragsstaaten zu einem umfassenden 
Ausstieg aus der Verbrennung der fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas kommen.  

Durch das Weltklima-Abkommen ergeben sich auch für die Sächsische Staatsregierung 
Herausforderungen und Perspektiven für eine Neuorientierung des klimapolitischen 
Handelns. Der Freistaat Sachsen kann auf subnationaler, nationaler und EU-Ebene aktiv 
werden, um die Beschlüsse des Übereinkommens von Paris umzusetzen bzw. der 
Einhaltung zu sichern.  

Auf Landesebene ist eine Neuorientierung oder Verstärkung der Klimaschutzbemühungen 
„nach Paris“ bis heute nicht zu erkennen. Zudem leugnen Vertreter der sächsischen Politik 
immer wieder öffentlich den vom Weltklimarat der Vereinten Nationen festgestellten 
Zusammenhang zwischen menschlichen Aktivitäten und dem Klimawandel.2 Der 
Handlungsdruck ist hier entsprechend hoch.  

Regionale und selbst lokale Akteure – und so natürlich auch der Sächsische Landtag und die 
Sächsische Staatsregierung – besitzen dabei durchaus beachtliche Möglichkeiten der 
Einflussnahme auf EU-Entscheidungsprozesse, wie u.a. die Beteiligung der sächsischen 
Städte Leipzig und Hoyerswerda oder auch der Landesregierungen von Bayern und Berlin an 
den vor Kurzem abgeschlossenen Konsultationen zum EU-Transparenzregister zeigen. Die 
bislang mangelhafte Beteiligung Sachsens an EU-Gesetzgebungsvorhaben muss 
überwunden werden – gerade wenn es um unser aller Lebensgrundlagen geht.  

  

                                            
1 UNFCCC und COP, „Übereinkommen von Paris (Anlage des Beschlusses  FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1 der 21. 
Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens UNFCCC)“, hg. von UN, 12. Dezember 2015. 
2 Ein Beispiel dafür ist, neben Vertretern der AFD-Fraktion, auch Andreas Heinz, der Leiter des Arbeitskreises 
für den ländlichen Raum, Umwelt und Landwirtschaft der CDU im Sächsischen Landtag, also der Fraktion, die 
Sachsen seit 1990 regiert. Heinz leugnet beispielsweise in Anhörungen wiederholt den u.a. vom Weltklimarat 
erforschten und beschriebenen Zusammenhang zwischen menschlichen Aktivitäten und dem Klimawandel. Am 
23. August 2016 verweigerte Heinz die Zustimmung zum Antrag der Fraktion DIE LINKE „Unverzügliche 
Erarbeitung und Umsetzung eines ‚Sächsischen Klimaschutz-Aktionsplanes‘“ (Drs 6/3589), weil „aus seiner 
Sicht der Zusammenhang von Treibhausgasen und Klimaschutz völlig überbewertet werde.“ vgl. Drs. 6/6195 
des Sächsischen Landtags (abgerufen: 30.08.2016 13:01 Uhr; via http://edas.landtag.sachsen.de/) 
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Die Europäische Kommission und der Rat arbeiten derzeitig an Vorschlägen für ein neues 
Klimaschutzpaket bis 2030 und haben im Juli 2016 zu zwei wichtigen Gesetzesvorschlägen 
zur Beteiligung an einem Konsultationsprozess eingeladen: 

a. Im Vorschlag für Verordnung COM(2016) 4823 wird unter anderem geregelt, welche 
nationalen Emissionsminderungsziele (INDCs) vorgesehen sind. Die Ziele beziehen sich 
auf die Treibhausgasemissionen, die nicht im EU-Emissionshandelssystem erfasst sind. 
Das im Verordnungsentwurf vorgeschlagene Gesamtminderungsziel für das Jahr 2030 
(auf Basis 2005) für die EU ist gegenüber dem Zeitraum vor dem Pariser Übereinkommen 
nicht erhöht worden. 

Die EU-Kommission erklärt in der Präambel der Verordnung, dass die Zielvorgabe von -
40% Minderung auf den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates „vom 23. und 24. 
Oktober zu dem Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030“ basiert. Für 
Deutschland ergibt sich damit eine ähnliche Minderungsrate für die Jahre 2021 bis 2030 
wie für die vergangenen 15 Jahre. Zudem sind neue „Flexibilisierungsmöglichkeiten“ 
vorgesehen. Unter anderem ist geplant Emissionsabbau in Landwirtschaft, Landnutzung 
und Forstwirtschaft (LULUCF) in anderen Sektoren anrechnen zu lassen.  

Das gefährdet jedoch die Umweltwirkung von Vorgaben in den Sektoren, die bisher kaum 
zum Klimaschutz beigetragen haben (z.B. Verkehr). Damit verstößt der aktuelle 
Verordnungsentwurf zu COM(2016) 482 gegen Artikel 2 Absatz 1 des 
Weltklimaübereinkommens von Paris, wonach das Übereinkommen darauf abzielt, die 
Durchführung des Rahmenübereinkommens von 1992 in Rio zu verbessern und „ die […] 
Reaktion auf die Bedrohung durch Klimaänderungen […] zu verstärken“.  

b. Im Vorschlag für Verordnung COM(2016) 4794 wird der Einbezug der Treibhausgas-
emissionen aus LULUCF in die Klima- und Energiepolitik bis 2030 geregelt. Nach 
internationalen Vereinbarungen soll die bloße Existenz von Kohlenstoffbeständen nicht 
zur Anrechnung führen, die Aktivitäten sollen zur Förderung der Biodiversität und 
nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen beitragen. Die erneute Freisetzung von 
CO2 aus der Biomasse müsse zeitnah berücksichtigt werden. Dem entgegen ist jedoch 
festzustellen, dass die aktuellen Regelungsvorschläge im Entwurf für die Verordnung zur 
Einbeziehung LULUCF diesen Prinzipen widersprechen.  

                                            
3 Europäische Kommission, Vorschlag für die Verordnung COM(2016) 482 des Europäischen Parlamentes und 
des Rates zur Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
im Zeitraum 2021-2030 zwecks Schaffung einer krisenfesten Energieunion und Erfüllung der Verpflichtungen 
aus dem Übereinkommen von Paris sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über ein System für die Überwachung von Treibhausgasemissionen sowie für die 
Berichterstattung über diese Emissionen und über andere klimaschutzrelevante Informationen, 2016/0231 
(COD), 2016. 
4 Europäische Kommission, Vorschlag für die Verordnung COM(2016) 479 des Europäischen Parlamentes und 
des Rates über die Einbeziehung der Emissionen und des Abbaus von Treibhausgasen aus Landnutzung, 
Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (LULUCF) in den Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 
2030 und zur Änderung der Verordnung Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über ein 
System für die Überwachung von Treibhausgasemissionen sowie für die Berichterstattung über diese 
Emissionen und über andere klimaschutzrelevante Informationen, 2016/0230 (COD), 2016. 



 

5 

Vor diesem Hintergrund stehen nach Auffassung der Fraktion DIE LINKE die politischen 
Verantwortungsträger in Sachsen – damit auch der Sächsische Landtag -  in unmittelbarer 
Pflicht für die Umsetzung der Pariser Beschlüsse und die damit verfolgten weltweiten 
Klimaschutzziele einzutreten - im Interesse der Menschen in Sachsen und auf Grundlage der 
Staatszielbestimmung des Artikels 10 der Sächsischen Verfassung zum Schutz der Umwelt 
als Lebensgrundlage auch in Verantwortung für kommende Generationen. 

Dieser Verpflichtung soll der Sächsische Landtag mit dem vorliegenden Antragsbegehren 
dadurch nachkommen, dass er die Staatsregierung auffordert und beauftragt, sich mit den 
möglichen Mitteln und Möglichkeiten im laufenden Konsultationsprozess und im 
anschließenden Gesetzgebungsverfahren zu den o.g. Vorschlägen für die Verordnung 
COM(2016) 482 und für die Verordnung COM(2016) 479 aktiv dafür einzusetzen, dass die 
Beschlüsse und Ziele des Weltklimaabkommens von Paris nicht unterlaufen werden und die 
EU darüber hinaus einen eigenen Beitrag zur spürbaren und deutlichen Verschärfung der 
inhaltlichen wie zeitlichen Zielvorgaben des Weltklimaabkommens nicht zuletzt auch mit den 
derzeitig vorliegenden Verordnungsentwürfen leistet. 



Sächsischer Landtag 
6. Wahlperiode 
 

Antrag 
 

der Fraktion DIE LINKE. 
 
Thema: Finanzierung der Braunkohlesanierung in den Ländern Brandenburg, 

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auch nach 2017 sichern – 
Verwaltungsabkommen mit dem Bund voranbringen 

 

 
Dresden, 09. Juni 2016    - b.w. - 
 
 
 
 
 
  
Rico Gebhardt 
Fraktionsvorsitzender 

1 

Der Landtag möge beschließen: 
Die Staatsregierung wird aufgefordert,  
 
I.  
aufbauend auf den Beschlusses des Brandenburger Landtages vom 10. März 2016, 
Landtagsdrucksache 6/ 3608, und ausgehend von dessen Forderungen mit der 
Brandenburger Landesregierung und den Landesregierungen Sachsen-Anhalts und 
Thüringens in einen Austausch zu treten.  
Gegenüber dem Bund ist gemeinsam mit den übrigen beteiligten Ländern unter Ausnutzung 
aller möglichen Handlungsoptionen auf einen geordneten Fortgang der Braunkohlesanierung 
und dessen Finanzierung in den betroffenen ostdeutschen Bundesländern über das Jahr 
2017 hinaus und für den rechtzeitigen Abschluss eines weiteren Bund-/Länderabkommens 
unter Beibehaltung der Grundstrukturen des derzeitigen Verwaltungsabkommens zu 
drängen.  
 
II. 
in den Verhandlungen für ein „6. Bund-/Länder-Verwaltungsabkommen über die 
Finanzierung der Braunkohlesanierung in der Lausitz und in Mitteldeutschland“ nach 
Antragspunkt I. deutlich zu machen und sicherzustellen, dass die Sanierungsverpflichtungen 
für den Bund und die beteiligten ostdeutschen Länder bis zum endgültigen Abschluss der 
Braunkohlesanierungsarbeiten unverändert fortbestehen und durch alle Vertragspartner 
gemeinsam zu erfüllen und zu finanzieren sind.  

DRUCKSACHE 6/5367
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Langfristig ist dabei abzusichern, dass die Mittel für die Finanzierung der bis zum 
tatsächlichen Abschluss des Sanierungsauftrages erforderlichen Maßnahmen auch vom 
Bund wie bisher anteilig zur Verfügung gestellt werden, und nicht früher oder später auf 
Länder oder die betroffenen Gemeinden abgewälzt werden können. 
 
III. 
den Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft regelmäßig und fortlaufend über die 
Entwicklung der Verhandlungen für ein zukünftiges Braunkohle-Verwaltungsabkommen nach 
den Antragspunkten I. und II. detailliert zu unterrichten. 
 
IV. 
dem Landtag die bereits jetzt absehbaren Folgen eines – auch teilweisen - Ausstieges des 
Bundes aus der künftigen Finanzierung der Braunkohlesanierung umfassend darzustellen 
und dabei insbesondere darzulegen, welche konkreten Sanierungsmaßnahmen in Sachsen 
davon in welchem Umfang betroffen oder gefährdet sind und durch welche Stellen, in 
welcher Höhe und für welchen Zeitraum ein solcher Finanzierungsausfall ausgeglichen 
werden müsste.  
 
V. 
dem Landtag das von der Staatsregierung verfolgte Finanzierungkonzept zur Bewältigung 
der langfristig zu erwartenden Sanierungsbedarfe auch aus dem jetzt noch aktiven 
Braunkohletagebaubetrieb insbesondere im Hinblick auf die  Verockerung der 
Fließgewässer, die Gefahrenabwehr von Rutschungen und die Vernässungsschäden 
darzulegen.  
 
 
 
Begründung: 

Das aktuelle, 5. Bund-/ Länder-Verwaltungsabkommen über die Finanzierung der 
Braunkohlesanierung (VA V) ist im Jahr 2013 in Kraft getreten und gilt für fünf Jahre bis zum 
Ende des Jahre 2017. Es ist mit einem Finanzvolumen von rund 1,23 Mrd. Euro 
ausgestattet. Die Finanzierung der spezifischen Maßnahmen der Braunkohlesanierung 
erfolgt zu 75 % durch den Bund und zu 25 % durch die beteiligten ostdeutschen Länder. 
Ergänzende Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren aus dem Grundwasserwiederanstieg 
(Sanierung von Schäden an Grund- und Oberflächenwasser - Vernässung und stoffliche 
Veränderungen, öffentliche Trinkwasserversorgung) werden je zur Hälfte von Bund und 
Ländern finanziert, da unterschiedliche Rechtsstandpunkte zu deren bergbaubedingten 
Ursächlichkeit existieren.  
Insbesondere für die letztgenannten, hinsichtlich der Sanierungsverpflichtung zwischen dem 
Bund und den Ländern strittigen Schäden scheint eine Fortsetzung der Finanzierung ab 
2018 akut gefährdet, da der Bund aktuellen Presseberichten zufolge aus der Finanzierung 
aussteigen will.  
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Dazu heißt es: „Nach MDR-Informationen will sich die Bundesregierung insbesondere aus 
den Aufgaben zur Grundwassersanierung verabschieden. Diese machen aktuell fast die 
Hälfte des LMBV-Budgets aus. Die Fachleute befürchten einen Grundwasser-Wiederanstieg 
rund um Hoyerswerda, Senftenberg und im Leipziger Südraum, wenn der Bund aussteigt. 
Viele Keller stünden dann unter Wasser. Die Sicherung der B2 bei Zwenkau wäre ebenso 
gefährdet wie der Bau der noch fehlenden Verbindungskanäle im Lausitzer Seenland. Auch 
die Sanierung der Braunen Spree würde Ende 2017 abrupt enden, wenn sich der Bund 
zurückzöge. Denn die Länder wie auch die Landkreise und Kommunen sehen sich als nicht 
zuständig an.“1  
Der Landtag und sein Fachausschuss wurden durch die Staatsregierung hierüber nicht 
informiert, obwohl es sich um Milliardeninvestitionen in einem nicht absehbaren Zeitraum 
handelt. Die Beantwortung Kleiner Anfragen2 ersetzt dabei nicht den Austausch mit den 
zuständigen Landtagsausschuss. Eine nahtlose Weiterführung der Sanierungsprojekte 
braucht einen Planungsvorlauf von etwa drei Jahren, deshalb sind rasche Abstimmungen 
und klare Aussagen zur Weiterführung der Sanierungsmaßnahmen unerlässlich. 
Für Braunkohletagebaue und Braunkohleveredelungsanlagen, die nach der 
Wiedervereinigung nicht privatisiert werden konnten, haben der Bund und die 
Braunkohleländer Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen die Aufgabe 
übernommen, die vom Bergbau beanspruchte Fläche gemäß den Vorgaben des Bergrechts 
vollständig zu sanieren und einer Nachnutzung zuzuführen. Dabei gibt es vorzeigbare 
Erfolge.  
Bislang nicht vollständig eingerechnet ist jedoch das seit einigen Jahren zu beobachtende 
bergbaubedingte Phänomen der Verockerung der Fließgewässer und das Setzungsfließen 
von Innenkippen. Die Sanierung dieser Schäden gehört unzweifelhaft auch zum 
Sanierungsauftrag der LMBV. Der Zeitpunkt des endgültigen Abschlusses der 
Sanierungsarbeiten – weder der Standsicherheitsprobleme noch der Verockerungsschäden 
infolge des Grundwasserwiederanstiegs - ist derzeit nicht abschätzbar. Bekannt ist lediglich, 
dass es sich um eine langfristige Aufgabe handelt. 
Die Sanierung ebensolcher Schäden aus dem jetzt noch aktiven Tagebaubetrieb braucht 
eine besondere Aufmerksamkeit in aktuellen Betriebsplänen und bei festzulegenden 
Sicherheitsleistungen des Bergbautreibenden. 
Die fachliche, grundsätzlich kritische Haltung der Staatsregierung zur Thematik, beispielhaft 
ausgeführt in Dallhammer, W.-D. (2015): Zustandsverbesserung von Gewässern durch 
Minderung von Übertritten belasteter Grundwässer – aus wasserrechtlicher Sicht (In: Heft 51 
der Proceedings des DGFZ e.V., Vorträge der Dresdner Grundwassertage 2015) ist daher  
zu begrüßen.  
Nach Auffassung der Fraktion DIE LINKE darf der Landtag erwarten, dass den Worten 
schnellstmöglich auch Taten folgen.  

                                            
1 Stand: 15.04.2016, 21:34 Uhr. Online unter: http://www.mdr.de/sachsen/bautzen/verhandlung-ueber-finanzierung-der-
bergbau-altlasten-lausitz-100.html 
2 etwa KlAnfr Gerd Lippold GRÜNE, Drs 6/4437 „Bund-Länder-Verwaltungsabkommen zur Finanzierung der 
Bergbausanierung“ 

http://www.mdr.de/sachsen/bautzen/verhandlung-ueber-finanzierung-der-bergbau-altlasten-lausitz-100.html
http://www.mdr.de/sachsen/bautzen/verhandlung-ueber-finanzierung-der-bergbau-altlasten-lausitz-100.html


 

4 

Mit dem vorliegenden Antragsbegehren wird der Landtag in die politische Verantwortung 
genommen und zugleich in die Lage versetzt, die Staatsregierung zur raschen Umsetzung 
der dafür erforderlichen Maßnahmen und Schritte aufzufordern.  



Sächsischer Landtag 
6. Wahlperiode 
 
 
 

Antrag  

 
 
 

der Fraktion DIE LINKE. 
 
 
Thema: Sächsische Kommunen mit den steuerrechtlichen Auswirkungen 

der Energiewende nicht allein lassen! 
 
 

Dresden, 03.05.2016    - b.w. - 
 
 
 
 
 
  
Rico Gebhardt 
Fraktionsvorsitzender 

1 

Der Landtag möge beschließen: 
 
Die Staatsregierung wird aufgefordert, 
I.  
sich gemeinsam mit den Landesregierungen von Brandenburg, Sachsen-Anhalt und 
Nordrhein-Westfalen im Bundesrat sowie gegenüber der Bundesregierung für angemessene 
Kompensationen für die auf die Energiewende zurückzuführenden Gewerbesteuerausfälle 
der Städte und Gemeinden einzusetzen. 
II.  
auf Landesebene ein geeignetes Sofortprogramm zur Unterstützung der von 
Gewerbesteuerrückforderungen betroffenen Kommunen aufzulegen, welches  

- eine kurzfristige Liquiditätssicherung gewährleistet  
sowie 
- Perspektiven für einen mittel- und langfristigen Umbau der Wirtschaftsstrukturen sowie 
Konzepte für deren Kostentragung aufzeigt. 
 

DRUCKSACHE 6/5062
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III.  
dem Landtag spätestens mit dem Doppelhaushalts-Entwurf 2017/2018 die im Sinne des 
Antrages erforderlichen Anpassungen des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes 
(insbesondere unter Berücksichtigung der Abundanz-Zahlungen der Vorjahre sowie des 
einfacheren Zugangs zu Bedarfszuweisungen) im Rahmen ihres Gesetzesinitiativrechts zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
Begründung 
 
Nicht erst seit den Medienveröffentlichungen in der 15. Kalenderwoche 20161 sind die 
Problemlagen bekannt, mit denen sich die Kommunen mit Vattenfall-Betriebsstätten 
konfrontiert sehen. In der Zwischenzeit werden nicht nur aktuelle Vorauszahlungen gekürzt, 
sondern Gewerbesteuerrückforderungen für zurückliegende Jahre geltend gemacht. 

Die Bundesregierung darf nicht aus der Verantwortung für die Folgen des gesellschaftlich 
mehrheitlich gewollten Atomausstiegs und des klimapolitisch unerlässlichen Ausstiegs aus 
der Braunkohleverstromung entlassen werden.  

Insbesondere in den Kommunen der Oberlausitz trifft im Zuge der bundespolitisch 
eingeleiteten Energiewende die Herausforderung der Gestaltung des regional-
wirtschaftlichen Strukturwandels auf eine besonders schwierige und kostenaufwändige 
Sozialstruktur bei einer nach wie vor ungünstigen demografischen Gesamtentwicklung. 
Zusätzlich belasten Kommunen der Braunkohleregionen künftige bergbaubedingte 
Folgekosten (Ewigkeitslasten) außerhalb des Sanierungsbergbaus, wie beispielsweise die 
Neuorganisation der Trinkwasserversorgung durch zu hohe Sulfatbelastungen infolge des 
nachbergbaulichen Grundwasserwiederanstiegs. 

Nach Auffassung der antragstellenden Fraktion DIE LINKE muss die Staatsregierung 
unverzüglich handeln und entsprechende Unterstützung leisten - das bisherige passive 
Herangehen an die Problematik ist nicht länger hinnehmbar2. 

Dazu gehört auch ein Überdenken des Umgangs mit dem für solche Zwecke („Überwindung 
außergewöhnlicher und struktureller Belastungen“ sowie „zum Ausgleich von Härten, die sich 
bei der Durchführung des Finanzausgleichs ergeben“) in § 22 des Sächsischen 
Finanzausgleichsgesetzes eingerichteten und mit jährlich 50 Mio. Euro ausgestatteten Fonds 
der Bedarfszuweisungen. Hier müssen die Zugangsschranken für Unterstützungszahlungen 
deutlich gesenkt werden, damit die notwendigen Hilfen bei den Not leidenden Kommunen 
ankommen. 

                                            
1 mdr.de, „Weißwasser drohen Vattenfall-Rückforderungen in Millionenhöhe“, zuletzt aktualisiert am 
16. April 2016, 08:59 Uhr 
2 vgl. Antworten der Staatsregierung auf die Kleinen Anfragen der Abgeordneten Verena Meiwald, DIE LINKE, 
„Auswirkungen der Steuerrückforderungen von Vattenfall auf sächsische Kommunen“, 6/4242; „Auswirkungen 
der Situation von Vattenfall auf sächsische Kommunen“, 6/3200. 

http://www.mdr.de/sachsen/weisswasser-drohen-vattenfall-rueckforderungen-100_zc-ecc53a13_zs-570f6b3d.html
http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=4204&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=1
http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=3200&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=1


Sächsischer Landtag 
6. Wahlperiode 
 
 

Antrag 
 

der Fraktion DIE LINKE. 
 
Thema: Braunkohle-Verkaufsverhandlungen: Sächsische Interessen wahren, 

Perspektiven für die Lausitz eröffnen, Folgekosten begrenzen. 
 

Dresden, 20. Januar 2016    - b.w. - 
 
 
 
 
 
  
Rico Gebhardt 
Fraktionsvorsitzender 

1 

Der Landtag möge beschließen: 
 
Die Staatsregierung wird aufgefordert, 
vor dem Hintergrund der laufenden Verkaufsverhandlungen der Vattenfall Mining AG und 
angesichts der unverändert schwerwiegenden Eingriffe durch den Braunkohletagebau und 
deren langzeitlichen nachteiligen Folgen für Natur, Umwelt, Landschaft und Klima in 
Sachsen künftig wirksame Vorkehrungen für eine weitreichende Begrenzung dieser Folgen 
und die zeitnahe Folgenbeseitigung – ggf. auch im Wege nachträglicher Anordnungen – mit 
den folgenden Schwerpunktmaßnahmen zu treffen:   
1. stärkere Überwachung der Einhaltung wasser-, immissionsschutz- und 

naturschutzrechtlicher Vorgaben, Auflagen und Forderungen und deren strikte Einhaltung 
zur Minimierung von Folgeschäden; 

2. verstärkte Kontrolle der Sümpfungswassermengen und Grundwasserstands-
Modellprognosen des Braunkohlebergbautreibenden durch landeseigene Messstellen 
und erforderlichenfalls Anpassung der Kontrollintensität, -methoden und -einrichtungen; 

3. Zuführung sämtlicher gehobenen Wässer zu einer Grubenwasserreinigung;  
4. Verhinderung der Versickerung bzw. Einleitung bergbaulich beeinflusster Wässer in den 

Boden bzw. in unbelastete Gewässer sowie Sicherstellung der erforderlichen 
Enteisenung und ordnungsgemäßen Entsorgung der dabei anfallenden alkalischen 
eisenhydroxidreichen Wässer (AEW); 

DRUCKSACHE 6/3955
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5. Versagung von Genehmigungen neuer Braunkohletagebaue bzw. von Erweiterungen von 
bereits aktiven Braunkohletagebauen bei Verunreinigungen von Trinkwasservorkommen; 

6. Einführung einer der Höhe nach angemessenen Wasserentnahmeabgabe für das 
Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser zur 
Freimachung und Freihaltung von Braunkohletagebauen, auch soweit das Wasser ohne 
vorherige Verwendung in Gewässer eingeleitet wird; 

7. Gewährleistung der sicheren, krisenfesten und langfristig verfügbaren Bildung und 
Anlage von finanziellen Rücklagen der Bergbautreibenden zur Bergbaufolgenbeseitigung 
und Renaturierung in einem ausreichenden Umfang sowie ggf. Abforderung 
entsprechender Sicherheitsleistungen für die jeweiligen Rücklagebeträge; 

8. Erstellung einer abschließenden Bilanz der durch den Braunkohleabbau und die 
Braunkohleverstromung bis zum Zeitpunkt des Verkaufs der Braunkohlentagebaue und                 
-kraftwerke der Vattenfall Mining AG verursachten Schäden und Folgeschäden an Natur, 
Umwelt, Landschaft und Klima in Sachsen (Status-Quo-Schadensbilanz 
Braunkohleabbau Vattenfall Mining AG 2016) zur Gewährleistung einer strikt dem 
Verursacherprinzip folgenden Bergbauschadensbeseitigung durch die Vattenfall Mining 
AG sowie zur Evaluierung und Prüfung der Angemessenheit der Höhe der von der 
Vattenfall Mining AG bereits gebildeten und noch zu bildenden finanziellen Rücklagen 
nach Ziffer 7. 

 
Begründung: 
Der Freistaat Sachsen ist weder Eigentümer der Lausitzer Braunkohlelagerstätten noch 
Betreiber der Kraftwerke, in denen die Lausitzer Braunkohle verstromt wird und damit nicht 
unmittelbar am derzeitig laufenden Verkaufsprozess der Vattenfall Mining AG beteiligt. 
Gleichwohl sind die sächsischen Behörden regelmäßig Ansprechpartner für Anfragen von 
Kaufinteressenten für Vattenfalls Braunkohlesparte.  
Darüber hinaus ist der Freistaat Sachsen für die Genehmigung aller Vorgänge rund um das 
Tagebaugeschehen und die Kraftwerksanlagen zuständig. Er hat die Einhaltung der 
laufenden Genehmigungen zu überwachen und kann nachträgliche Anordnungen dazu 
treffen, sofern Schutzgüter gefährdet sind. Zudem hat er zu prüfen, inwiefern die 
Rückstellungen des Bergbautreibenden ausreichend sind, um sämtliche Folgekosten 
abzudecken. 
Der Freistaat Sachsen ist weiterhin dafür verantwortlich, später auftretende Schäden des 
Braunkohleabbaus in Sachsen – ob derzeit absehbar oder nicht – zu beheben und aus 
Mitteln des Landeshaushaltes zu finanzieren, wenn das derzeitige bergbautreibende 
Unternehmen ggf. nicht mehr existiert oder die von diesem zu bildenden Rücklagen 
erschöpft sind. Allein hieraus ist die Staatsregierung gefordert, die Rücklagen der 
Bergbautreibenden hinsichtlich der Anlagesicherheit, der Krisenfestigkeit, des ausreichenden 
Umfanges und notwendiger Sicherheitsleistungen deutlich intensiver zu prüfen.1 

                                            
1 Zu Umfang der staatlichen Prüfung: Sächs. Staatsregierung (2013): Beantwortung der Kleinen Anfragen: 
„Überprüfung der bergbaubedingten Rückstellungen der Vattenfall Europe Mining AG“, Drs 5/11731 
Online unter: http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=11731&dok_art=Drs&leg_per=5&pos_dok=2  

http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=11731&dok_art=Drs&leg_per=5&pos_dok=2
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Bereits jetzt ist zu befürchten, dass nicht hinreichende Sanierungsmittel und gegenteilige 
Ansichten über Umfang der Sanierungsbedarfe Quelle für nicht endende Rechtsstreitigkeiten 
sind und werden.  
Daher ist von Anfang Sorge dafür zu tragen, dass die Bergbauschäden/-folgeschäden, die 
ein enormes Ausmaß annehmen können, in ihrem Umfang begrenzt und deren 
Beseitigungsaufwand überschaubar und verlässlich planbar bleiben.  
Aus diesen Gründen muss die Staatsregierung vor dem Hintergrund der derzeit laufenden 
Verkaufsverhandlungen von Vattenfall für die Lausitzer Braunkohle nach Auffassung der 
Fraktion DIE LINKE angesichts der massiven langzeitlich nachteiligen Folgen und Schäden 
für Natur, Umwelt, Landschaft und Klima zum Einen künftig wirksame Vorkehrungen für eine 
weitreichende Begrenzung dieser Folgen und die zeitnahe Folgenbeseitigung treffen. 
Zum Anderen steht die Staatsregierung weiterhin in der Pflicht, unverzüglich im Rahmen der 
Gespräche mit den Kaufinteressenten für die Lausitzer Braunkohletagebaue und der 
Vattenfall Mining AG deutlich zu machen, dass der Freistaat Sachsen die im Antragstext 
näher bezeichneten, dringend gebotenen und begehrten Vorkehrungen für zeitgemäße neue 
Rahmenbedingungen treffen wird, was erhebliche Auswirkungen auf die Aufwendungen für 
künftigen Braunkohletagebau- und Kraftwerksbetrieb haben wird. 
Der Landtag steht daher in der politischen Verantwortung, über diese - aus Sicht der Fraktion 
DIE LINKE. notwendigen - Vorkehrungen die öffentliche parlamentarische Debatte zu führen 
und der Staatsregierung aufzugeben, im Interesse der nachhaltigen Entwicklung der 
Lausitzer Region die entsprechenden Maßnahmen zu veranlassen, um als Land auch in 
Zukunft handlungsfähig und maßgeblicher Akteur zu bleiben.   
Folgende ausgewählte Einzelaspekte liegenden den mit diesem Antrag begehrten 
Maßnahmen und Forderungen zu Grunde: 

I. Naturschutzmaßnahmen funktionieren nicht 
Die Erfahrung aus den laufenden Tagebauen zeigt, dass die naturschutzrechtlich gebotenen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht funktionieren. Zahlreiche Umsiedlungen 
schützenswerter Pflanzen waren nicht erfolgreich. Ein Birkhuhn-Vorkommen in Nochten 
wurde ausgerottet.2  
Insbesondere die „Ökowasserzuführung“ an naturschutzfachlich wertvolle Gebiete 
funktioniert bereits jetzt nicht.3 Die ehemaligen Sumpfgebiete leiden unter Wasserstress, 
deren Pflanzenartengesellschaften sind durch die Austrocknung bereits naturschutzfachlich 
entwertet. Im Tagebau Nochten werden aktuell Quellgebiete für naturschutzfachlich wertvolle 
Bereiche abgebaggert. Durch das neue Abbaugebiet Nochten II würden auch die letzten 
Quellgebiete von FFH-Gebieten komplett vernichtet.  

                                                                                                                                                     
„Sanierungs- und Finanzierungsbedarf in den sächsischen Braunkohlerevieren“, Drs 6/3478 
Online unter: http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=3478&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=1 
„Zusammensetzung, Wert- und Nachhaltigkeit der derzeitigen Rückstellungen von Vattenfall und MIBRAG für die Tagebausanierung“ , Drs 
6/3492, Online unter: http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=3492&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=1 
2 Sächs. Staatsregierung (2015a): Beantwortung der Kleinen Anfrage „Erfolge beim Schutz seltener und geschützter Arten der Flora und 
Fauna beim Braunkohlenplan Nochten (1994)“, KlAnfr Jana Pinka DIE LINKE, Drs 6/2703. 
Online unter: http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=2703&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=1  
3 Sächs. Staatsregierung (2015b): Beantwortung der Kleinen Anfrage „Ökowasser zu Erhaltung der Funktionsfähigkeit der im 
Einwirkungsbereich des Tagebaus Nochten liegenden Schutzgebiete“, KlAnfr Jana Pinka DIE LINKE, Drs 6/2702.  
Online unter: http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=2702&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=1  

http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=3478&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=1
http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=3492&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=1
http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=2703&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=1
http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=2702&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=1
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Anhand der bislang ergriffenen Maßnahmen ist absehbar, dass sich dies durch künstliche 
Wasserzuführung kaum kompensieren lässt. 

II. Trinkwasservorkommen werden unwiederbringlich geschädigt, Sümpfungswasser 
verursacht erhebliche Schäden, Wasserentnahmeabgabe muss erhoben werden 
 

Das Beispiel Brandenburg zeigt, dass entgegen aller Planungen des Bergbautreibenden die 
tatsächlich gehobenen Sümpfungswassermengen die genehmigten Mengen übersteigen. In 
Sachsen wurde dieses Problem umgangen, indem keine maximal zu hebenden 
Wassermengen festgelegt wurden – das Auseinanderfallen von Prognose und tatsächlichem 
Zustand ist dennoch dringend anzunehmen. Damit stehen sämtliche 
Grundwassermodellierungen und davon abgeleitete Aussagen für Schutzgebiete auf dem 
Prüfstand. 
Die Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie bezüglich Braunkohle werden sich 
zukünftig nicht mehr so leicht wie bisher ignorieren lassen. Auch hier sind grundsätzliche 
Änderungen und Nachbesserungen im Verwaltungshandeln und den zahlreichen 
Sonderbetriebsplänen unvermeidbar. 
Die Kalkung der Kippen als tagebaubegleitende Maßnahme bei bereits genehmigten 
Tagebauen sollte umgehend angeordnet werden. Die bislang ins Feld geführten 
Gegenargumente wie Prognosegenauigkeit der Pyritverwitterung im Allgemeinen und der 
Kippenversauerung im Speziellen und daraus folgende Fehlbemessungen lassen sich durch 
bessere Vorfelderkundung beheben. Die enorme zeitliche Verzögerung zwischen Ursache 
und Wirkung unter Verweis auf rein wirtschaftliche Gegenargumente ist weder ausreichend, 
noch länger tragbar. 
Eine Wasserentnahmeabgabe für das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten 
von Grundwasser zur Freimachung und Freihaltung von Braunkohletagebauen, auch soweit 
das Wasser ohne vorherige Verwendung in Gewässer eingeleitet wird, wird derzeit nicht 
erhoben.4 Gleichwohl entstehen die Schäden in der Landschaft nur durch den Bergbau, der 
trockene Tagebaue braucht. Die Wasserhebung auch teilweise durch Abgaben-
Nichterhebung zu begünstigen, ist widersinnig und wurde u.a. durch den Sächsischen 
Rechnungshof bereits im Jahr 2012 gerügt.5 
Der gesamte Nordraum der Landkreise Görlitz und Bautzen hat ein 
Trinkwasserversorgungsproblem. Geeignete Trinkwasservorkommen sind durch den 
Braunkohlebergbau unwiederbringlich geschädigt, die Region muss unter hohem 
technischen Aufwand auf nicht absehbare Zeit über Fernwasserleitungen mit Trinkwasser 
versorgt werden. Die letzten verbleibenden Trinkwasservorkommen müssen dringend 
geschützt werden. Daher muss der Schutz von nutzbaren Trinkwasservorkommen auch in 
oberen Trinkwasserleitern ein vordringliches Ziel von Verfahren zu sämtlichen 
Bergbauneugenehmigungen sein.6 
 
                                            
4 Vgl. § 91 Abs. 4 Nr. 6 SächsWG. Online unter: http://revosax.sachsen.de/vorschrift_gesamt/12868.html  
5 Sächs. Rechnungshof (2012): Jahresbericht 2012, Online unter: http://www.rechnungshof.sachsen.de/jb2012/jb12-I-23.pdf  
6 Vgl. Sächs. Landtag [Hrsg.] (2015): Antrag „Ortsnahe Trinkwasserversorgung im Freistaat Sachsen dauerhaft gewährleisten - 
Bergbaufolgekosten nicht auf Bürgerinnen und Bürger abwälzen“, DIE LINKE, Drs 6/1155 
Online unter: http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=1155&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=201  

http://revosax.sachsen.de/vorschrift_gesamt/12868.html
http://www.rechnungshof.sachsen.de/jb2012/jb12-I-23.pdf
http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=1155&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=201
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III. Interessen vor Ort ernst nehmen, macht planvolles Handeln erforderlich 
 

Die Braunkohleverstromung dient in Sachsen wie in Brandenburg zu großen Teilen dem 
Stromexport. Das derzeitige Maß an Braunkohlestrom ist für die Netzstabilität nicht 
erforderlich. Mit zunehmenden Anteilen Erneuerbarer Energien im Netz ist nicht nach wie vor 
Braunkohlestrom, sondern mehr Speicher, mehr Flexibilität und wirklich umweltfreundliche 
Technik erforderlich. 
Diese langfristige Sichtweise ist auch für die betroffenen Menschen in der Region ein 
unabdingbares Erfordernis. Dies gilt nicht nur für Umsiedlungsbetroffene, die nicht wissen, 
inwiefern die bei den bestehenden Gemeinde - Umsiedlungsverträgen gesetzten Standards 
auch zukünftig eingehalten werden. Gesetzlich erforderlich sind Entschädigungen auf einem 
weit geringeren Niveau. Als „Abbruchkriterium“ für neue Tagebaue können die Inhalte der 
Gemeindeverträge also nicht herhalten.  
Mittlerweile sind zahlreiche Menschen nicht mehr bei Vattenfall selbst, sondern bei 
Unternehmen beschäftigt, die nahezu vollkommen von Aufträgen von Vattenfall abhängen. 
Sämtliche vattenfallinternen Tarifzusicherungen und gewerkschaftliche Forderungen und 
Absprachen sind durch diese Firmen nicht zu beachten. Dieser „betriebsimmanente 
Billiglohnsektor“ wird keine mittelfristig tragfähige Basis für Arbeitsplätze für Menschen aus 
der Region bieten, wenn die Gewinne aus der Braunkohleverstromung zurückgehen. 
Das Unternehmen, das die derzeit laufenden Braunkohlekraftwerke betreibt, ist darin zu 
unterstützen, den Ausbau und die Integration der Erneuerbaren Energien nebst Speichern 
voranzutreiben.  
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Der Landtag möge beschließen:  
Die Staatsregierung wird ersucht, 
dem Landtag ausgehend von dem auf dem UN-Klimagipfel in Paris am 12. 
Dezember 2015 von 195 Staaten der Welt vereinbarten Pariser Weltklimaabkommen 
und dessen Zielsetzungen bis zum Endes des ersten Quartals 2016 einen 
„Sächsischen Klimaschutz-Aktionsplan“ vorzulegen, mit dem binnen kürzester Frist 
die Umsetzung zusätzlicher, ambitionierter Klimaschutzmaßnahmen im Freistaat 
Sachsen in Gang gesetzt und dazu insbesondere die nachfolgenden Schritte und 
Vorhaben für einen aktiven Klimaschutz in Sachsen realisiert werden sollen: 
 
1. Initiative des Freistaates Sachsen gegenüber dem Bund und im Bundesrat  

a. für bundeseinheitliche Regelungen zum Klimaschutz im Rahmen eines 
Klimaschutzgesetzes, das u. a. länderspezifische Klimaschutzprogramme und 
Klimaschutzziele, deren Umsetzung und Kontrolle rechtlich normiert und den 
Klimaschutz als Aufgabe der Länder bestimmt sowie den Ländern die 
erforderlichen sachlichen, personellen und weiteren rechtlichen 
Rahmenbedingungen schafft und diese Aufgabenerledigung auskömmlich aus 
Bundesmitteln finanziert, 
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b. für ein den schrittweisen Ausstieg aus dem Abbau und der energetischen 
Nutzung von Braun- und Steinkohle bis zum Jahre 2040 verbindlich regelndes 
Bundesgesetz, mit dem die bundesdeutschen Klimaschutz- und 
Treibhausgasminderungsziele schnellstmöglich umgesetzt werden; 
 

2. die Schaffung neuer oder Anpassung bestehender landesspezifischer, 
verbindlicher Rahmenbedingungen und Planungen in Sachsen, mit denen ein 
Braunkohleausstieg bis 2040 realisiert werden soll; 

 
3. die zeitnahe Realisierung von bestehenden Möglichkeiten, die weitere Ausfuhr von 

Braunkohle - im Falle der zwischenzeitlichen Beendigung der 
Braunkohleverstromung oder Veräußerung im Mitteldeutschen und Lausitzer 
Braunkohlerevier durch die derzeitigen bergbautreibenden Unternehmen MIBRAG 
und Vattenfall – EU-konform auszuschließen; 
 

4. die Initiierung und Auflage eines Forschungsprogrammes für die Transformation 
der Wirtschaft und Gesellschaft hin zu neuen nachhaltigen und vor allem 
klimafreundlichen Strukturen, insbesondere in den von Braunkohleverstromung 
und -abbau geprägten Regionen Sachsens; 

 
5. die Einleitung eines gemeinsamen, moderierten Leitbildprozesses von Trägern 

öffentlicher Belange, zivilgesellschaftlichen Akteuren und der ortsansässigen 
Bevölkerung zur Skizzierung möglicher zukünftiger Entwicklungspfade der Lausitz 
vor dem Hintergrund internationaler Klimaschutzbestrebungen und eines 
Ausstieges aus der Braunkohleförderung und -verstromung als beispielgebendes 
Pilotprojekt für andere sächsische Regionen; 

 
6. die Auflage eines „Sächsischen Klimaschutzfonds“, der sich aus zukünftigen 

Abgaben der Braunkohle-Energiewirtschaft in Sachsen speist, zur Unterstützung 
der sächsischen Regionen, die in besonderem Maße vom Strukturwandel durch 
die Umsetzung des Braunkohleausstiegsgesetzes betroffen sind; 

 
7. die Aufnahme zusätzlicher Förderschwerpunkte für den Rad- und Fußverkehr, 

sowie den Öffentlichen Personennahverkehr in die Förderrichtlinie Klimaschutz – 
RL Klima/2014; 

 
8. die Vorlage eines Klimaschutzberichtes der Staatsregierung zu kurz-, mittel- und 

langfristigen Klimaschutzzielen des Freistaates Sachsen vor dem Hintergrund des 
neuen Weltklimavertrages und die Skizzierung der zukünftigen 
Klimaschutzstrategien in den Bereichen Wohnen, Ernährung, Konsum, Mobilität 
und Bildung in Sachsen.  
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Begründung: 
Mit dem in Paris am 12. Dezember 2015 von 195 Staaten dieser Welt 
verabschiedeten neuen und einzigen Weltklimavertrag haben die Vertragsstaaten  
erstmalig eigene Beiträge im Kampf gegen die Erderwärmung zugesagt, um diese 
auf deutlich unter zwei Grad, möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zum 
vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.  
Damit hat dieses Klimaschutzabkommen eine Tragweite erreicht, die auch für den 
Freistaat Sachsen kein weiteres Ab- und Zuwarten auf die Initiativen anderer 
Bundesländer, Staaten oder sonstiger Akteure zulässt. Vielmehr ist jede Institution 
für sich gefordert, den Vertrag selbst zu bewerten, Ziele für den eigenen 
Verantwortungsbereich abzuleiten und sowohl konkrete Schritte bzw. Treibhausgas-
Minderungsmaßnahmen in kürzester Frist zu ergreifen, als auch mittel- bis langfristig 
ausgerichtete Strategien mit zusätzlichen Maßnahmen zu skizzieren.  
Nur durch diese mannigfaltigen Klimaschutz-Initiativen können die notwendigen 
parlamentarischen und gesellschaftlichen Debatten für die Umsetzung des neuen 
Klimavertrages angestoßen werden. Dabei bedarf es sowohl eines kurzfristigen 
Aktionsplanes als auch langfristig angelegter, tragfähiger Strategien bzw. neuer 
gesetzlichen Rahmenbedingungen und bundeseinheitlicher gesetzlicher Regelungen 
des Klimaschutzes.  
Aufgrund seiner Braunkohle-Wirtschaft trägt Sachsen derzeit vergleichsweise viel zur 
Erderwärmung bei. Vor allem ein Ausstieg aus der Förderung und energetischen 
Nutzung der Braunkohle kann diese derzeitigen immensen Treibhausgasemissionen 
Sachsens deutlich senken.  
Eine konzertierte Kohle-Ausstiegsstrategie für die gesamte Bundesrepublik ist vor 
dem Hintergrund eines gemeinsamen Binnenstrom-Sektors besonders praktikabel. 
Bestimmte Regionen, allen voran die Lausitz, sind durch den Abbau und die 
Verstromung der Braunkohle stark strukturell geprägt. Ein Ausstieg aus der 
Braunkohle birgt hier drohende Arbeitsplatzverluste und nachteilige Folgen für die 
weitere Strukturentwicklung in diesen Regionen. Um dem entgegenzuwirken, 
müssen auf der einen Seite konkrete neue Strukturen in ihrem Aufbau gefördert 
werden. Zum anderen bedarf es neuer Erkenntnisse, Perspektiven und kreativer 
Prozesse vor Ort.  
Dazu sind wissenschaftliche Forschungen ebenso unerlässlich, wie die unmittelbare 
Beteiligung der lokalen Akteure und der betroffenen Bevölkerung.  
Die Finanzierung dieser notwendigen Maßnahmen soll nach Auffassung der Fraktion 
DIE LINKE durch Auflage eines entsprechenden Klimaschutz-Fonds realisiert  
werden. Sowohl eine Förderung bzw. Unterstützung des Strukturwandels als auch 
die Praktikabilität eines Strukturwandel- oder Klimaschutzfonds sind in der Anhörung 
des Ausschusses für Umwelt- und Landwirtschaft am 4. September 2015 bereits 
grundlegend erörtert worden. 
 
Die Förderrichtlinie Klima 2014 des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und 
Landwirtschaft deckt im Vergleich zu den Klimaschutz-Förderrichtlinien des Bundes 
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weniger Bereiche ab. Unter anderem wird der Mobilitätssektor vernachlässigt. Da 
dieser Sektor aber nahezu jede vierte Tonne Treibhausgasemissionen verursacht, 
bedarf es hier einer deutlichen Nachbesserung und insbesondere eines weiteren 
zentralen Förderschwerpunktes „Investive und Nichtinvestive Maßnahmen zur 
Förderung klimafreundlicher Mobilität im Fuß- und Radverkehr, sowie des 
Öffentlichen Personennahverkehrs“. 
 
Begründung der Dringlichkeit: 
Nachdem sich die 195 Teilnehmerstaaten der Pariser UNO-Konferenz am 12. 
November 2015 auf ein neues weltweites Klimaschutzabkommen mit weitreichenden 
Klimaschutzzielen geeinigt haben, steht der Landtag in der politischen Verantwortung 
sich mit den dazu in und für den Freistaat Sachsen zu leistenden aktiven Beiträgen 
und Maßnahmen des aktiven Klimaschutzes in öffentlicher Debatte zu befassen und 
die   Staatsregierung aufzufordern, die in und von Sachsen zur Realisierung dieser 
Klimaschutzziele erforderlichen Maßnahmen und Schritte schnellstmöglich 
einzuleiten. 
Dies gilt umso mehr, als Artikel 10 Absatz 1 der Verfassung des Freistaates Sachsen 
dem Land die Pflicht auferlegt, die Umwelt, insbesondere den Boden, die Luft und 
das Wasser in Verantwortung für kommende Generationen als Lebensgrundlage zu 
schützen. Nach Auffassung der Fraktion DIE LINKE ist es vor dem Hintergrund des 
von allen Staaten dieser Welt geschlossen Klimavertrages und dessen Zielsetzungen  
dringend erforderlich, den mit dem vorgelegten Antrag begehrten „Sächsischen 
Klimaschutz-Aktionsplan“ unverzüglich zu initiieren, zu erarbeiten und umzusetzen.  
 
Die Staatsregierung ist aktuell in einem Verhandlungsprozess zum Weiterbetrieb der 
sächsischen Braunkohletagebaue involviert. Eile ist daher auch geboten, da in den 
nächsten Wochen die Weichen bei der kohlenstoffintensiven Stromwirtschaft in 
Sachsen für mehrere Jahrzehnte gestellt werden. Es droht ein Verharren der 
Treibhausgasemissionen Sachsens auf hohem Niveau. Bei einer Ratifizierung des 
Klimaabkommens durch Deutschland und möglicher späterer gesetzlicher Eingriffe 
drohen den Energie- bzw. Bergbauunternehmen zudem Planungsunsicherheiten. 
Deshalb bedarf es jetzt einer neuen Zielvereinbarung auf Grundlage des 
Weltklimavertrages im Rahmen des geforderten „Sächsischen Klimaschutz-
Aktionsplanes“.  
 
Hierzu bedarf es der unverzüglichen Beschlussfassung über das Antragsbegehren 
durch den Landtag, die nur in der bevorstehenden Dezembersitzung des Landtages 
rechtzeitig erreicht werden kann. Damit ist der Antrag dringlich im Sinne des § 53 
Absatz 3 der Geschäftsordnung des Sächsischen Landtages. 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU und der SPD) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Meine Damen und 
Herren! Damit ist die 2. Aktuelle Debatte beendet und ich 
schließe den Tagesordnungspunkt. 

Wir kommen nun zum 

Tagesordnungspunkt 2 

2. Lesung des Entwurfs  
Gesetz zur Bewältigung des Strukturwandels in den von  

Braunkohleabbau und -verstromung geprägten Regionen in Sachsen 
(Sächsisches Strukturwandelfördergesetz – SächsStruktFördG) 

Drucksache 6/1398, Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE 

Drucksache 6/5378, Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Landwirtschaft 

Den Fraktionen wird das Wort zur allgemeinen Ausspra-
che erteilt. Es beginnt die einreichende Fraktion DIE 
LINKE, danach folgen CDU, SPD, AfD, GRÜNE und die 
Staatsregierung, wenn sie es wünscht. Frau Dr. Pinka für 
die Fraktion DIE LINKE; Sie haben das Wort. 

Dr. Jana Pinka, DIE LINKE: Vielen Dank. Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Am 
Mittwoch letzter Woche schlug ich wie immer die „Freie 
Presse“ auf und las auf der Freiberger Lokalseite einen 
Beitrag unter der Überschrift „Braunkohlestreit eskaliert 
an der Bergakademie“. Genau wie hier im Hohen Hause 
im letzten Monat der Streit über die Zulässigkeit der 
Umweltproteste im Lausitzer Revier entbrannte, treffen 
jetzt in Freiberg Studierende in bislang nicht gekannter 
Weise aufeinander. Banner der hochschulinternen AG 
Umwelt werden verbrannt, der Ring deutscher Berginge-
nieure an der TU Bergakademie, der sich für die Braun-
kohlenutzung einsetzt, attackiert den Studentenrat wegen 
dessen Aufruf zu den Lausitz-Protesten am Pfingstwo-
chenende. 

Ich möchte jetzt nicht die vormalige Landtagsdebatte um 
Recht oder Unrecht von Umweltprotesten wieder aufleben 
lassen, aber diese Nachricht von meiner Alma Mater 
zeigt, dass auch viele Menschen außerhalb der Lausitz 
und der Braunkohleregion die Perspektiven der Energie-
versorgung in Deutschland und hier in Sachsen heiß 
diskutieren und sich dafür interessieren, welche Zukunft 
die heutigen Braunkohleregionen haben werden. Ich hatte 
allerdings nach der Aktuellen Debatte mit dem Titel „Mit 
der Braunkohle als Brückentechnologie den Strukturwan-
del gestalten – die Lausitz braucht Zukunft und keine 
Gewalttäter“ den Eindruck, dass Sie, meine Kolleginnen 
und Kollegen der Koalitionsfraktionen, sich um die 
wirklichen Probleme des Strukturwandels in der Lausitz 
herumschummeln. 

Zum einen setzen Sie sich lieber lauthals mit den Um-
weltprotesten auseinander, und zum anderen verstehen Sie 
unter Strukturwandel offensichtlich etwas völlig anderes 
als wir. Wenn Sie „Wandel“ sagen, meinen Sie ein „Im-
mer weiter wie bisher“. Wandel bedeutet aber immer 

Entwicklung, Abwechslung, Umschwung. Und auch Herr 
Minister Dulig – leider ist er gerade nicht da – schummelt 
fleißig mit. Der von Fraktionskolleginnen und -kollegen 
und auch von ihm in dem Zusammenhang gebetsmühlen-
artig bemühte Begriff von der Brückentechnologie bedeu-
tet nämlich genau das Gegenteil von Wandel. Denn wohin 
führt eine Brücke, liebe Kolleginnen und Kollegen von 
der Regierungskoalition? Wie lange soll denn was über-
brückt werden? Seien Sie also ehrlich: Ihre Brücke führt 
zum möglichst langen Ausschlachten der in der Lausitz 
lagernden Ressourcen bis zum letzten Häufchen Braun-
kohle, das Sie noch finden werden. Die Lausitz wird 
metertief umgepflügt und ausgekohlt. Natur, Umwelt, 
Landschaft, Wasserhaushalt, Ortschaften und auch der 
Mensch müssen dafür noch in Jahrzehnten weichen. Das 
ist Ihre Agenda: Braunkohle so lange wie möglich. 

Wir hingegen wollen neue Entwicklungspfade und viel-
fältige Ideen, und das so schnell wie möglich. Braunkohle 
spielt dabei sicher eine Rolle, aber nur so lange wie nötig. 
Landauf, landab haben genug fachkundige Menschen 
gezeigt, dass es aus vielfältigen Gründen nicht nötig ist, 
über das Jahr 2040 hinweg immer noch Braunkohle 
abzubauen. Gerade deswegen brauchen die Menschen in 
der Lausitz, die dort leben, und auch diejenigen, die heute 
noch in der Braunkohle arbeiten, schnellstens Planungssi-
cherheit und eine Perspektive für sich und die nachfol-
genden Generationen. Deshalb muss das Ende der Braun-
kohle planvoll und für alle Betroffenen planbar ablaufen. 
Genau das beschäftigt die Menschen in der Lausitz, egal 
ob sie in der Braunkohle arbeiten oder die Kohle lieber in 
der Erde lassen wollen. Genau hierzu verlangen sie jetzt 
zu Recht Antworten von den politischen Verantwortungs-
trägern in diesem Land, von den Mitgliedern dieses 
Hohen Hauses. 

Die jetzige Regierungskoalition bietet aber bislang gar 
keinen Plan an, stattdessen werden Hoffnungen bei denen 
genährt, die auf die Braunkohle setzen, obwohl auch die 
Staatsregierung weiß, dass früher oder später damit 
Schluss sein wird und muss. Zu einem Vorzeigebeispiel 
und Projekt für den erfolgreichen Strukturwandel kann 
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die Lausitz in der heutigen Situation aber nur dann wer-
den, wenn sie rechtzeitig dafür ertüchtigt wird, sich mit 
dem Niedergang des Braunkohlebergbaus und der Mon-
tanindustrie von einer Industrieregion zunehmend in ein 
Zentrum für hochtechnologische Industrien und moderne 
Dienstleistungen zu wandeln. Nur von allein wird da 
nichts. Die Brücke dahin ist nicht die Braunkohle, son-
dern eine aktive Politik. Fest steht, die Lausitz braucht 
eine attraktive Zukunft und eine Perspektive. Was Sie, 
meine Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktio-
nen, bisher tun, ist Abwarten, Wegducken und beim 
Niedergang der Lausitz zuschauen. 

Wir als LINKE unterbreiten Ihnen heute erneut ein 
Angebot, nämlich endlich Geld in die Hand zu nehmen 
und dringend notwendige Zukunftsperspektiven für die 
Lausitz zu entwickeln. Dafür soll auf gesetzlicher Grund-
lage ein Strukturwandelfonds eingerichtet werden. Seit 
der 1. Lesung am 30. April 2015 und der öffentlichen 
Anhörung im Umweltausschuss am 4. September 2015 
zeichnet sich in der Lausitz eine unglaublich schnelle 
negative Entwicklung in vielen Bereichen ab. Nur zwei 
Problemkreise möchte ich ansprechen.  

Zum Problemkreis eins. Die Braunkohlesparte von 
Vattenfall hatte im letzten Jahr bis zu ihrem Verkauf 
deutlich an Wert verloren. Dadurch musste sie mehr oder 
weniger an EPH verramscht werden. Die Probleme 
folgten auf den Fuß. Vattenfall hat viele finanzielle 
Zusagen an die Lausitzer Gemeinden nicht gehalten. Ob 
und wie diese vom neuen Betreiber EPH geleistet werden 
können, ist völlig offen. Viele Lausitzer Kommunen sehen 
sich nun Gewerbesteuerrückforderungen von Vattenfall 
ausgesetzt, die zu massiven Verwerfungen in den kom-
munalen Haushalten führen werden. Der Bürgermeister 
von Weißwasser, Torsten Pötzsch, spricht von Forderun-
gen in Höhe von 10 Millionen Euro für die Jahre 2014 bis 
2016. Bei der Gemeinde Neukieritzsch liegen Gewerbe-
steuerrückzahlungsbegehren von Vattenfall in Höhe von 
circa 5 Millionen Euro vor, in Borna von 1 Million Euro. 

Auch für dieses Problem bietet meine Fraktion schon jetzt 
eine Lösung an. Mit unserem im Geschäftsgang befindli-
chen Antrag in der Drucksache 6/5062 zum Thema 
„Sächsische Kommunen mit den steuerrechtlichen Aus-
wirkungen der Energiewende nicht allein lassen“ fordern 
wir von der Staatsregierung die Auflage eines geeigneten 
Sofortprogramms zur Unterstützung der von Gewerbe-
steuerrückforderungen betroffenen Kommunen auf 
Landesebene. Dieses Programm soll eine kurzfristige 
Liquiditätssicherung gewährleisten sowie Perspektiven 
für einen mittel- und langfristigen Umbau der Wirt-
schaftsstrukturen sowie Konzepte für deren Kostentra-
gung aufzeigen.  

Aber was antwortet uns die Sächsische Staatsregierung? 
„Unter dem Arbeitstitel ‚Zukunft der Lausitz‘ arbeitet die 
Sächsische Staatsregierung daran, die Regionen in der 
Lausitz in die Lage zu versetzen, ihre regionale Entwick-
lung von unten voranzubringen. Wichtig ist dabei, dass 
die regionalen Akteure, die Bürgermeister und Landräte 

über ihre eigenen Gebietsgrenzen hinaus kooperieren.“ 
Bei dieser Einstellung der Regierung kann man absehen, 
wann die Kommunen bankrott sind. 

Dass sich die betroffenen Kommunen über die Grenzen 
der Bundesländer hinweg bereits heute zusammengefun-
den und Ihnen Anfang dieses Monats ebenso einen 
Staatsvertrag für den Energiestrukturwandel vorgeschla-
gen haben, zeigt Ihr Regierungsversagen erneut. 

Ich zitiere aus der Presseerklärung von Landräten und 
Bürgermeistern, die einen Brief an die Bundeskanzlerin 
Angela Merkel senden wollten: „Mithilfe eines Staatsver-
trages zwischen dem Bund und den Ländern Sachsen und 
Brandenburg könnte die Schaffung von alternativen 
Industriearbeitsplätzen finanziert werden.“ 

Dem kommunalen Bündnis schwebt ebenfalls vor, dass 
die Lausitz zu einer Modellregion für den Strukturwandel 
werden könnte. Mit der Idee eines Staatsvertrags sowie 
eines Regionalfonds, der selbstständig verwaltet werden 
könnte, wollen die 23 beteiligten Landkreise, Kommunen, 
Ämter und Dörfer mit insgesamt etwa einer Million 
Einwohnern auch eine Signalwirkung gegenüber dem 
Bund entfalten. 

Problemkreis 2: Es gibt starke Indizien dafür, dass Vatten-
fall seine bisherigen Verpflichtungen zum Ausgleich und 
zur Sanierung des Braunkohlebergbaus unzureichend 
erfüllt hat. Das habe ich bereits mehrfach in diesem 
Hohen Hause angemahnt, zuletzt im März-Plenum, ohne 
dass das den Wirtschaftsminister auch nur ansatzweise auf 
den Plan gerufen hätte. Aktuell gibt es sogar Signale 
dafür, dass sich der Bund nach dem Jahr 2017 aus der 
Finanzierung der Hinterlassenschaften des Braunkohle-
Altbergbaus zurückziehen will. Details zu den Forderun-
gen der LINKEN an unsere Staatsregierung zu diesem 
sehr drängenden Lausitz-Braunkohle-Thema können Sie 
sehr gern in unserem Antrag in Drucksache 6/5367 
nachlesen. 

Die Lausitz muss nun also auch noch um die Beseitigung 
der Folgeschäden bangen. Aktuell sind 33 Hektar Land-
schaft komplett gesperrt. Die Kippensanierung, das 
großräumige Problem des Wiederanstiegs des Grundwas-
sers und das damit einhergehende Ansteigen der Eisen- 
und Sulfatgehalte im Grund- und Oberflächenwasser oder 
die Finanzierung der Trinkwasserversorgung stehen auf 
dem Spiel. 

Allein die beiden angesprochenen Problemkreise in den 
sächsischen Bergbaugebieten zeigen, wie wichtig ein 
langfristiges Vorausdenken, Planen und Vorausfinanzieren 
von Strukturwandelprozessen ist, damit es eben keine 
Strukturabbrüche gibt. 

Bis heute gibt es aber immer noch kein umfassendes 
Konzept der Regierung, wie sie den Strukturwandel in 
den nächsten 20 bis 30 Jahren beispielsweise in der 
Lausitz gestalten will. Umso wichtiger ist es, zügig neue 
Entwicklungspfade in den Braunkohleregionen einzu-
schlagen, insbesondere in der Lausitz. Ansonsten bleibt 
am Ende nur eine ausgeräumte, ökologisch tote oder 
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entsiedelte Landschaft ohne Perspektiven übrig, vor 
allem, was die Beschäftigung angeht. Das wäre aber die 
alleinige und schreckliche Version Ihrer bisherigen 
Weiter-so-wie-bisher-Regierungspolitik, Herr Dulig. 

Meine Kolleginnen und Kollegen von der Regierungskoa-
lition! Deswegen werben wir seit dem letzten Jahr mit 
aller Kraft für ein sächsisches Strukturwandelförderge-
setz. Lassen Sie uns gemeinsam einen Strukturwandel-
förderfonds für die Braunkohleregionen in Sachsen 
anlegen und mit Landesmitteln füllen. Wir haben es als 
Haushaltsgesetzgeber doch selbst in der Hand. Wir 
können es auch noch in diesem Jahr im Haushalt abbilden 
und den betroffenen Menschen dort damit ein ganz 
konkretes Signal für eine Zukunft in der Lausitz nach der 
Braunkohle geben. 

Wir brauchen erstens eine finanzielle Basis für ein For-
schungsprogramm mit lokaler Beteiligung und mit einer 
systematischen Untersuchung verschiedener Entwick-
lungsszenarien für alle Wirtschafts- und Lebensbereiche, 
nicht nur für die Braunkohle, grenzüberschreitend abge-
stimmt und mit starken Praxisbezügen – keine Schreib-
tischstudien mit der immer gleichen Beschreibung, was 
die Lausitz aktuell ist, sondern die Analyse von Potenzia-
len unter Beteiligung aller Betroffenen, vielfältige Ideen-
findung, die Begleitung von Pilotprojekten sowie den 
Beginn eines neuen, tief greifenden Prozesses zu dem, 
was die heutigen Braunkohleregionen in Zukunft alles 
sein könnten. 10 Millionen Euro pro Jahr sind dafür nicht 
zu viel und zudem gut angelegtes Geld. 

Ich stelle daher noch einmal klar: Für die Umsetzung der 
Ergebnisse, der konkreten Maßnahmen zur Gestaltung des 
Strukturwandels, müssen in der Folge natürlich deutlich 
mehr Gelder fließen. Der Verein Agora spricht beispiels-
weise für alle Kohleregionen von einem jährlichen Fi-
nanzbedarf von 250 Millionen Euro. 

Der Bund sieht aktuell im Bundeshaushalt aber nur 
4 Millionen Euro pro Jahr für die Förderung von Maß-
nahmen zur Strukturanpassung in Braunkohle-Bergbau-
regionen vor. Das ist nicht nur wenig Geld, es ist auch 
unklar, wie Sachsen dieses Geld einsetzen will. Werden 
Sie damit Brücken-Kohle-Projekte fördern? Was wäre, 
wenn der Bund morgen die vermeintlich nötigen 250 Mil-
lionen Euro pro Jahr in den Haushalt einstellen würde? 
Was würden Sie denn mit dem Geld machen, Herr Dulig? 
Dazu bräuchten Sie heute Ideen und einen Plan – aber 
bisher Fehlanzeige. 

Wir könnten aus Sachsen heraus viel energischer und 
professioneller gegenüber dem Bund mit unseren Forde-
rungen auftreten, wenn wir konkrete Vorhaben und 
Entwicklungspfade beschreiben und die nötigen Finanz-
mittel beziffern könnten. Auch dafür gibt es in Ihrem 
Haus, Herr Dulig, aber weder eine Brücke noch einen 
Plan. 

Zweitens. Selbst der Brandenburger Ministerpräsident 
Woidke fordert uns schon in der Presse vom 14. Juni 2016 
auf, eine gemeinsame Wirtschaftsförderung von Sachsen 

und Brandenburg in der Lausitz als Voraussetzung für das 
Erstarken der Region einzurichten. 

Zum zweiten Mal in diesem Jahr frage ich Sie, Herr 
Dulig: Wenn Ihnen und Sachsen Innovationen so wichtig 
sind, warum beteiligt sich Sachsen dann nicht an der 
gerade gegründeten Brandenburger Innovationsregion 
Lausitz GmbH, und zwar nicht nur über ein Gastmandat 
im Beirat der GmbH, das über die IHK von einer Beige-
ordneten aus dem Landkreis Görlitz wahrgenommen 
wird? 

Mit einer aktiven Beteiligung Sachsens würden wir relativ 
schnell vor Ort in den Regionen neue Potenziale sichtbar 
machen können. Ich bin mir sicher, damit würde nicht nur 
Braunkohle, sondern vielmehr Kohle für alle herauskom-
men. 

Wie wir dann die mit den Mitteln des Strukturwandel-
fonds herausgearbeiteten Potenziale heben und entwi-
ckeln, ist der zweite Schritt. Lassen Sie uns heute den 
ersten Schritt machen und stimmen Sie unserem Geset-
zesvorschlag zu. 

Zeigen Sie im Nachgang zur letzten Aktuellen Debatte im 
Plenum, dass Sie sich der Herausforderung und der 
Herkulesaufgabe des Strukturwandels in der Lausitz 
tatsächlich stellen, diesen aktiv begleiten und finanziell 
ausreichend unterstützen wollen. Damit tragen Sie auch – 
damit kehre ich wieder zum Beginn meiner Rede zurück – 
zur dringend notwendigen Befriedung der betroffenen 
Menschen und zum Abbau von Zukunfts- und Existenz-
ängsten in der sächsischen Braunkohleregion bei. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Regierungskoalition! 
Da es in diesem Hohen Haus schlechter parlamentarischer 
Brauch ist, jegliche gesetzlichen Initiativen und Anträge 
der Opposition allein Kraft Ihrer Mehrheit generell 
abzulehnen, und – ich wage einmal einen Blick in die 
nahe Zukunft – sicherlich auch alle Teile des vorliegenden 
Gesetzentwurfes der Opposition dieses Schicksal erleiden 
werden, beantrage ich für meine Fraktion schon jetzt die 
Schlussabstimmung nach § 47 der Geschäftsordnung und 
zudem nach § 105 der Geschäftsordnung die namentliche 
Abstimmung in der Schlussabstimmung. 

(Beifall bei den LINKEN – Jens Michel, CDU: 
Wenn sie gut sind, stimmen wir auch zu! – 

Klaus Bartl, DIE LINKE: Einmal! – 
Jens Michel, CDU: Gut müssen sie sein!) 

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Für die CDU-
Fraktion bitte Herr von Breitenbuch. 

Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU: Sehr verehrte 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Seit hundert Jahren lebt die Lausitz in großen Teilen 
von und mit der Braunkohle. So wie die Errichtung und 
der Ausbau dieser Industrieregion ein großer struktureller 
Eingriff waren und sind, wird auch ein möglicher Aus-
stieg mit großen Veränderungen verbunden sein. 

Wann der Ausstieg überhaupt konkret vor uns steht, kann 
niemand sagen, dass die Braunkohleenergie aber in 
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Thema: Ortsnahe Trinkwasserversorgung im Freistaat Sachsen dauerhaft 
gewährleisten – Bergbaufolgekosten nicht auf Bürgerinnen und 
Bürger abwälzen 

Der Landtag möge beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

im Rahmen ihrer Dienst-, Fach- und Rechtsaufsicht die erforderlichen Vorkehrungen zu 
treffen, um eine den Grundsätzen der Ortsnähe gerecht werdende, dauerhaft 
bergbauunbeeinflusste öffentliche Trinkwasserversorgung – insbesondere in den 
Nordräumen der Landkreise Görlitz und Bautzen – im Interesse einer nachhaltigen, 
dauerhaften, wirtschaftlichen und sicheren Trinkwasserversorgung im Freistaat Sachsen zu 
erhalten und hierzu insbesondere das nachfolgend aufgeführte 7-Punkte-Maßnahmepaket 
umzusetzen: 

1. Unverzügliche Erarbeitung, Vorlage und Veröffentlichung einer umfassenden 
Situationsbeschreibung zur öffentlichen Trinkwasserversorgung über die 
verschiedenen Betroffenheiten im o.g. Gebiet sowie mögliche Lösungen einschließlich 
deren Vor- und Nachteile; 

2. Übernahme einer koordinierenden Funktion durch die Staatsregierung in den 
Gesprächen mit der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH 
(LMBV) einerseits und erforderlichenfalls Vattenfall bzw. dessen Nachfolgeunternehmen 
sowie den Gemeinden und Zweckverbänden andererseits, um eine für die Bevölkerung 
dauerhaft kostengünstige Lösung zur Trinkwasserversorgung zu erreichen; 

3. Bereitstellung ausreichender finanzieller Mittel im Rahmen des Braunkohle-
Sanierungsabkommen notfalls unter Einsatz eigener Landesmittel; 

4. Verpflichtung der verursachenden Bergbautreibenden zur Beteiligung an den für eine 
etwaig erforderliche bergbauunabhängige Lösung entstehenden Mehrkosten; 

5. Stärkung der betroffenen Kommunen und Zweckverbände in ihrer Verhandlungs-
position und deren fachliche Unterstützung durch Erstellung von Gutachten u.a.; 

6. Verbindliche Vorkehrungen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren und 
wasserrechtlichen Genehmigungen, damit künftig vom aktiven Braunkohlebergbau 
und dem Braunkohlesanierungsbergbau keine Gefahren mehr für die öffentliche 
Trinkwasserversorgung ausgehen und eine Versorgung aus eigenen 
Trinkwasservorkommen möglichst im Versorgungsgebiet der Aufgabenträger der 
öffentlichen Trinkwasserversorgung in ganz Sachsen nicht weiter gefährdet wird; 

7. Verankerung des vorgenannten Prinzips in den Grundsätzen der Staatsregierung 
für die Entwicklung der öffentlichen Trinkwasserversorgung nach überörtlichen und 
regionalen Gesichtspunkten. 
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Begründung: 

Die Sicherung einer hohen Lebensqualität und einer wirtschaftlichen Entwicklung durch 
die Versorgung mit Trinkwasser, ist eine prioritäre Aufgabe der öffentlichen 
Daseinsvorsorge, die durch die Kommunen wahrgenommen wird. Damit dies landesweit 
nachhaltig, wirtschaftlich und sicher erfolgt, kann das Staatsministerium für Umwelt und 
Landwirtschaft als oberste Wasserbehörde im Benehmen mit dem Staatsministerium für 
Gesundheit und Verbraucherschutz als oberster Landesgesundheitsbehörde Grundsätze 
für die Entwicklung der öffentlichen Wasserversorgung nach überörtlichen und 
regionalen Gesichtspunkten festlegen (vgl. § 42 SächsWG). 

Die Wasserversorgung in den Nordräumen der Landkreise Görlitz und Bautzen muss 
neu organisiert werden. Grund dafür ist die Einstellung der Trinkwasserbereitstellung aus 
dem von Vattenfall Europe Mining AG betriebenen Wasserwerk „Schwarze Pumpe“. Das 
Unternehmen hat angekündigt, bis 2018 aus der vertraglich gesicherten 
Trinkwasserversorgung auszusteigen. Die zentrale Versorgung aus Schwarze Pumpe 
war spätestens seit den 1980er Jahren erforderlich geworden, nachdem zahlreiche 
Trinkwasservorkommen im Lausitzer Revier absehbar oder bereits damals infolge 
bergbaubedingter Stoffeinträge nicht mehr für eine Trinkwassernutzung geeignet waren. 
Zuletzt gingen die Wasserwerke Weißwasser, Schleife und Weißkeißel bergbaubedingt 
außer Betrieb.1 Die Trinkwasserversorgung übernahm das Wasserwerk Schwarze 
Pumpe. Die bergbaubedingten Stoffeinträge, verursacht insbesondere durch ehemalige 
Tagebaue, sind in den vergangenen Jahren im Zuge des Grundwasserwiederanstiegs 
(infolge der Flutung von Restseen) bis heute gestiegen. Absehbar wird in Kürze deshalb 
auch die Wasserfassung Bärwalde (Wasserwerk Boxberg) nicht mehr nutzbar sein. 

Durch den heute noch betriebenen sächsischen Braunkohletagebau Nochten ist 
weiterhin das Einzugsgebiet des Wasserwerks Spremberg qualitativ akut gefährdet. 
Daran wird auch eine mögliche Dichtwand für das Abbaugebiet Nochten II nichts mehr 
ändern können. Nunmehr ist nicht mehr sicherzustellen, dass auch das in Schwarze 
Pumpe aus der Tagebausümpfung aufbereitete Wasser künftig die Grenzwerte einhält. 
Durch die infolgedessen erforderlich werdenden Änderungen in der 
Trinkwasserversorgung sind schätzungsweise knapp 50.000 Personen allein in Sachsen 
direkt betroffen. In Brandenburg sind u.a. die Städte Welzow und Großräschen betroffen. 
Im Versorgungsraum Niederschlesische Oberlausitz müssen die 
Trinkwasserzweckverbände Neiße-Schöps, Mittlere Neiße – Schöps, der Spremberger 
Wasser- und Abwasserzweckverband sowie die Stadt Weißwasser und die Gemeinden 
Rietschen Maßnahmen ergreifen, um die öffentliche Wasserversorgung sicherzustellen. 
Im Versorgungsraum Kamenz/Hoyerswerda sind davon die Stadt Hoyerswerda, die 
Gemeinde Lohsa und der Trinkwasserverband Kamenz betroffen.  

Die Stadt Weißwasser und zwei betroffene Zweckverbände sind seit Jahren im 
Gespräch mit dem SMUL, Vattenfall und der LMBV, um eine bergbauunabhängige 
Wasserversorgung zu erreichen. Vattenfall hat mittlerweile eine Summe von 5,0 Mio. 
EUR für einen Teil der erforderlichen Leitung gezahlt. Die Verhandlungen ziehen sich 
jedoch weiter in die Länge, ohne greifbare Ergebnisse zu erzielen; zudem ist dadurch 
absehbar keine Lösung für alle Betroffenen erreicht.  

                                                           
1 vgl. SMUL (2013): Gefährdung des Weiterbetriebs von Wasserwerken infolge bergbaubedingt hoher 
Sulfatkonzentrationen im Rohwasser; Antw. auf die KlAnfr Jana Pinka DIE LINKE v. 06.05.2013 Drs 5/11893. 
Online unter: http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=11893&dok_art=Drs&leg_per=5&pos_dok=2  
SMUL (2013): Nachfrage zur Kleinen Anfrage 5/11893; Gefährdung des Weiterbetriebs von Wasserwerken 
infolge bergbaubedingt hoher Sulfatkonzentrationen im Rohwasser; Antw. auf die KlAnfr Jana Pinka DIE 
LINKE v. 19.07.2013 Drs 5/12456. 
Online unter: http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=12456&dok_art=Drs&leg_per=5&pos_dok=202  

http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=11893&dok_art=Drs&leg_per=5&pos_dok=2
http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=12456&dok_art=Drs&leg_per=5&pos_dok=202
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Eine vom Bergbau unabhängige Trinkwasserversorgung aus eigenen, ortsnahen 
Wasserdargeboten für Zweckverbände und sonstige Aufgabenträger ist bereits jetzt in 
den genannten Fällen nahezu unmöglich, eine Versorgung aus Einzel- und 
Eigenwasserversorgung (Hausbrunnen) für Private scheidet in der bergbaubeeinflussten 
Region ebenso aus, da die Qualitätsanforderungen der Trinkwasserverordnung nicht 
eingehalten werden können. 

Praxis ist, dass Vattenfall, sofern Wasserfassungen bedroht sind, Zuleitungen aus noch 
unbeeinflussten Gebieten ohne Anerkennung einer Sach- oder Rechtspflicht finanziert. 
Im Gegenzug wird der Schutz der Trinkwasserfassung aufgehoben, schließlich wird die 
Wasserfassung stillgelegt. 

Maßgebliche Kommentare zum Wasserhaushaltsgesetz sehen in der im § 50 WHG 
verankerten „ortsnahen Wasserversorgung“ eine Pflicht zum flächendeckenden 
Grundwasserschutz2, der in der Lausitz angesichts der Schäden aus der 
Braunkohleförderung akut gefährdet ist. In Sachsen wird die geforderte Ortsnähe durch 
§ 44 SächsWG aufgeweicht. Gleichwohl sind die dort als Ausnahmetatbestand für die 
Deckung des Wasserbedarfs aus ortsfernen Wasservorkommen (Fernwasser) 
angeführten „natürlichen Gegebenheiten“ nicht mit den menschengemachten 
Bergbaufolgen zu vergleichen. Dass eine „Fernwasserversorgung Teil eines 
gebietsübergreifenden Verbundes ist oder werden soll“ ist eine im Lichte der 
Bundesgesetzgebung keinesfalls ausreichende Begründung. 

Das Unbrauchbarmachen von Trinkwasservorkommen gilt nach der Rechtsauffassung 
der Staatsregierung nicht als Bergschaden, da das Grundwasser kein eigentumsfähiges 
privates Rechtsgut darstellt.3 

Weite Teile Westsachsens müssen bereits seit geraumer Zeit durch Fernwasser der 
Elbaue-Ostharz Fernwasser GmbH versorgt werden, weil eigene Trinkwasservorräte 
bergbaubedingt nicht mehr verwendbar sind.  
 

                                                           
2 vgl. bspw. Czychowski/Reinhardt, WHG, 11. Aufl. 2014, § 50 Rn. 28ff., Kotulla, WHG, 2. Aufl. 2011, § 50 Rn. 6f. 
3 vgl. SMUL (2014): Bergbaubedingte Außerbetriebnahme von Trinkwasserfassungen und 
Schadensregulation; Antwort auf die KlAnfr Jana Pinka DIE LINKE v. 16.10.2014 Drs 6/120. Online unter: 
http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=120&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=1  

http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=120&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_dok=1
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Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Jana Pinka, Fraktion DIE LINKE 
Drs.-Nr.: 6/3492 
Thema: Zusammensetzung, Wert- und Nachhaltigkeit der derzeitigen 

Rückstellungen von Vattenfall und MIBRAG für die Tagebau-
sanierung 

 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt: 
 
„Den Antworten der Staatsregierung auf die Kleine Anfrage zu Druck-
sache 6/2239 ist zu entnehmen, dass „nach Angaben des Unterneh-
mens“ derzeitig „bergbaubedingte Rückstellungen“ durch Vattenfall 
und MIBRAG mit einem „Bilanzwert zum 31. Dezember“ in Höhe von 
1.374,9 Mio. Euro in 2015 für das Lausitzer Braunkohlerevier und in 
Höhe von 129,5 Mio. Euro in 2014 für das Mitteldeutsche Braunkohlere-
vier dargestellt wurden, jedoch Sicherheitsleistungen nicht festgesetzt 
worden sind.“ 
 
Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die 
Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Vorbemerkung:  
 
Verantwortlicher Unternehmer im Sinne des § 4 Abs. 5 Bundesberggesetz ist 
für die Braunkohletagebaue des Mitteldeutschen Revieres (außer Tagebau 
Amsdorf) die MIBRAG mbH. Für die Braunkohletagebaue des Lausitzer Re-
vieres ist die Vattenfall Europe Mining AG verantwortlicher Unternehmer im 
Sinne des § 4 Abs. 5 Bundesberggesetz. 
 
Frage 1: In welcher Weise und mit welchen konkreten Finanzierungs- 

und Sicherungsinstrumenten sind diese derzeitig rein bilanz- 
und buchmäßig dargestellten Beträge der bergbaubedingten 
Rückstellungen durch die bergbautreibenden Unternehmen 
Vattenfall und MIBRAG tatsächlich valutiert bzw. besichert 
(Garantien, Gewährsträgerschaften o. a.)? 
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Es wird auf die Antwort der Staatsregierung zu Frage 2 der Kleinen Anfrage -                   
Drs. 5/2239 - verwiesen. 
 
Frage 2: Mit welchen konkreten Maßnahmen stellt die Staatsregierung insbe-

sondere vor dem Hintergrund der Erfahrungen um die Aufwendungen 
für die Sanierung der Hinterlassenschaften des ehemaligen DDR-
Braunkohlebergbaus sicher, dass durch die bergbautreibenden Unter-
nehmen Vattenfall und MIBRAG die zur Rekultivierung der laufenden 
Tagebaue und des Abschlussbetriebsplans nach Beendigung der Ta-
gebaue erforderliche finanziellen Mittel tatsächlich bzw. in unangreifbar 
rechtlich gesicherter Form zur Verfügung stehen (finanzielle Absiche-
rung der erforderlichen Rückstellungen)? 

 
Die Staatsregierung ist nicht verantwortlicher Unternehmer im Sinne des § 4 Abs. 5 
Bundesberggesetz für die Braunkohletagebaue im Freistaat Sachsen und somit auch 
nicht für die finanzielle Absicherung der erforderlichen Rückstellungen verantwortlich. 
 
Frage 3: Inwieweit wurden bislang gegenüber den Braunkohlebergbauunter-

nehmen Vattenfall und MIBRAG in verbindlicher Weise Sicherheitsleis-
tungen für den Fall einer möglichen Insolvenz gem. § 56 Abs. 2 BBergG 
festgelegt? (Bitte getrennt für Vattenfall und MIBRAG unter Angabe der 
Höhe und konkreten Form der Sicherheitsleistung darstellen.) 

 
Bislang wurden gegenüber den Braunkohlebergbauunternehmen Vattenfall und 
MIBRAG gem. § 56 Abs. 2 BBergG keine Sicherheitsleistungen für den Fall einer mög-
lichen Insolvenz festgelegt. 
 
Frage 4: Welche konkreten Vorkehrungen und Prüfungen hat die Staatsregie-

rung bis dato getroffen, um dem Freistaat Sachsen bei künftigen Zah-
lungsschwierigkeiten der Braunkohlebergbauunternehmen Vattenfall 
und MIBRAG hinsichtlich der Leistungspflicht der bergbaubedingten 
Rückstellungen und der Erfüllung der Sanierungsverpflichtungen die-
ser Unternehmen ein Durchgriffsrecht auf die jeweiligen Muttergesell-
schaften oder übergeordnete Konzerne etc. einzuräumen? 

 
Von einer Beantwortung durch die Staatsregierung wird abgesehen, da der angefragte 
Sachverhalt auf Spekulationen beruht. 
 
Frage 5: Falls derzeitig weder Sicherheitsleistungen noch Durchgriffsrechte 

nach den Fragen 3 und 4 in rechtlich gesicherter Weise durch die 
Staatsregierung gegenüber Vattenfall und MIBRAG realisiert sein soll-
ten: Bis zu welchem Zeitpunkt und mit welchen konkreten Maßnahmen 
und Instrumenten wird die Staatsregierung sicherstellen, dass im Falle 
einer Beendigung des Braunkohlabbaus durch die Unternehmen Vat-
tenfall und MIBRAG die für erforderlichen Sanierungsmaßnahmen in 
den Braunkohlebergbaugebieten im Lausitzer und Mitteldeutschen 
Braunkohlerevier erforderlichen finanzielle Mittel durch die Bergbauun-
ternehmen tatsächlich zur Verfügung stehen? 
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ARBEIT UND VERKEHR 
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Es wird die Antwort der Staatsregierung zu Frage 4 der Kleinen Anfrage -
Drs. 5/2239 - verwiesen. 

Mit freundlichen Grüßen 

~ 
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Präsidenten des Sächsischen Landtages 
Herrn Dr. Matthias Rößler 
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1 
01067 Dresden  

 
 
 
 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Jana Pinka, Fraktion DIE LINKE 
Drs.-Nr.: 6/3478 
Thema: Sanierungs- und Finanzierungsbedarf in den sächsischen 

Braunkohlerevieren 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt: 
 
„In Hinblick auf die nachhaltige finanzielle Absicherung der nach Bun-
desberggesetz zwingend erforderlichen Rückstellungen zur Tagebau-
sanierung nach Auslaufen des Braunkohletagebaus in Sachsen 
ergeben sich - auch unter Bezugnahme auf die Antworten der Staatsre-
gierung auf die Kleine Anfrage zu Drucksache 6/2239 - weitere klä-
rungsbedürftige Fragestellungen.“ 
 
Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die 
Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Vorbemerkung: Verantwortlicher Unternehmer im Sinne des § 4 Abs. 5 Bun-
desberggesetz ist für die Braunkohletagebaue des Mitteldeutschen Revieres 
(außer Tagebau Amsdorf) die MIBRAG mbH. Für die Braunkohletagebaue 
des Lausitzer Revieres ist die Vattenfall Europe Mining AG verantwortlicher 
Unternehmer im Sinne des § 4 Abs. 5 Bundesberggesetz. Die genehmigten 
Planungen inklusive der bergrechtlich zu fordernden Wiedernutzbarmachung 
sind in den jeweiligen Braunkohleplänen festgeschrieben. Für den sächsi-
schen Teil des mitteldeutschen Revieres sind die betreffenden Pläne auf der 
Internetseite. http://rpv-westsachsen.de/die-braunkohlenplanung-in-west-
sachsen/braunkohlenplaene/ öffentlich frei zugänglich. Für den sächsischen 
Teil des Lausitzer Revieres sind die betreffenden Pläne auf der Internetseite 
http://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de/braunkohle/braunkohlenpla-
nung.html öffentlich frei zugänglich. 
  

Der Staatsminister
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Frage 1: Welche Erkenntnisse liegen der Staatsregierung zum laufenden und 
künftigen Sanierungsbedarf und den dabei zur realisierenden mittel- 
und langfristigen Sanierungsmaßnahmen in den von Vattenfall im Lau-
sitzer Braunkohlerevier und von der MIBRAG im mitteldeutschen 
Braunkohlerevier betriebenen Braunkohletagebauen vor? (Bitte unter 
Angabe der konkreten Sanierungsmaßnahmen und getrennt für das 
Lausitzer und Mitteldeutsche Braunkohlerevier darstellen.)? 

 
Frage 2: In welchen konkreten Zeiträumen sind die in der Antwort auf Frage 1 

genannten Sanierungsmaßnahmen im Lausitzer und im Mitteldeutschen 
Braunkohlerevier zu realisieren? (Bitte unter Angabe der konkreten Sa-
nierungsmaßnahmen und getrennt für das Lausitzer und Mitteldeutsche 
Braunkohlerevier darstellen.) 

 
Frage 3: Welche Erkenntnisse liegen der Staatsregierung zum derzeitig beste-

henden und künftigen Finanzierungsbedarf für die erforderlichen Auf-
wendungen zur Realisierung der o.g. Maßnahmen zur vollständigen 
Sanierung (eingeschlossen die Folgeprobleme wie Grundwasseranstieg 
und Verockerung der Oberflächengewässer u. a.) in den von Vattenfall 
im Lausitzer Braunkohlerevier und von der MIBRAG im Mitteldeutschen 
Braunkohlerevier betriebenen Braunkohletagebauen vor? 

 
Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 bis 3: 
 
Von einer Beantwortung durch die Staatsregierung wird abgesehen. 
 
Gemäß Artikel 50 der Verfassung des Freistaates Sachsen (SächsVerf) ist die Staats-
regierung verpflichtet, über ihre Tätigkeit den Landtag insoweit zu informieren, als dies 
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. Dieser Informationspflicht entspricht das 
Frage- und Auskunftsrecht der Abgeordneten gegenüber der Staatsregierung nach 
Artikel 51 SächsVerf. Die Staatsregierung ist dem Landtag und den Abgeordneten nur 
für ihre Amtsführung im Sinne einer Rechenschafts- und Einstandspflicht für eigenes 
Handeln verantwortlich. Sie ist daher nur in solchen Angelegenheiten zur Auskunft ver-
pflichtet, die in ihre Zuständigkeit fallen und muss nicht auf Fragen eingehen, die Vor-
gänge oder Umstände außerhalb ihres Verantwortungsbereichs betreffen (vgl. 
SachsAnhVerfG, Urteil vom 17. Januar 2000, NVwZ 2000, 671). 
  
Letzteres ist vorliegend der Fall, denn die Frage betrifft ausschließlich Tätigkeiten, die 
von Privaten in eigener Zuständigkeit wahrgenommen werden. Die Privaten nehmen im 
Hinblick auf den nachgefragten Sachverhalt auch keine öffentlichen Aufgaben wahr. 
Ferner bestehen keine vertraglichen Beziehungen der Staatsregierung zu den Privaten 
im Hinblick auf den nachgefragten Sachverhalt. Der Exekutive sind zudem auch im 
konkreten Zeitraum keine Mitgliedschaftsrechte in den Organen der betreffenden Un-
ternehmen eingeräumt gewesen und/oder aktuell eingeräumt. 
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Frage 4: Inwieweit sind die derzeitig bekannten und ausweislich der Antwort der 
Staatsregierung auf die Kleine Anfrage zu Drucksache 6/2239 (Antwor
ten zu Frage 1 und 3) von Vattenfall und MIBRAG dargestellten und of
fensichtlich gebildeten „bergbaubedingten Rückstellungen" bzw. deren 
„Bilanzwert zum 31. Dezember" der Höhe nach ausreichend, um den 
bestehenden Sanierungsbedarf für die von Vattenfall im Lausitzer 
Braunkohlerevier und von der MIBRAG im Mitteldeutschen Braunkohle
revier betriebenen Braunkohletagebaue verlässlich zu sichern bzw. die 
erforderlichen Sanierungsmaßnahme in voller Höhe zu finanzieren? 

Die Frage ist auf eine Bewertung gerichtet. Zu der Abgabe einer Bewertung ist die 
Staatsregierung nicht verpflichtet. Von einer Beantwortung durch die Staatsregierung 
wird daher abgesehen. 

Frage 5: Inwieweit wird bei der derzeitigen Bewertung der derzeitige Rückstel
lungshöhe unterschieden zwischen Rückstellungen für Rekultivierun
gen aus dem laufenden Tagebau und dem stillgelegten Tagebau (wenn 
beispielweise in den nächsten 20 Jahren aus ökologischen Gründen 
Tagebaue stillgelegt werden und daher ein Abschlussbetriebsplan 
Grundlage für die Dotierung der Rückstellungen sein muss)? 

Auf die Antwort der Staatsregierung zu Frage 2 der Kleinen Anfrage Drs.-Nr.: 5/2239 
wird verwiesen . 

Mit freundlichen Grüßen 

~ 
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Präsidenten des Sächsischen Landtages
Herrn Dr. Matthias Rößler
Be rn ha rd-von- Li nde n a u-Platz 1

01067 Dresden

Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Jana Pinka, Fraktion DIE LINKE
Drs.-Nr.: 612703
Thema: Erfolge beim Schutz seltener und geschützter Arten der

Flora und Fauna beim Braunkohlenplan Nochten (1994)

Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt: ,,Zahlreiche vom
Aussterben bedrohte Tierarten, wie z. B. Fischotter, Auerhahn als
Reliktvorkommen, Birkhuhn, Seeadler, Kranich, Rohrdommel,
Raubwürger, Braunkehlchen, Grauammer und Wiedehopf bilden in-
takte und lebensfähige Populationen." Braunkohlenplan 1994, Kap.
1.5.2 Bestandsaufnahme von Natur und Landschaft im Abbaugebiet
und im Einwirkungsbereich der Grundwasserabsenkung, S. 16

U.a. Ziel: 14 des Braunkohlenplans 1994 sagt aus: ,,Die bergbaube-
dingten lang andauernden Eingriffe und deren Auswirkungen auf
Natur und Landschaft im Abbaubereich sollen - soweit möglich -
bereits während des Eingriffes, spätestens im Zuge der Wiedernutz-
barmachung der Erdoberfläche ausgeglichen werden, andernfalls
sind sie durch entsprechende Maßnahmen zu ersetzen."

U.a. Ziel l5 des Braunkohlenplans 1994 sagt aus [Auszug]: ,,Zum
Schutze seltener und geschützter Arten der Flora und Fauna sowie
zur Aufnahme dieser Arten aus durch den Bergbau verlorengehen-
den Naturschutzgebieten sollen insbesondere die einstweilig gesi-
cherten Naturschutzgebiete im Südbereich des Braunsteiches und
des Trebendorfer Tiergartens sowie andere wertvolle Landschafts-
gebiete entwickelt werden."

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich
die Kleine Anfrage wie folgt:

Freistaat

SACHSEN

Der Staatsminister

Durchwahl
Telefon +49 351 564-2000
Telefax +49 351 564-2009

poststelle@
smul. sachsen.de*

lhr Zeichen
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lhre Nachricht vom
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Aktenzeichen
(bitte bei Antwort angeben)
z-0'141.50t19t4980
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TANDESGARIENSCHAU
oElsNrz/ERrGEBrno¡ 201 5

Hausanschrift:
Sächsisches Staatsm¡nisterium
für Umwelt und Landwirtschaft
Archivstraße 1

01097 Dresden

www smul.sachsen.de

Verkehrsverbindung:
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Für Besucher mit Behinderungen
befinden sich gekennzeichnete

Parkplätze am K0nigsufer.
Für alle BesucherparkpläÞe gilt:

Bitte beim Pfortendienst melden.

* Kêin Zugang für elektronisch s¡gnierte

sow¡ê für verschlûsselte elektron¡sche

DokumenteSeite 1 von 4



STAATSMINISTERIUM
FÜR UMWELT UND
LANDWIRTSCHÀFT

Freistaat

SACHSEN

Frage l: Welche wie lautenden handlungsleitenden Maßgaben sind für die
Beuñeitung der lJmsiedlungswürdigkeít von seltenen und
geschützten Añen der Flora und Fauna aus dem Geltungsbereich
des Braunkohlenplans für den Tagebau Nochten (199a) heranzuzie-
hen und gelten jeweils seit wann zur Beurteilung dieser Frage durch
welche staatliche Stelle?
(jeweilige handlungsleitenden Maßgaben bitte der Antwort beifügen)

Rechtliche Maßgaben bilden die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung (S 14 Îf
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit S 10 ff Sächsisches Natur-
schutzgesetz (SächsNatSchG) in den jeweils geltenden Fassungen) sowie die arten-
schutzrechtlichen Regelungen ($ 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG in der jeweils geltenden

Fassung).

Als fachgutachterliche Grundlage für die vorhabenbezogene Umsetzung der recht-
lichen Regelungen erfolgte mit der Zulassung des ,,Rahmenbetriebsplans Tagebau
Nochten 1994 - Auslauf'vom 25. Februar 1994 die Festlegung zurWeiterführung des
ökologischen Anforderungsprofils (ÖAP) Tagebau Nochten. Die Aktualisierung des

Onp ¡m Jahr 2009 beruhte auf der Grundlage des vorhandenen ÖAP, Stufe 2, aus dem

Jahr 1996 für die Tagebaue Nochten und Reichwalde. Die darin vorhandenen
Vorschläge zur Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft wurden überprüft und den

aktuellen Planungen zur Weiterführung beider Tagebaue angepasst.

Schwerpunkte sind die Darstellung des Biotopverlustes in den jeweilige_n Abbauphasen
sowie das Aufzeigen der geplanten Wiedernutzbarmachung. Das Önp O¡lOet eine
behördlich abgestimmte fachliche Grundlage für die nachfolgenden bergrechtlichen
Betriebspläne. Die darin enthaltenen Kartierungsergebnisse dienen als fachliche
Grundlage von Umsiedlungsvorhaben seltener und geschützter Arten. Konkrete
Planungen erfolgen in enger Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde unter
Berücksichtigung der Bundesartenschutzverordnung, der Roten Listen der Bundes-
republik Deutschland und dem Freistaat Sachsen und der natürlichen Verbreitung von

Arten.

Frage 2= In welchem Umfang wurden welche seltenen und geschützten
Arten der Flora und Fauna im Geltungsbereich des Braunkohlen-
plans für den Tagebau Nachten (f 994) wann, von welchen Orten an
welche Orte auf wessen Kosten, nach Veranlassung welcher Stelle
und durch wen umgesiedelt?
(durch wen die Umsiedlung durchgeführt wurde interessiert nur
generalisierend soweit private Unternehmen diese durchgeführt
haben - insofern reicht der Eintrag ,,gewerbliches Unternehmen",
übrige Durchführende - bspw. Umweltverbände, private lnitiativen
bitte general isierend an geben soweit bekan nt)

Zur Beantwortung wird auf die beigefügte tabellarische Übersicht (Anlage 1)

verwiesen. Die Umsiedlungen erfolgten auf Veranlassung der unteren Natur-
schutzbehörde in Abstimmung mit den Gutachtern und dem ehrenamtlichen Natur-
schutz durch den Bergbautreibenden auf dessen Kosten.

Seite 2 von 4



STAATSMINISTERIUI\4
FÜR UMWELT UND
LANDWìRTSCHAFT

Freistaat

SACHSEN
I

1S
2S

Frage 3: ln welchem Zeitraum war durch welche Stelle ein Erfolg der Umsied-
lungsmaßnahmen zu prüfen, was sind dabei die Kriterien für eine
geglückte Umsiedlungsmaßnahme seltener und geschützter Arten
der Flora und Fauna, und was war das jeweilige Ergebnis der durch-
geführten Prüfungen?
(Kriterien für eine geglückte Umsiedlungsmaßnahme soweit vorhan-
den bitte der Antwort beifügen)

Die Erfolgskontrollen der Umsiedlungsprojekte werden alle fünf bis sieben Jahre
durchgeführt. Gemäß der natürlichen Entwicklung von Umsetzungsstandorten und

unter Berücksichtigung der Zugänglichkeit der Standorte unterliegen nicht alle Um-
setzungsstandorte einer Erfolgskontrolle. Folgende Kriterien werden für eine erfolg-
reiche Umsiedlung berücksichtigt:

ind die Pflanzen angewachsen (mit Schätzung der prozentualen Anteile)?
ind die Pflanzen blühend und/oder fruchttragend?

Bezüglich der Ergebnisse der Erfolgskontrollen verweisen wir auf die beigefügte
tabellarische Übersicht (Anlage 1). Die Kontrollen erfolgen durch einen Fachgutachter
im Auftrag des Bergbautreibenden in enger Abstimmung mit der unteren Naturschutz-
behörde. Die Umsetzungen der Amphibien und Reptilien erfolgten erst im letzten und

in diesem Jahr, sodass hier noch keine Kriterien für Kontrollen benannt wurden.

Frage 4: Welche Maßnahmen wurden wann durch welche staatliche Stelle
durchgeführt, in Auftrag gegeben oder beauflagt bzw. waren warum
entbehrlich um das Vorkommen des Birkhuhns innerhalb der
Abbaugrenze des Tagebaus Nochten bzw. im Geltungsbereich des
Braunkohlenplans für den Tagebau Nochten (1994) zu schützen und
zu erhalten barrl. um weiterzuführende ökologische Untersuchungen
zur Beeinflussung dieser Tierart anzustrengen?

Zum Schutz des Birkhuhns erfolgte die Ausweisung eines sogenannten ,,Populations-
gebietes Birkhuhn" im Braunkohlenplan 1994 in den Naturschutzvorbehaltsflächen der
Bergbaufolgelandschaft des Tagebaus Nochten. lm Zuge der Fortschreibung des
Braunkohlenplans erfolgte die Festsetzung dieses Gebietes als Vorranggebiet Arten-
und Biotopschutz. Das Birkhuhn stellt dabei sowohl im Braunkohlenplan als auch im
öAP eine Leitart für die Entwicklung der Bergbaufolgelandschaft dar. Das besagte
Gebiet umfasst circa 700 Hektar. Durch landschaftsgestalterische Maßnahmen sollen
die vom Birkhuhn benötigten Habitatstrukturen entwickelt werden. Hiezu werden zur
Förderung der Zielbiotope lnitialsaaten mit gebietsheimischer Herkunft und/oder
Oberboden- sowie Mahdgutübertragungen durchgeführt. Daneben erfolgt auch Einzel-
baum- und Gruppenpflanzungen.

Der Abschlussbetriebsplan ,,Tagebau Nochten, Hermannsdorfer See" (Zulassungs-
bescheid des Sächsischen Oberbergamtes vom 17. November 2009) untersetzt die
Festsetzungen des Braunkohlenplans in die bergrechtliche Betriebsplanung. lm

Betriebsplan wird dazu ausgefühd, dass sich westlich an den Hermannsdorfer See
eine Fläche anschließt, die ,,zum Populationsgebiet Birkhuhn" entwickelt wird. Dieser
Bereich wird entsprechend der benötigten Habitatstrukturen vor allem durch einen
gehölzstruktu rierten Offenlandbereich . . . gekennzeichnet. "
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SACHSENl5

Frage 5: Wie viele lndividuen stark war das Vorkommen des Birkhuhns
innerhalb der Abbaugrenze des Tagebaus Nochten bzw. im Gel-
tungsbereich des Braunkohlenplans für den Tagebau Nochten (f 994)
zu welchen Zeitpunkten vor Inkrafttreten des genannten Braun'
kohlenplans und zum jüngsten erreichbaren Zeitpunkt?
(Soweit keine Angaben zu Individuenzahlen gemacht werden
können, bitte andere Angaben zur Charakterisierung der Population
machen)

Bezüglich der Entwicklung der Birkhuhnpopulation in den Jahren 1954 bis 2006
venrueisen wir auf die Abbildung 1 der beigefügten Publikation von Brozio, Schröder,
Tenne (2008):

,,Die Situation des Birkhuhns in der Muskauer Heide - Einfluss der aktuellen Land-
nutzung und Entwicklungsmöglichkeiten" (Anlage 2). Weiterhin liegen folgende Daten
zum Birkhuhnvorkommen aus den Jahresberichten von Dr. Fritz Brozio als ehrenamt-
lichen Naturschützer des Landkreises Görlitz vor:

. 2OO7 - eine Beobachtung,. 2009 - eine Beobachtung,. 2O1O -zwei Beobachtungen,. 2011 - eine Beobachtung,. 2012 - kein Nachweis,. 2013 - kein Nachweis,. 2014 - kein Nachweis.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas

Anlagen: 2
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Anlage 1

ArtlSoden Entnahmeort E¡nsatzort
Name Entnahmsort. UrsDrunc Koordinatên

Blotoptyp WlldschuÞ Menge Datum
Erfolq

Wiss€nschaft-
ch Doutsch Lokalltät/Forstort Nachzucht MTB-OO RW HW pos. nog.

NSG,.TrebEndorfer Tierqarten" lTl
Alltum sanescans tlerg-Lauch Schôpslehne Sam€n 4553-34 5468320 569ö5UU waldrertgras- 10i2004

T-Eichênwâld

Anlheilcum ramo-
sum

Astige Grasl¡lie Altteich Abt 145 siamen 4553-21 5472510 5705850 70 stk 11t2007 1 Srk

Anlheilcum ramo-
s!ø

Astige Graslilie NSG Êrchbefg,
Hermannsdorf
Abt, t07

4553-24 5474100 57042ø0 Waldre¡tgras- 15 Srk 11t2002 1 Stk

l -E¡chenwald

Calamagrosl¡s
arundinacea

Wald-Re¡t9ras 2 3 Stk

Ch¡maph¡la
bellata

um- Dolden-
Winlerlieb

Kohleband 4553-43 747't740 5,69ö58+1J utrl(en-voMald, Drahtnelz 6m" 11 tz[t) I 13 ¡;tk

Reichwalde-
Boxberg

I 4t31UO Beerst€uch-
K¡efernwald

Ch¡maph¡la
bellala

um- Dolden-
W¡nterlieb

Altte¡ch Abt'199, 4453-43 h4t1 tzu 5/U /500 Beeretfauch-
Kiefernwald

Drahtnelz ti m' 1 1l20ut 5U SII(

Feldtiegel 122

Chimaphila
ballata

um- Do¡den-
Winterlieb

Altte¡ch Abt'144 b2 4553-21 5472950 5705600 Beeßtrauch-
Kiefernwald

70 srk 4t2003 50 stk X'

Ch¡maphila
bellata

um- Dolden-
W¡nterl¡eb

Altt6¡ch 4553-21 Beerstrauch-
Kiefemwald

50 stk 35 Stk

Linnaea boreali' Moosglöckchen B¡ttona, St€cklinge 4554-'t1 5478200 5704400 Bee6trauch-
KieFernwald

5 Stk 'tot2004 3 Stk

Bundeslo6f

Lycopod¡um
annol¡num

Schlangen-
Bärlapp

Altterch Abt 127 a5, 4553-21 5472€'00 5704950 BeeFtrauch-
Kiefernwald

4t2UU3 X

Feldnegel 1u4

Lycopodium
clavatum

Keulen-Bärlapp Kohleband 4553-43 7473100 5697s00 Beerstrauch-
K¡efernwald

Drahtnetz 15 m' 11t2007 5m-

Reichwalde-
Boxberg

Lycopod¡um
clavalum

Keulen-Bärlapp Altteich Abt 148 b6, 4553-12 s470200 5704720 BeeFtrauch-
Kiefernwald

10 stk 4t2003 3 Stk X'

Feldr¡egel 117

Lycopod¡um
clavatum

Keulen-Bärlapp Altte¡ch Abt 127 a5, 4553-21 5472650 5705050 Beeßt€uch-
K¡efernwald

1 Stk 4t2003 1 Stk X'

Feldr¡egel 104

Polygonalum
odoratum

Wohlr¡echender
Salomonsiegel

Nochten 4553-41 54726.50 5tic9450 Beerstrauch-
K¡efernwald

1012004 1 Srk

Polypod¡um vul-
gare

Gemeiner Tüp-
felfarn

BáMalde 455113 5467100 5698100 K¡ê[ernwald u,l m- 10t2uu4 1 Srk

mit Robinien

Scozonera hum¡-
/ß

N¡edrige
Schwazwurzel

NSG Eichberg,
Hemannsdorf Abt
107

4553-24 5474100 5704280 Waldreitgras- 2 Stk 11t2002 x

T-E¡chenwald

Tr¡Folium alpeslre, Hügel-Klee, NSG E¡chberg,
Hermannsdorf Abt
107

4553-24 5474100 5704240 Waldrertgras- 3 Stk 't112002 Je

Brachypod¡um
pinnalum

Fieder-Zwenke l-ttchenwald 1 Stk

Vacc¡n¡um
intèrmedium

x Bâstard-
He¡delbeere

4553-21 54 t25 I t) 5//U56UU Beerstrauch-
Kiefernwald

4t2003 X

Feldr¡egel '107

Vlc¡a cassubtca KaschuÞen-
Wicke

NsU trchberg,
Hermannsdod Abt.
107

4553-24 5474100 5704280 Waldre¡tgras- 11 Stk 11t2002 1Sil(

T-E¡chenwald

Anther¡cum ramo-
sum

Astige Grasl¡lie NSG Eichberg,
HomannsdorfAbt
't07

4553-24 5474100 5to42AO waldferlgras- 16 Srk I'12002 7 Stk

T-Eichênwâld

Çalamagrost¡s
arund¡nacea

Wald-Reilgras NSG E¡chberg,
HermannsdorfAbt
107

4553-24 5474100 5704280 Waldreitgras- 1tt stk 11t2002 '11 stk

t-E¡chenwald

Ch¡maph¡la
bellala

um- Dolden-
w¡nterl¡eb

? ? 15 !;tk

Scorzonera humi-
/ß

N¡êdrige
Schwazwuzel

NSG E¡chberg,
Hermannsdorf Abt
107

45h3-24 54 t41UU 5704240 Waldreitgras- 2 Stk 11 t20rÙ2 1 Sil(

T-E¡chenwald

Tr¡fol¡um alpeslre Hûgel-Klee NSG Eichberg,
HermannsdorfAbt
107

4553-24 5474100 5704240 Wa ld re[g ras- 2 Stk 1'v2002 1 Stk

T-Eichenwald

Víc¡a cassub¡ca Kaschuben-
Wicke

NSG hrchberg,
Hermannsdorf Abt.
107

4553-:l4 54/41 UU 5704280 Waldreìtgras- 11 Stk 11120U2 1 Stk

T-E¡chenwald

Lycopod¡ella
inùhdata

Moor-Bärlapp Altteich Abt 130, 4553-14 Wechselnasser
Pionierstandort

5 Stk 11 tzlJ|.J2 z.f X'

Feldr¡egel 115

Lycopod¡ella
¡nundata

Moor-HarlaPP Atnetch Abt 131, 4553-14 5470020 5704240 Wêchselnasser
Pion¡erstandort

Drahtnetz 10t2004 I Stk

Feldriegel '115



Anlage'1

ArUSoden Entnahmeort Einsatzort
Entnahm€ort. llrsoruno

B¡otoptyp WildschuE Msnge Datum
Erfolo

Wlssenschaft-
ch

Deutsch LokalitäUForstort Nachzucht MTB.OO RW HW pos. nsg.

All¡um senèscens Berg-Lauch 35 Stk ? 5 Srk

Anlher¡cum ramo-
sum

Ast¡ge Grasl¡l¡e Altteich Abt 145 Samen 4553-21 541251l.J 5/05850 35 Stk 't1t2007 '15 stk

Anther¡cum ramo-
sum

Astige craslilie NSG E¡chb€rg,
Hemannsdorf Abt.
107

4553-24 5474100 5704240 Waldreitgras- I Stk 11t2002 3 Stk

| -Erchenwald

scorzonerc humF
/ls

Nredrge
Schwazwurzêl

NSG Erchberg,
Hermannsdorf Abt.
107

4553-24 5474100 5704280 Waldre¡tgras- 2 Srk 11t2002

T-E¡chenwald

Vicia æssub¡ca Kaschuben-
W¡cke

NSG E¡chberg,
Hemannsdorf Abt
107

4553-24 b4l41 uu 5tu42bl) waldrertgras- Z StK 11 t20r.J2

T-Eichenwald

Anlher¡cum ramo-
sum

Astige Grasl¡l¡e NSG Eichberg,
Hermannsdorf Abt.
107

4553-24 5474100 5704280 Waldreitgras- 7 Stk 11t2002

T-Eichenwald

Arctostaphylos
uva-ursl

Hafentraube Attt€tch Abt 92, Steck-l¡nge 4553-23 5473090 570344lJ Kielern-
Jungbestand

11t zUOt

tnlnahme ca 198O

Cnimaph¡la
bellata

um- Dolden-
Winterlieb

Allte¡ch Abt 144 b2 4553-21 5472950 5705ttuu ts€eßtrauch-
Kiefernwald

zUU3 X

411

Ch¡maph¡la
bellata

um- Dolden-
Winterlieb

Altterch AÞt 165 a3, 4553-21 5471560 5705780 B€eEtrauch-
Kiefemwald

10t2004

l-eldnegel 1 14

Dphastum com-
planalum

Flachbärlapp Altteich Abt 93 4553-23 5473030 5703540 Beerstrauch-
Kiefernwald

22 m' 7/1 988 x

LYcopodtum
annot¡num

Schlang€n-
Bärlapp

Altte¡ch Abt 127 a5, 4553-21 5472600 5704950 Beerstrauch-
Kiefemwald

4t2003 X'

Feldriegel l04

Otlh¡lia secunda Birngri¡n Altteich Abt 165 a2,
a5,

4553-21 5471560 57057E0 tseerstrauch-
Kiefemwald

Drahtnetz 1012004

Feldriegel '116

Pyrola chloranlha Grunlrches
Wintergrùn

A[terch AÞt 1ti5 az,
a5,

4553-21 5471560 5705780 Beeßtrauch-
Kiefemwald

Drahtnetz 10t2004

l-eldfl€gel 1 16

Pyrola m¡nor Kleines Winter-
grun

Altteich Abt 1ô5 a2,
a5,

4553-21 5471560 5705780 Bê6rstrâuch-
Kiêfemwald

Drahtnetz 1Ut20rl4

Feldnegel 1 lti

Scotzonera humi-
/¡s

N¡edr¡ge
Schwazwuzol

NSG Eichberg,
Hermannsdorf Abt.
107

4553-24 5473820 5704160 Waldrertgras- 2 Stk 11t2002

T-Eichênweld

Vacc¡ntum
¡ntemedium

x Bastard-
He¡debeere

Altte¡ch Abt 145 b1, 4553-21 5472300 5705580 Beerstrauch-
K¡efemwald

5m' 10t2uu4 X

Feldriegel 1 10

vacc¡n¡um
¡nteÍmed¡um

x Bastard-
Heidebeere

Altte¡ch Abt 145 b1, 4553-2'l 5472570 57U5tt0t) beerstrauch-
Kiefernwald

3m' 1'U2003

Feldriegel 107

Vacc¡nium
nosum

uligi- Trunkelbeere Altte¡ch Abt 164 a3, 4553-21 547209l.J 5/U5/5U Beerstrauch-
K¡eÍernwald

0,5 m" 10t2004

Feldr¡egel I 14

V¡c¡a cassuhlca Kaschuben-
Wicke

NSG Eichberg, 4553-24 5474100 5704240 Waldre¡tgras- I Sil( 11t2002

Hêrmânnsdol Abt-
107

T-Eichenwald

Andromeda po-
lifolìâ

Rosmannhetde NSG Alïercher
Moor und Gr
JeseriÞen,

4553-23 5471260 5703960 Ubergangsmoor I Stk 11 t2UU2 X'

lnsel JêsêriÞên

Calamagrosl¡s
sfricta

Moor-Re¡tgras Altteich Abt 130, 4553-14 Ubergangsmoor 3 Srk 11 12002 X'

Feldf€gel 115

Er¡ophorum vagts
natum

scherdrges
Wollgras

Altteich Abt 109 a1, 4553-23 5472430 5703830 lvloorgraben 4t2003 X'

Torfabbaugeb¡et

Rhynchospora
alba

Weißes Schna-
belried

NSG Altteicher
Moor und Gr
JeserìÞen,

4553-23 5471269 57039ti0 ubergangsmoor I Srk 11t2002 X-

lnsel JeseriÞen

Er¡ophorum
gust¡fol¡um

an- Schmalblättriges
Wollgras

Altte¡ch Abt 109 a'1, 4553-23 5472470 5703700 Moorgraben 4t2003 X

Torfabbaugebiet

Eflophorum vagts
natum

Sch€idiges
Wollgras

Allteich Abt 109 a'l
Ub€rschuss aus
Findlingspark
Nochten

Vege-tativ 4553-23 5472430 5/O383U Moorgraben Drahtnelz '100 stk 6t2U0t X



Anlage I

Art/Soden Entnahmeort Einsatzort
Name Ëntnâhmeôñ ll¡çõr"nd Koordlnatsn

Biotoptyp W¡ldschutz Menge Datum
E7folo

wissenschaft-
ch

Deutsch Lokal¡täUForstorl Nachzucht MTB.QQ RW HW pos. ns9.

Er¡ophorum vagi-
natum

Scheid¡ges
Wollgras

Altteich
Abt 109 al

4553-23 5472430 5703830 Moorgraben 4t2003 17 Stk

Torfabbaugeb¡€t

¡/ooßoden mit Moorsoden mit Nordlrcher l-¡sch-
teich

4553-22 5474750 57051 50 Ubergangsmoor 2m' 4t2003 1E Stk

Andrcmeda po-
l¡lol¡a

Rosmarinheide

Moorsodên m¡t Moorsoden mit Nördlìcher Fisch-
teich

4553-22 5474750 5705150 Ubergangsmoor 2m' 4t2003 30 stk

Vaccinium
oxyeoccus

Moosbeere

Moorsoden m¡t Mooßoden mit Nôrdl¡cher Fisch-
te¡ch

4553-22 54t4(5U 5/U51 5U ubergangsmoor 2m' 4t2UO3 30 stk

Drosera ¡nterme-
dia

Mtnlefem !jon-
nentau

Moorsoden mrt Moorsoden m¡l Nordl¡cher F¡sch-
teich

4553-22 5474750 5705150 Ubergangsmoor 2m' 4t2003 70 srk

Drosera
dund¡folla

ro- t{undÞlattlgem
Sonnentau

Blechnum sp¡can¡ R¡ppentarn Trebendorf
Abl242 aB

4453-34 5469800 5708720 Grabenrand,
Kie-Bi-Bes(and

80 stk 't112007

usmunda regails KOnrgslarn Laucnnammef-
West

sporen 5 SÙ( 11 t2UO I

VacÇ¡nium
nosum

ul¡g¡- Trunkelbeere Altteich
Abt 164 a3

4553-21 b4t2u9u 5/Ubb /u ueerstrauch-
Kiefemwald

4t2UU3 X'

Feldriegel I 1 2

Osmunda regal¡s Königstarn Lauchhammer-
West

Sporen 5 Stk 11t2007

Vacc¡n¡um
nosum

ul¡g¡- Trunkelbeere Altte¡ch
Abt 164 a3

4553-21 5472080 5705810 4t2003 X.

Feldriegel 1'12

osmunda regal¡s Konrgstam Lauchhammer-
West

Sporen 2u stk 11 tzUU I

osmunda regal¡s Kontgslarn Lauchhammer-
West

Spor€n z slt( ð/1Vö/
^

Moofsoden mtt Moorsoden mtt N5G Alnercher
Moor und Gr.
JeseriÞen

4553-23 54t1zhl) 5/039tio uÞergangsmoor urahuaun 69 m' 9i2005 X

Andromeda po-
l¡fol¡a,

Rosmar¡nhe¡de lnse¡ JeseriUen

Eiophorum an-
gust¡fol¡um,

Schmalblãttr,
Wollgras

RhynÇhospota
alba,

Weilsem Schna-
belried

Vacc¡n¡um
oxy@ccos,

Moosbeere,

Sphagnum spec I oflmoosen

Moorsoden mit Moôrsoden m¡t NSG Altteicher
Moor und Gr.
Jeser¡Þen

4553-23 5471260 5703960 tlbergangsmoor DEhtzaun 50 m' 9/2006 X

Andromeda po-
lilolìa,

Rosmârinhe¡de lnsel Jesentzen

Et¡ophorum an-
gust¡folium,

Schm¿lblâttr
Wollgras

Rhynchosporc
alba,

Werlsem Schna-
belr¡ed

Vacc¡nium
oxyæccos,

Moosboere

sphagnum spec. Torfmoosen

Calamagros¡ts
slricta

Moor-Reitgras Kleine Jeser¡tzen 4553-14 5470740 5703980 N¡edermoor Drahtzaun 10 m' 09i2006 10 m'

Calamagrost¡s
slr¡cta

Moor-Re¡tgras Kle¡ne Jeser¡lzen 4553-14 5470740 5703980 N¡edermoor Drahtnetz 230 m' 3t200ó 23U m-

Daclyloth¡za
maculata

Geflecktes
Knabenkraut

NSG UMald
We¡ßwasser

4553.12 5469800 5706500 Feuchlwrese

Ledum palustre Sumpfporst Hermannsdorf Sâmen 4553-23 5473700 570422|.J 7000 stk 1986 sehr vìêl

Abt. lu/

Sbrâver Höh€

Mooßoden mit Moorsoden mit NSG Altte¡cher
Moor und Gr
Jeseritzen

4553-23 5471260 570396t) Ubergangsmoor urahlzaun 9,4 m' 9/2005 X

Andromeda po-
lifol¡a,

Rosmarinhe¡de lnsel Jesedtzen f,2m' 't1t2005

Er¡ophorum an-
guslilolium,

Schmalb¡ättr
Wollgras

Rhynchosporc
alba,

We¡ßem Schna-
belr¡ed

Vacc¡n¡um
oxycoccos,

Moosbeere

sphagnum spec. forfmoosen



Anlage 1

ArUSoden Entnahmeort E¡nsatzort
Name Enlnâhmaôñ tlrcnr¡¡n¡ Koord¡naten

B¡otoptyp Wlldschutz Mengs Datum
Erfolq

Wlssenschaft-
ch Deutsch LokalltäUForstort Nachzucht MTB.QO RW HW pos. n99.

Moorsoden mit Mooßoden mit NSG Alttelcher
lvoor und Gr
Jes€riÞen

4b53-23 5411260 5703960 Ubergangsmoor Drahtzaun 42m' 4't191 X

Andromeda Po-
l¡fol¡a,

t{osmannherde lnsel Jeser¡Þen 200ti

Er¡ophorum an-
guslitol¡um,

Schmalblättr
Wollgras

Rhynchospota
alba,

We¡flem Schna-
bek¡ed

Vacc¡n¡um
oxyæccos,

Moosbeere

Sphagnum spec, Torfmoosen

Moorsoden m¡t lvlooßoden m¡t NSG Altteichor
Moor und Gr
Jeserilzen

4553.23 5471260 57039ô0 Ubergangsmoor 40 m' 41191 X"

Andromeda po-
lifolia,

Rosmar¡nhelde 2UU5

Drosera rgtund¡fo-
lia, Er¡ophorum
angust¡folium,

RundblattL
Sonnenlau

l<hYnchosporc
alba,

schmalblanr
Wollgras

Vacc¡n¡um
oxycoc@s,

We¡ßem Schna-
belried

Sphagnum spec, Moosbeere

Torfmoosen

lVoorsoden m¡t Moorsoden m¡t Nördlicher F¡sch-
teich

4553-22 5474750 57051 50 Ubergangsmoor Metallzaun 5m' 41191 X'

Drosera ¡nteme-
dia,

Mlttlerem Son-
nentau

2000101

Drosera rotund¡to-
l¡a,

Rundblättr
Sonnenlau

Er¡ca telral¡x, Glockenhe¡de

Er¡ophorum an-
guslifolium,

schmalblanr
Wollgras

Rhynchosporc
alba,

wetlsem schna-
belried

Vaccinium
oxycoccos,

Moosbeere

Sphagnum spec. I orlmoosen

Calamagrosns
slricta

Moor-t{ertgras Kleine JeseriÞen 4553-14 5470740 5703980 NÌedermoor Metallzâun 1m- 41191 0,5 m'

2008

MooFoden mit Moorsoden m¡f NSG Altteicher
Moor und Gr
Jesoritzen

4553-23 541 1261) 5/U3960 Ubergangsmoor DrahÞaun 147 m' 1'v2004 X

Andrcmeda po-
liÍol¡a,

Rosmarinheide lnsel Jesef¡tzen

Er¡ophorum an-
gust¡fol¡um,

Schmalblättr
Wollgras

10 m'Andrc-
meda

Rhynchospora
alba,

Weißem Schna-
belr¡ed

Vacc¡nium
oxycoccos,

Moosbeere 42 m" forf

Sphagnum spec. Torfmoosen

Moo¡soden mtt Mooßoden mI NSG Altte¡cher
¡/oor und Gr.
Jeseritzen,

4553-23 5471260 5703960 Ubergangsmoor 30 m' 6/2006 X

Andromeda po-
l¡folia,

Rosmarinheide lnsel Jesentzen

Er¡ophorum an-
gustifol¡um,

Schmalblättr
Wollgras

20 m" lort

Rhynchospora
alba,

We¡lSem Schna-
belried

Vâccin¡um
oxycoccosl

Moosbeere

Sphagnum spec Torfmoosen

Er¡ophorum vag¡-
natum

Sche¡diges
Wollgras

NSG Altteicher
Moor und Gr.
JeseriÞên

4553-23 5471tOU 5/U43UU Ubergangsmoor 50 srk 41 191 X

2001

Droserc rotund¡to-
lia

Rundblattr
Sonnentau

NSG Altteicher
lvloor und Gr
Jeser¡Þen

4553-23 5471700 5704300 ubergangsmoor 0,5 m' 41191 X

2001

Ledum palustre sjumplporst NSG Altteicher
Moor und Gr
JeseriÞen

4553-23 5471700 5704300 ubergangsmoor 12 Stk 41191 x

2001



Anlage 1

ArUSoden Entnahmeort Einsatzort
Name Entnahmeort. Ursorunq Koordinefân

Blotoptyp WldschuÞ Menge Datum
Erfolo

Wlssenschaft.
ch Dsutsch LokalltäUForstort Nachzucht MTB.OQ RW HW pos. neg.

Vacc¡nium ul¡g¡-
nosum

Rauschbeere N\;G AIR€IChET
l\4oor und Gr
JeseriÞen

4s53-23 5471700 5704300 Ubergangsmoor 3 Sil( 41 191 X

2001

Soñnenschlucht
A/l¡um senescers Herg-Lauch SchoPslehne 4553-34 5468320 5696500 Waldreilgras- 1U StK 3tzuuz X

T-Eichenwald

Anther¡cum ramo-
sum

Asl¡ge Graslilie scnopslehne 4553-34 5468320 5698500 Waldre¡t9ras- '10 stk 3t2002 X

T-E¡chenwâld

Quercus petraea Trauben-E¡che NSG Eichberg 4553-24 5474100 5 tu426t) waldrertgras- trnzelschulz 20 stk 3t2VU2 2U Su(

Hermannsdofî
Abr'107

T-Eichenwald

Scùmnera humF
/¡s

Nr€dnge
Schwauwuzel

NSG E¡chÞerg 4553-24 5474100 5704280 Waldreitgras- 30 slk 3t2002 X

Hermannsdorl
AbL107

T-Eichenwald

Scorzonera humF
/ß

N¡edrige
Schwazwuuel

Altte¡ch Abt 4553-23 5470750 5704100 Waldreitgras- '10 stk 10t2001 X

T-Eichenwald

Ledum paluslre Sumpf-Porst Altte¡ch Abt 4553-23 5471 5704 10 stk 10i2001 X

NSG - Südbereich Braunsts¡ch"
utphastum com-
planatum

FlachbarlaPP Altterch Abt 45b3-21 54 í1 5tu4 0,1 m' 9t10 2002

Leucoþtyum
glaucum

uewonnlrches
Weißmoos

Altteich Abt 4553-21 Þ4 (1 5tu4 0,1 m' 9t10 2002

Lycopodium
annolinum

Sprossender
Bärlapp

Altteich
Abt. 127 a5

4553-21 5471 5704 0,1 m' 9t10 2002

Feldriegel 104

Lycopod¡um
clavalum

Keulen-Bàrlapp Altte¡ch
Abt 127 a5

4553-21 5471 5704 0,25 m' 9t1tJ 2rÙ02

Feldr¡egel 104

NSG ..Keulaer Tlerqartgn"
Dphastum com-
planalum

Flachbärlapp Altteich Abt 4553-21 5471 5704 0,'15 m' 41191

2002

Leucobryum
glaucum

Gewohnlrches
Weißmoos

Altte¡ch Abt 4553-21 547'l 51|Ù4 o,'ì m- 41',t91

2UU2

Lycopodtum
annol¡num

sproSsender
Bärlapp

Altterch Abt 455J-21 54t1 5/U4 0,15 m" 4119'l

2002

Lycopodtum
clavatum

Keulen-barlapp Altterch Abt 455itz1 5471 5704 0,15 m' 41191

2002

Sphagnum com-
pactum

Drchtes
moos

I ofl- Altterch Abt 4553-23 54 (1 5tu4 0,15 m" 4119'l

2002

K¡lsfállsêå
Diphasium com-
planatum

Flachbärlapp Altteich Abt 4553-2'l 5471 5704 0,15 m" 41 191

2002

Lycopodtum
annolinum

!iprossender
Bärlapp

Altte¡ch Abt 4553-21 54t'l 5704 0,15 m' 4't't91

2002

Ly@pod¡um
clavatum

Keulen-Bårlapp Altteich Abl 4553-21 547'l 5704 0,15 m' 41't91

2002

Quercus petraea Trauben-E¡che NSG UMald
Weißwasser

4553-21 5469900 5706200 30 slk 1u/2003

Dactylorhiza
mêculala

Geflecktes
Knabenkraut umald WSW

4553-21

20 srk at2010

Dactylorhiza
maculala

Geflecktes
Knabenkraut 4463-)1 120 Srk 612011

Oph¡oglossum
Natternzunge

4553-21 15 Stk
Sumpfporst

4553-21
BeeFtrauch-
K¡efernweld '1 Stk

Chinaph¡la um-
bellata

Dolden-
W¡nterlieb L553-t1

Beerslrauch-
Kiêfârnwâlr, 30 srk 3t2012

Daclylorh¡za
maculata

Gellecktes
Knebênkrâut 455.3-21 Wâldw¡ese 612î12

Waldme¡ser

4553-21 Búchênwâld âl?î1?

Drosera rotund¡to-
l¡a, Er¡ca teral¡x

Sonnentau/
Glockenheide

K¡esgrube freben-
4553-21 A1901i

Pechnelke Lidãld WSW 4553-21
Lycopodtum
clavatum

Keulen-Bärlapp

uMeld WSW 4553-21 oal2014

Blechnum sqtcant Rrppenlarn

Udâld WSW 4553-21 Grabenlauf oal2014
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Erfolo

Wissenschaft-
ch Deutsch Lokal¡täUForstort Nachzucht MTB.QO RW HW pos nsg

Peloöafes frscus Knoblauchkröte

Màrchensee 4553-1 Stilldewässêr 2 31 42014
Bufo bulo Erdkröte Märchensee 4553-1 Stilloewässêr 25 31 4 2014
Rana aMalis Moorftosch

Märchensee 4553-1 St¡lloewässer 29 31 420t4
l.lana lemporar¡a Grastrosch

Mårchensee 4553-1 Stilloewàsser 25 31 4 2014
T€¡chfrosch

Märchensee 4553-'t St¡llqewässer 31 42014
Tt¡lurus ct¡stelus Kammmolch

4553-'l Stilldêwässer 6 3t L )O1L

Tilturus vuloar¡s I elchmolch Märchênsee ¿653-1 Stilloêwåsser 3t 42014
Peloòafes fuscus KnoÞlauchl(rote

Tonorube Mûhlrosê at6a-a St¡lloewässêr 31 42015
Bufo bufo Erdkröte Tonorube lvlûhlrose 4453-3

'A)A
3t 4 201s

Rana aNalis Moolrosch Tnndr"hÉ Miihlrôcê 4453-3 Stilloewässer 1rî 3t 4 ro15
lìana temporaila Graslrosch

Tonqrube Múhlrose 4453-3 Slillôewâsser 3t ¿ rî15
Teichfrosch Tônôñrhê Miihlrñ<Þ 4453-3 Stilloewåssêr 10) 31 4 2015

Tr¡hinls.t¡slâhß Kammmolch Tôndfl'hâ Miìhlrôcâ 4453-3 St¡llde-wâsser 3t 4201s
Laublrosch Tônônrbe Miihlrôsê ÃL53-3 St¡¡loewåsser 3t 4 2015

Leoand6
MTô.Qq Messtischblatt-

ViertelquadÉnt

RW Rechtswert

HW Hochwert

Mênge:

stk Stück (lnd¡viduen)

Eto B¡osphärenres€ruat
Oberlâusitzer
He¡de und Teich-
landschaft

FPN F¡ndl¡ngspark
Nochten

HTW Hochschul6 für
Techn¡k und Wirt-
schaft Dresden

EN Ehrenamtltcher
Naturechutz

wsw LRA NOU GR

VEM Vattenfall Europe
M¡ning

Erfolg negat¡v: x = Austrocknung

x'= Schwazw¡ld

x" = Sukzess¡on

x- = Quellaustritt
2003 versiegt
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Die situation des Birkhuhns in der Muskauer Heide -
Einfluss der aktuellen Landnutzung und Entwicklungs-
möglichkeiten der Art
von Fritz Brozio, Ulrich 5chröder und Sandro Tenne

I Einleitung
D¿rstellungen zum Vorkommen des Birkhuhns in der Mus-
kauer Heide und den umlieqenden Landschaften erfolgten
in besonderem Maß nach 1990. Frûhere Arbeiten sind
meist Allgemeinangaben, die eine umfassende Bewertung
nicht zulassen, wie Br¡n (1898) Später geben Bearbeiter
für einzelne Regionen der Lausitz einen [Jberblick, wie z B.
M¡¡¡zeL ('l 964), Ferun (1967) und K¡¡o¡rocs (1990) In allen
Arbeiten wird deutlich, dass die Art zu bestimmen ZeiÌen
einen hohen Bestand verzeichnete und einige Zeit später
der Bestand rücklãuflg wurde oder gänzlich verschwand.
Ein charakteristisches Beispiel liefert Kruc¡ (1922) aus der
Oberförsterei Elsterwerda zum Ende der 1BgOer Jahre:

,,An Birkwild betrug der beschussplanmtißige Abschuss
allerdings nur 25 Stùck: m¡t Leicht¡gkeit hätte man abeç
ohne der Lagd wehe zu tun, die doppelte Zahl und mehr
noch schieBen können, denn der vorhandene Bestand be-
ziffefte sich im Durchschnitt auf mindestens 300 Stück.
Besonders in den beiden Schraden-Schutzbezirken, wo
in wasserreichen, von vielen Gräben durchschnÌttenem
Moorgebiete junge Nadelholzschonungen und raume Bír-
kenbestände m it Aufforstu ngsflächen und forstfiskalischen
Acker- und Wiesenlándereie n abwechselten, traf man von
Herbstanfang bis ins späte Fruhjahr hinein bei leder Wald-
fahn eirkwild in Menge an Zur Winterszeit waren Flüge
von 50 bis 60 Hähnen keine Seltenhe¡t: ¡n der Balzzeit
standen auf manchen gar nicht mal großen Wiesen oder
Ackerstücken m¡tunter 20 b¡s -?0 nahe beieinancler auf dem
Kampfplane

Der Autor stellt die 5ítuation in den Forstbezirken 25 Jahre
später wie folgt dar.

,, ..., dass der einst so herrliche Birkwildbestand der beiden
sûdl ich gelegenen Niederu ngs-Schutzbezi rke aus G rü nden,
die am Schlusse angegeben werden sollen, wahrscheínlich
aber schon lange eine gewaltige Einbuße erlitten haben
wurde . Das Birkwild hat aber sehr abgenommen. Auf den
tLWÞsen (im Hauptreviere) sieht man ab und zu einmal ein
Stùck Birkwild, sonst ist wen¡g los. lm letzten f,ruhjahre ha-
ben im Niederungsreviere, wo kürzlich wieder mal I6 Häh-
ne beieinander gesehen wurden, nur einzelne gebalzt

Ahnliche Situatíonen sind aus der Muskauer Heide bekannt
undwiederholen sich bis in diefünfzigerJahredes20 Jahr-
hunderls. Angaben zur Bestandsentwicklung von den fünf-
ziger Jahren bis zum Jahre 2003 sind in den Berichten von
Bnozro (1993), Grsrnr & Bnozro (1992), tsnozro & Baozro (2000)
und Scnnooen & TrNNs (2004) ausführlich dargestellt

2 AktuelleBestandssituation
Durch Göpfert (mündl_ Mitt.) konnte im Jahr 2004 der
Todfund eines Hahnes am Schweren Berg bei Weißwasser
belegt werden. Tiedt (mundl. Mitt ) machte 2005 mehrfach

die Beobachtung eíner Henne im fragmentarisch erhal-
tenen Randbererch des Hermannsdorfer Reviers lm Jahr
2007 gelang Klei (mundl Mitt )der Nachweis eines Hahnes
südwestlich Weißwassers. Der Fundpunkt liegt nahe dem
Rotwassergraben im Bereich der Fläche, die für die Er-
haltung und Regeneration der ùberlebenszentren für das
Birkhuhn südöstlich Weißwassers favorisiert werden (vgi

Kap 4 und 5)

l-ür den TÜP Oberlausitz gibt es f ûr das Jahr 2007 die Beob-
achtung einer Henne aus dem Bereich Wurzelberge/Jung-
fernberge. Weitere sichere Hinweise zu Vorkommen gab
es fúr 2007 nicht, Pannach (schriftl lvlitt.) bezeichnet einen
Geláufnachweis im selben Gebiet als unsicher. Somit liegen
seit 1990 - Betretungs- bzw. Aufzeichnungsbeginn auf
der TÜP-Fläche - für diesen Bereich der Muskauer Heide
erstmals nur der Nachweis einer Henne und eines Hahnes
ohne Balzaktivität vor.
Es ist davon auszugehen, dass verbliebene Tiere nach wie
vor die umliegenden, d h. ehemafs angestammten Reviere

durchstreifen, wie die Randbereiche des Hermannsdorfer
Reviers und die birkhuh nfavorisieft en Habitatstrukturen auf
dem TÜP Oberlausitz.

2.1 Bewertung des derzeitigen Zustandes
Der Birkhuhnbestand der einst vitalsten und heute ein-
zigen Flachlandpopulation Nordostdeutschlands umfasst
aktuell nur noch wenige Exemplare. Das Vorkommen in
der Muskauer Heide lokalisiert sich nach wie vor in den
verbliebenen Randbereichen des Hermannsdorfer Reviers

sudöstlich Weißwassers und auf Teilbereiche des Tüp Ober-
iausitz Der Bestand dieser seltenen Raufußhuhnart be-
findet sich auf dem niedrigsten Stand in der darqelegten
Historie Die Zählungen seit 1993 ergaben eine stetig sin-
kende Anzahl an Tieren. Von 2003 auf 2004 vollzog sich
ein erheblicher Rûckgang der Population auf Einzeltiere
DÍe Beobachtungen aus den Folgejahren bestätigten das
Ergebnis (Abb. 1)

Der Birkhuhnbestand in der Muskauer Heide, wie auch in
anderen Vorkommensgeb¡eten, unterlag und unterliegt
starken Schwankungen und kann immer als Abbild der
jeweif s aktiven Landnutzung angesehen werden_ Diese
kann einmal positiv auf die Bestandsentwicklung wirken
(z.B Einrichtung von Offenland, Brände, Störungsarmut)
oder aber auch negative Folgen haben (2,8. Braunkoh-
lentagebau mit Vernichtung von Lebensräumen, weit rei-
chende Grundwasserabsenkung durch unterschiedliche
Landnutzer), Als ursächlich negativ für den Bestand in der
Musk¿uer Heide qelten nach wie vor der weiterhin unge-
bremst intensive Landschaftsverbrauch durch bergbauliche
Devastierung, ferner der anhaltende anthropogene Druck
durch die aktuellen Landnutzungsformen inklusive der da-
mit verbundenen lnf rastrukturmaßnah men
Besonders nachhaltig w¡rkt sich die weiträumige Umge-
staltung des Landschaftswasserhaushaltes, kompletter
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Vegetationsstrukturen und -zusammensetzungen sowie
der aktuelle und zukünftige Verlust äußerst wertvoller
Moor- und Waldnaturschutzgebiete wie A¡tteicher Moor
Lrnd Große Jeseritzen, Hermannsdorfer Moor; Eichberg und
Urwald Weißwasser im Abbaubereich des Tagebaus Noch-
ten aus Damit nicht genug droht ferner die fortschrertende
Degeneration und Arealeinengung der restlich verbliebe-
nen Moor- und Feuchtgebiete südöstlich WeiBwasser, des
Tränker Moor- und Dûnengebietes durch die Tùp-Nutzung
sowie der Totalverlust einmalìger Dünenkomplexe, Hei-
degebiete und Altwaldbestände durch Fortführung des
Tagebaus Reichwalde. Wird dieser Trend durch die Schaf-
fung von Überlebenszentren und Entwicklungsgebieten
(Kap. + und 5) nicht aufgehalten, besteht akute Gefahr
für die Aufrechterhaltung der ökosystemfunktionen des
Naturraumes Muskauer Heide Die Leitart Birkhuhn droht
unwiderruflich zu verschwinden und mit ihr allmählich
auch das europarechtlich geschützte Lebensraumtypen-
spektrum einschließlich des wertbestimmenden, den Le-
bensraum in seinerVielschichtìgkeit reprásentierenden Ar-
teninventars. Dringlichstes Handeln aller Verantwortlichen,
nicht zuletzt als gemeinschaftsrechtliche pflicht nach den
Anforderungen von FFH- und Vogelschutz-Richtllnie ist
somit geboten (Trrurur 2001, Bnozto 2006, ScHRöDER & TENNE

2004, Baozro et al. 2005, MrnscmL 2006)

3 Gefährdungsfaktoren
Eínleitend möchten wir auch an dieser Stelle auf die Be

obachtungen von Forstmeister Kluge (t922) eingehen
Nach seinem Wechsel in das Revier Klötze (Altmark) 1894
notierte er folgende Beobachtungen:

,,Bei meinem Dienstantritt war in dieser Oberförsterei und
in ihrer näheren Umgebung kein einziges Stück Birkwitd

vorhanden, drei lahre später hatte sich ein schon ganz
netter Bestand angefunden, der sich alljährlich noch ver-

mehfte; nach weiteren zehn Jahren war aber alles restlos

wieder verschwunden Kommen und gehen ließ sich hier
einwandfrei erkliiren: Nonnenfraß und Windbruch hatten
kurz vor mei ner Revierí.tberna h me die Bestandsverhältnisse
von Grund aus veränder1, und hatten riesige Blößen und
Ràumden geschaffen, die sich zunächst mit Birkenanflug
füllten und dem kleinen Hahne in jeder Weise sehr zu-
sagten; sowie aber das Waldbild durch Aufforstung ein
anderes geworden wa¡ da verschwanden nach und nach
auch wieder die zugewanderten Birkhühner."

Und zum Revier Elsteruverda setzt er fort:
,,Die alten Bedingungen, welche die beiden Niederungs-
Schutzbezirke der Ober-försterei zum Lieblingsaufenthalte
der Birkhlihner einst machten, die sind aber nun nicht
mehr vorhanden: die großen Räumden und BlöBen sind
aufgeforstet, die Birken sind mehr und mehr der Axt ver-

fallen, die deckenden und äsungbietenden Sträucher und
Kräuter sind seltener geworden, die vielen ehemaligen
jungen Nadelholzschonungen sind zu Geftenhölzern, die
Stangenorte zu angehenden Baumoften herangewachsen

- kurz; der in beträchtlichen Teilen einst lichte und wen¡g
gepflegte Wald ist im Laufe der lahrzehnte in geschlos-
senen Bestand gebracht worden und bietet nun nicht mehr
die Nahrung und auch nicht mehr den freien weìten Aus-
blick, den das Birkhuhn ganz besonders liebt Und das alles
zusammengenommen ist mehr als ausreichend, den nach
und nach erfolgten wesentl¡chen Rückgang der Bestands-
zahl des Birkwildes zu erklären und zu der Überzeugung
zu führen, dass unter solchen Verhältnissen die Glanzzeít
dieses schönen Wildes in Elstervverda vorbei ist und nicht
wiederkehren kann "
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Abb. 1: Entvvicklung des Birkhuhnbestandes in der Muskauer Heide von 1954 bis 2007: Erfassung der balzaktiven
Háhne; die unterbrochene Linie charakterísiert die Bestandsgrößen vor 1 990 (Betretungsverbot) nach Angaben von
ehemaligen Forstm¡tarbe¡tern. (Daten aus Bnozto 1976-2007, Baozrc & Bnozto 2000, Scunoora & ku¡r 2004)
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Abb 2: Bergbauliche lnanspruchnahme des Hermannsdo¡fer Reviers 199g.
Foto: F. Brozio

3.1 Landnutzung im Naturraum Muskauer Heide
Fur alle Landnutzungsformen gilt in gleicher Weise die
Verantwortung zur Erhaltung der Lebensräume und ìhrer
Arten. Grundsätzlich ist beim Birkhuhn die ausgeprägte
Standorttreue zu berücksichtigen Dort wo sich Teillebens-
räume (Balz, Brut, Kükenaufzucht, Herbst- und Winternah-
rungsräume) befinden, muss bei der Landnutzung ausrei-
chend Rücksicht genommen werden Negative Wirkungen
mûssen grundsätzlich ausqeschlossen werden. Hier sind in

historischer Dimension und bis in die jungste Vergangen-
heit die größten Fehler gemacht worden:

Forstwirtschaft
Die Trockenlegung der Moore, Entwässerung größerer Flå-

chen und vollflächige Aufforstung zur Maximierung der
Holzproduktion, und damit Lebensraum- und Nahrungs-
entzug, wirken sich negativ auf die Birkhuhnpopulation
aus. Dagegen hatte die Kahlschlagswirtschaft eine geringe
positive Wirkung.

Militär
lm Rahmen der militärischen Nutzung werden große Land-

schaftsteile zur Anlage von Schießbahnen und intensiver
Übungstätigkeit in den Lebensräumen genutzt. Radikale

Eingriffe durch Melíoration (z B. 58 4), daraus resultierende

,,ausstreuende" Wasserabsenkung in weiteren Bereichen

führen zusätzlich zur regressiven Bestandsentwicklung per-

spektivisch zum Verlust der Kernpopulation. lm Gegensatz
dazu hat díe Schaffung von Offenlandbereichen, das Auf-
treten von Brãnden und die mit der Nutzung verbundene
Schaffung von Mosaikbiotopen (Sukzessionen) eine po-
sitive Wirkung. Nur dadurch konnte die Art Birkhuhn im
Tiefland bisher ûberleben.

Bergbau
Durch den Bergbau geschieht eine großflächige Lebens-

raumzerstörung Er ist auch der Grund für den Verlust
der Kernpopulation im Herrnannsdorfer l\¡loor. Außerdem
werden weitere noch bestehende Lebensräume durch
Grundwasserentzug beeinflusst oder verschwinden voll-
ständig. Eine weitere negative Entwicklung ist die Habi-
tatzerschneidung durch Trassen, Wegebau und andere
Betriebstätig keíten.
Zu diesem Themenbereich negativer Wirkungen der Land-
nutzung fand am 29 01 2007 eine Beratung mit den in
der Region maßgebenden Akteuren statt. Alle Terlnehmer
bekunden ihr Interesse und ihre Mítwirkung zur Erhaltung
der Art in ihren Lebensräumen, Wir wollen nun diese

Bereitschaft aufgreifen, um gemeinsam mit íhnen, den
Landnutzern, an der Erhaltung der Art durch geeignete

Maßnahmen zu arbeiten.

3.2 Bisherige Vorschläge in einzelnen Tätigkeits-
feldern

Ergebnis der bisherigen Landnutzungsformen in der Mus-
kauer Heíde ist der Rückgang der Tierart Birkhuhn bis
heutel Zur Erhaltung derArt sind deshalb Änderungen in

einzelnen Nutzungsbereichen unumgánglich. Bisher wer-
den dazu folgende Vorschläge unterbreitet:

Der Forstbezirk Weißwasser bewirtschaftet im Verbrei-
tungsgebiet der Teílpopulation Hermannsdorf den Wald
als Figentümer (Landeswald) lm Forsteinrichtungswerk ist
die Abt. 443 als Birkhuhnentwicklungsbiotop vorgesehen.

Abb. 3: Arbeitsbereich im Tagebau Nochten (ehemaliges Revier Hermannsdorf)
im Mai 2004. Foto. F. Brozio

Ausgehend von diesen treffenden Beobachtungen vor 1 00
Jahren wurden leider in der Folgezeit keine entsprechenden
Maßnahmen zur Anwendung gebracht Uns ist kein Vor-
kommensgebiet des Birkhuhns in der Lausitz bekannt, wo
nach diesen Erkenntnissen forstlich gearbeitet worden
wäre So trat in allen Populationen ein Bestandsrückgang
ein, der sich bís heute fortsetzt (Kap Z und Abb. 1).
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Abb. 4: Darstellung der für den Schutz des Birkhuhns wichtigen Lebensrãume (schraffierte Flächen) im Forstbezirk
südöstlich Weißwasser - Hermannsdorfer Moorniederung. (Daten aus Forstamt Weißwasser; schriftl Mitt., ergänzt)

Weitere Flächen könnten mit einbezogen werden. Dazu
wurden keine genaueren Aussagen getroffen Forstlich
schwer bewirtschaftbaren Flächen wird von Seiten des
Sachsenforsts der Vorrang fúr den Birkhuhnschutz gege-
ben. Die Restflächen des N5G Hermannsdorf sowie Feucht-
bereiche, Gräben und Tumpel entlang der Tagebaukante
nordöstlich des Tagebaus Nochten müssen in ein Konzept
einbezogen werden (Abb 4) und konnen ein überlebens-
zentrum bilden

Vattenfall Europe Mining konzentrieft seine Arbeit auf
die Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft fur das Birk-
huhn (Braunkohlenplan und Rahmenbetriebsplan für den
Tagebau Nochten). Von der Naturschutzvorbehaltsfläche
von ca. 1 500 ha waren ca 750 ha Moor- und Heidege-
biete für die Art als Entwicklungsgebiete geplant (tRpONl

1 994a) Auf Antrag der Naturschutzbehörde des Nieder-
schlesischen Oberlausitzkreises (Besch Iuss des Braunkohlen-
ausschusses vom 2-/.02 2003)wurde durch die Einrichtung
eines Restsees Hermannsdorf auf einer Fläche von 268 ha
an gleicher Stelle, das BirkhuhnentwicklungsgebieT auf 23f
ha naturnahe Aufforstung und 259 ha Sukzessionsfläche
reduziert. Weiter wird auf die angrenzende Vorrangfläche
für den TÛP verwiesen. Doft íst es ebenfalls Ziel für das
Birkhuhn nutzbare Lebensraumtypen zu schaffen und zu
erhalten Der südliche Teil dieser Vorrangfláche könnte ab
2012 und der nördliche Teil später aus der Bergaufsicht
entlassen und zur Nutzung als Naturschutzflãche für die
Art ubergeben werden

Für das Tagebaugebiet Reichwalde liegen keine konkreten
EntwicklungsgebÌete für das Birkhuhn vor ([RPON] 1994b,

LAUBAG [1994], Karte Oberflächengestaltung und Rekul-

tivierung + 130 m NN). Die bisher ausgewiesenen Vofrang-
flächen Naturschutz befinden sich im Südteil des Restsees,

anschließende wechselfeuchte Gebiete und Gebiete mit
hoher Reliefenergie (Rabenberge, Heiden, Waldgebìete mit
Tieflandfichte) vervollståndigen die bisherigen Planungen.

Das Unternehmen muss seine Aufwendungen für eine
qualitätsgerechte Wasserversorgung der für die Art rele-

vanten Gebiete erhöhen (Tagebau Nochten, Ziel 15 und

Begründung: IRPON] 1 994a),

Für den TÜP Oberlausitz liegt seit 08/2006 ein neues

Nutzungskonzept vor. Dies berucksichtigt den fortschrei-
tenden Bergbau und sieht die Einrichtung von zwei neuen

Schießbahnen (58 5 und SB 6) östlich der B'115 vor Der

Ausbau der lnfrastruktur (Straßenbau) wird dre Zuwegung
der Schießbahnen von der B1 1 5 (SB 8,9,11,5, 6) und der
S127 (SB 4, 3, 2) umfassen (TÜP Kommandantur schriftl.
Mitt und Abb 5). Das Bundeswehrdienstleistungszentrum

- zuständiq für die Freiflächen - und die Forstverwaltung
der Bundesanstalt fúr lmmobilienangelegenheiten - zu-
ständig für den Wald - werden sich an der Erhaltung und

Pflege der Lebensräume für das Birkhuhn beteiligen, Kern

aller Maßnahmen ist díe Wiederherstellung des Tränker

lVloorgebietes Hier besteht aber hohes Konfliktpotenzial.

lm Rahmen derAufgaben der Naturschutzstation Weiß-
wasser und der Unteren Naturschutzbehörde des
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Landkreises Oberlausítz-Niederschlesien sind Maßna h-
men zur Biotopgestaltung für das Birkhuhn auf dem Gebiet
des tÜP Oberlausitz seit làngerem geplant. Diese Arbeiten
mrìssen nun zeitnah umgesetzt werden!

lm folgenden Kapitel stellen wir dar, wie die von clen
einzelnen Landnutzern in ihrem Verantwortungsbereich
gemachten Vorschläge in ein gemeinsames Konzept über-
führt werden können, wie durch Ergänzungen einzelner
ft4aßnahmen deren Wirksamkeit erhöht werden kann und
wie durch eine gemeinsame Arbeit das Birkhuhn und wer-
tere eurcpaweit bedeutsame Arten in ihren Lebensräumen
erhalten und gefördert werden können

4 Ziel des Birkhuhnschutzes ist die Lebens-
raumerhaltung und -entwicklungl

Ausgehend von den Ursachen des Bestandsrückganges der
Art, der Konzentration der Vorkommen auf einen Natur-
raum und der Berücksichtigung der Entwicklung der Land-
nutzung ergeben sich für die Ableitung von Zielen des Birk-
huhnsch utzes prior¡1äre r rnd längerf risli ge Maßnahmen. Bei

der Festlegung dieser Ziele müssen in besonderem Maße
die Ziele des Schutzes der Natut der Landschaft mit den
Pflanzen- und Tierarten Beachtung finden Birkhuhnschutz

bedeutet dam¡t Schutz aller Arten der Moore, Feucht- und
Trockenheiden und der lichten Birken-, Kiefern- und Ei-

chenwälder der Lausilz. Entsprechend der geografischen

Lage vereinen diese Lebensräume atlantische, kontinentale
und montane Floren- und Faunenelemente in eìner für
Deutschland und damit fur Sachsen einmaligen Werse und
rechtfertigen damit die Aufwendungen des Naturschutzes
in jedem Fall (Gnossrn 1996). lm Zusammenhang mit den
Arbeiten des Bergbauunternehmens zur Wiederherstel-
lung von Natur und Landschaft während und nach dem
Abbau der Braunkohle ergeben sich Synergien, welche dre

Aufwendungen des Unternehmens sinnvoll ergänzen. Ein

erstes Beispiel dafûr ist die Durchführung des Naturschutz-
großprojektes Teichgebíete Niederspree-Hammerstadt in

Randlage der Abbaufelder (Bnozro 2003)
ln eìne solche Zielstellung ist die nationale Zusammenar-
beit mit Brandenburg (Vorkommen in der Slamener und
Zschornoer Heide, L¡H¡¡aruru 2000) und eine internationale
Zusammenarbelt mit der Republik Polen einzuordnen und
zu entwickeln und die weitere Zukunft aller Arten unter
Beachtung der Verschjebung der Klimazonen zu berück-
sichliqen (Klimaatlas der er-rropäischen ErLrtvögel von Hu¡rr-

L¡v et al. 2007)
lm Folqenden werden deshalb nach ganzhe¡tlich ökosyste-
marem Ansatz Handlungsempfehlungen für flächenkon-

tÜP OUerlausitz (Ostteil)
Grenze TÜP Obertausitz / SPA 47
Schießbahnen in Nutzung

" Schießbahnen geplant

Mikrogeochore Tränker Moor- und
Dünengebrel - 4554 12

Lebensraumerhaltung fur das BirkhuhnSB9

I'rSBB!\

íJ

, sB 3 j.t!'

SB2
t.

Bearbeiter: Brozro, schröder, Tenne Bearbe¡tungsstandi2Ttollzeo}
Kartengrundlage: TUP Oberlausitz-Ost, Amt für militàrisches Geowesen, Stand: Ol]ZOOT
Vervielfålt¡gungsgenehmigung. Kommandantur Tüp Oberlausllz

Abb 5: Nutzungskonzept rÚP Oberlausitz (Stand. 08/2006) und Darstellung der fúr den Schutz des Birkhuhns wichtigen Lebensräume anhand
der Mikrogeochoren (Daten aus Basn,a¡t et al. 2005, Kaftengrundlage Tüp oberlausitz 2007)
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krete Ma ßnah men zur Verbesserung der Habitatstrukturen
der Leitart Birkhuhn vorgeschlagen (vgl. Dnecenetal. ,l999).

Aufgrund der aktuellen Bestands- und Lebensraumsitua-
tion des Birkhuhns in der Muskauer Heide ergeben sich
zwingend zwei Handlungsschwerpunkte fúr notwendige
naturschutzfachliche MaBnahmen

4.1 Erhaltung und Regeneration der überlebens-
zentren

Bearbeitungsgebiete sind zum einen die Moor- und
Feuchtbereiche südöstlich von Weißwasser (Abb. 4, Mi-
krogeochore Hermannsdorfer Moorniederun g 14552 2Zl)
und zum anderen das Moorgebiet Daub¡tz-Tränke im Tüp
Oberlausitz (Abb 5, Mikrogeochore Tränker Moor- und
Dünengebiet [4554 12]), die mit der repräsentativsten
Ausstattung birkhuhnfavorisierter Lebensraumtypen aus-
gestattet und entwickelbar sind und bei geeigneten, auch
länderúbergreifenden Maßnahmen adäquate Zustandsver-
besserungen erwarten lassen Sie waren und sind die Kern-
bereiche der Birkhuhnpopulation seit über 60 Jahren.

Durch Habitatvernetzung und Strukturanreicherung
im Verbreitungsgebiet
Reste ehemaliger Eichenwälder und jüngere Eichenwald-
pflanzungen sind in den Gebieten vorhanden, bedürfen
aber in jedem Fall der gezielten Entwicklung und der Kom-
plettierung durch Freistellen von Einzelbäumen und der
weiteren Pflanzung/Umwandlung geeigneler Bestände auf
Standorten, die auch unter den Bedingungen des Klima-
wandels Bestand haben. Diese ergänzen das vorhandene
Mosaik im Wald, welches durch das Vorhandensein ausrei-
chenden Offenlandes, der trockenen Sandheíden ergänzt
werden muss lm militärischen Bereich wird dieser Lebens-
raumtyp allgemein auf den Schießbahnen repräsent¡ert
Die Schießbahnen 3/3a und 2, der Sprengplatz 250 kg
angrenzend an das Tränker Moor- und Dúnengebiet und
die Schießbahn 4 im Gebíet sind dafür in Struktur und
Größe grundsätzlich geeignet. Nach Wrlea¡NHoRsr & pnureR

(2005) sind für eine dauerhaft vom Birkhuhn besiedelte
Fläche mehr als 500 ha nötig Die im Naturraum Lûnebur-
ger Heide von der Art besiedelten mrlitärischen Flächen
besitzen eine Größe von 800 bis ca 4.000 ha (Wuaarru-

Honsr & Pnúr¡R 2005). Der überlebensraum auf dem Túp
Oberlausitz errercht diese Größenordnung und stellt über
die Schießbahnflächen nach Westen den übergang zur
Hermannsdorfer Moorniederung her (schraffierle Flächen
Abb. 4 und 5). Vorhandene Trassen und Wege sollten
aufgelìchtet werden und kleine Waldblößen unter die-
ser Z¡elstellung optimiert werden So wird der zwischen
beiden Gebieten bestehende Wald über eine Entfernung
von max. 10 km für die Art nutzbar. Diese Distanz gilt
nach den bisherigen Kenntnissen als úberbrückbar. Nach
den Untersuchungen in der Lüneburger Heide kann man
im Radius von 25 km von einem zusammenhãngenden
Dismigrationsraum sprechen (Wüaeeruronsr & pnurrn 2005)
Damit werden auch Vorkommensgebiete in Brandenburg
und Polen erreicht. Dabei ist zu beachten, dass das Birk-
huhn durch Wanderbewegungen im Zeitraum von März
bisjuni ca. 3,000 ha Fläche mit Distanzen bis 11 km und
von Juli bis Februar ca. 12 000 ha mit Distanzen von über
20 km erreicht bzw. bewohnt.
Die Optimierung der Lebensraumtypen zwischen beiden
Überlebensräumen in den Offenlandbereichen (freie Sand-
flâchen, ruderal), den Heiden und weíteren Korridoren

Abb. 6: Nördlicher Fischteich 1,996, Moorvegetationskomplexe eines vor mehr
als 100 lahren aufgelassenen Teiches mit Drosera rotundifolia, D, intermedia und
versch. Wollgràsern auf einer Sphagnumfläche. Foto: F. Brozio

wird die 5ituation umfassend verbessern. Mit einer solchen
Lebensraumvernetzung und -aufwertung werden neben
der Leit- und Zielart Birkhuhn auch zahlreiche andere zu
schútzende Pflanzen- und Tierarten erreicht. Beispiele
bisher im Gebiet nachgewiesener und schützenswerter
Arten, die unter die EU-Vogelschutzríchtlinie ([EU] 1979)
fallen oder in der Roten Liste (Baurn et al, 2002) aufgefühft
sind, werden nachfolgend genannt:

1. Arten des Anhanges I der EU-Vogelschutzrichtlinie (zwölf
Arten; EU 1979b1: Birkhuhn, Brachpieper, Heidelerche,
Kranich, Grauspecht, Mittelspecht, Neuntöter, Schwarz-
specht, Seeadlet Uhu, Wanderfalke und Ziegenmelker

2. Arten der Gefährdungskategorie 1 und 2 nach Roter
Liste Sachsen (drei Arten): Raubwürgeç Wendehals und
Wiedehopf

3. Arten der Gefährdungskategorie 3 und R nach Roter
Liste Sachsen (vier Arten): Braunkehlchen, Drosselrohrsän-
ge¡ Schlagschwirl und Schwarzkehlchen

Durch Moorschutz
lm Naturraum Muskauer Heide sind zur Erfüllung der Ziel-
stellung der Erhalt und die Revitalisierung von Mooren
grundlegende Aufgabe Unter Beachtung der Landnut-
zung von Bergbau und Militär und der Verfügbarkeit von
Wasser ist dies nur in ausgewählten Bereichen möglich. Es

kommen dafür nur die im Verbreitungsgebiet liegenden
Flächen südöstlich Weißwasser (Abb. 4 und 7: blaue Linie),
die Hermannsdorfer Moorniederung und das südöstliche
Gebiet des TÜP Oberlaus¡tz, das Tränker Moor- und Dü-
nengebiet (Abb. 5 und 7: blaue Linie) - in Frage. Bestim-
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mend für diese Auswahl sind die Lage im traditionellen
Vorkommensgebiet der Art, díe VerfLigbarkeit von Wasser
und die Standortsituation (Geologíe, Lebensraumtypen,
Nutzung). Nachweislich sind diese Mikrogeochoren' die
Vorkommensschwerpunkte der vergangenen 50 Jahre Die
Bestãnde wurden durch die Einrichtung der SB 4 in den
1 970er lahren (Grundwasserabsenkung) und die Fortfüh-
rung des Tagebaues Nochten in angrenzende Bereiche ver-
schoben. ln beiden Gebieten muss der Grundwasserstand
gehoben und die Wasserzuführung optimiert werden. ln
Teilbereichen müssen zur Herstellung oder soweit möglich
zur Regeneration von Mooren über Versumpfung Teilflä-
chen wieder vernässt werden.
ln Randlage der Moore und in natürlichen Geländesen-
ken können sich Feuchtheiden und Moore auf diese Art
entwickeln, wie sie beispielsweise am Braunsteich und im
nördlichen Fischteich der Hermannsdorfer Moorniederung
in den vergangenen Jahrzehnten entstanden (Abb 6)

Die Hermannsdorfer Moorniederung und das Tränker
Moor- und Dünengebiet sind nicht nur fLlr die Avifauna
von herausragender nationaler Bedeutung, sondern auch
für andere Arten. Beispielhaft seien llnea borealrs (einziges
Vorkommen in Sachsen), Stellaria longifolia, Anthericum

' Mikrogeochoren sind landschaftlich heterogene Gefùge, wo
die Komponenten Geologie, Boden, Relief, Wasser, Klima, Bios
und Flächennutzung åhnliche Eigenschaften aufweisen Somit
repräsentieren Mikrogeochoren ganz spezífische d.h einmalige
Naturraumpotentiale.

I
J, rr

ramosum, Blechnum sp¡cant, Calamagrostis str¡cta, Corr¡-
giola litoralis, Chimaphila umbellate, Diphasiastrum com-
planatum, D. zeileríi, Drosera intermedia, D. rotundifolia,
Eríca tetralix, Ledum palustre, Lycopodium clavatum, Lysi-

machia thyrsíflora, Oxycoccus palustris, Polygala vulgaris,
Rhynchospora alba, Rh. fusca, Scleranthus perennis, Tees-

dalia nudicaulis, Thymus serpyllum und lJtricularia mÌnor
genannt Von den Reptilien sind Kreuzotter (Vipera berus),
Glattnatter (Co ronella austriaca), Zaun- (lacerta agilis) und
Waldeídechse (Lacerta vivipara) bedeutsam. Nach Lr¡src

(2006) wurden in der Muskauer Heide allein 449 aculeate
Hymenopteren nachgewiesen, darunter die Wegwespe
(Arach nosp ila siluana) erstmals in Deutsch la nd. lnsgesa mt
138 Aften sind davon in Deutschland in ihrem Bestand
gefährdet. Die Anzahl der gefährdeten Sandlaufkäfer- und
Laufkäferarten nach der Roten Liste beträgt 89, von insge-
samt 2 1 9 Arten in Sachsen Herausragende Bedeutung hat
Callisthenes reticulatus, als eine Art der Herden, zu der nur
noch f únf weitere aktuelle Nachweise zwischen Kasachstan
und Deutschfand vorliegen (G¡senr 2007)

5 Entwicklungsgebíete ftir das Birkhuhn in
der Muskauer Heide

Schaffung von Entwícklungsgebieten in den Berg-
baufolgelandschaften Nochten und Reichwalde
Bearbeitungsgebiete sind hier die Naturschutzvorbehalts-
und -vorrangflächen in den Bergbaufolgelandschaften
Nochten und Reichwalde (Abb. 7 Punkt 3 und 4). Da die-
se Flächen gerade im Entstehen sind bzw. soeben geplant
werden, íst rasches Handeln gefordert. Die naturschutz-

fug"ouu

,Voqveo

fi) Hermannsaorter Moornlederung

I frant er. f\¿loor- und Dúnengebr€l

l$r Naturschufzvorbeheltsfláche Tagebau Nochten (¡n der Ersleltung)

ffi Natursctrutzvorbehaltsflåche T6gebau Reichwalde (in der Planung)

44

Tagebau

Réichwalde

Landnulzung und Naturerhaltung in det Muskauer Høldø

StandderTågebauentwicklung 
- 

SpÁ-schurzgebietssystem .....,. Mikrogeochoren

Lebensraumerheltung lilr das Eirkhuhn Labansraumentwicklung l\r das Bi¡Rhuhn

Beârbe¡têriBroz¡o,SchródetTenne Bearbe¡longsslãnd:Zll1ltZOOg
Kartengrundlage: Låndesvermessüngsãmt sac¡Een, Bund;samt fúr Kartographie und G€odåsie. Amü¡chs Iopographiscie Kade l;50 000

Abb. 7: Tagebauentvvicklung, SPA-Schutzgebietssystem und Gebietskulisse der für den Erhalt der Birkhuhnpopulation
repräsentativen Flächen (Daten aus NowEL et al. 1994, Bnozto et al 2005 und 1MUL 2oo7).
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fachlichen Anforderungen an diese Flächen aus S¡cht des
Birkhuhnschutzes müssen nachdrùckiich in den aktuellen
Bearbe¡tungsprozess eingebracht werden. 5ie schließen
räumlich an die Kernbereiche der Birkhuhnpopulation an
und kónnen langfrístig die Teilpopulationen (Herstellung
des Zustandes vor der Devastierung) verbinden (Abb 7)

Entwicklungsgebíet in der Bergbaufolgelandschaft
des Tagebaues Nochten
Fúr die Gestaltung oiner Flãche Populationsgebiet Birk-
huhn stehen für eine naturnahe Aufforstung 237 ha und
fúr Sukzessionsfláchen 259 ha zur Verfügun9 (Kap 3 2)
lnnerhalb der 259 ha Sukzessionsfläche sollen die für eine
Ansiedlung der Art notwendigen Habitatstrukturen ent-
stehen, wie Balzplätze, Bruträume, Aufzuchthabitate und
Nahrungsräume für ein ganzjähriges Nahrungsangebot.
Fûr eine dauerhafte Besiedlung reicht diese Fläche nicht
aus, deshalb muss auch die Fláche Aufforstung in das
Konzept einbezogen werden. H¡er könnten die Flächen
für die Nahrungshabitate entwickelt werden Aber auch
diese Flächengröße mit insgesamt 496 ha ist allein für
das Überleben einerTeilpopulation nicht ausreichend Von
grundlegender Bedeutung sind der Anteil der Moore oder
der zur Moorentwicklung vorgesehenen Versumpfungsf lä-
chen und das Relief des Gebietes (Wassereinzugsgebiet,
Mikroklima) Die als Moorinitialen vorgesehenen Flächen
sollten größer 100 ha sein. Neben ausrerchenden Flächen-
anteilen dieser Lebensraumtypen (LRT) ist die Verbindung
úber die nördlich und sùdlich des Hermannsdorfer Sees zu
entwickelnden Korrrdore zu den überlebensräumen exis-
tenziell Nur dadurch kann ein langfristiges ùbe¡leben des
Birkhuhns (und anderer Vogelarten) in ausreichend groß-
er Fläche erreicht und die Investition in den Naturschulz
gesichert werden Der Rúckbau der jetzigen B 1 56 und ihr
künftiger Verlauf westlich des Gesamtgebietes ([RpON]
1994a, Ziel26) ist eine weitere Voraussetzung f rir eine er-
gebn iswirksame Naturschutzarbeit. D iese Arbeiten können
rn den nächsten 10 bis 20 Jahren umqesetzt werden.

6 Synthese
Aus der vorliegenden Analyse, der Ableitung von Zieien
und Maßnahmen zum 5chutz und Erhalt des Blrkhuhns
(und zahlreicher weiterer Arten der EU,Vogelschutzricht-
linie; [EU] 1979) ist zu erkennen, dass der Schwerpunkt
der Arbeit die sofortige Umsetzung von Maßnahmen in
den Überlebenszentren ist Diese müssen parallel mitwei-
teren Planungen in diesen und den Entwicklungsgebieten
verbunden werden Sie erfolgen auf der Basis eines Moni
torings zu den wertgebenden Vogelarten nach der Richt-
linie [EU] (1979) und werden durch eine Dokumentation
(Bestandserfassun g, Erfassung der aktuel len ökologischen
Potenz der Anen) weiterer naturschutzbedeutsamer pflan-

zen- und Tierarten ergänzt.

Notwendige Biotopman¿gementmaßnahmen mùssen pri-
mär auf Lebensraumerhalt und Renaturierung abzielen
Dabei rnûssen die jahreszeìtlich wechselnden ökologischen
Ansprüche des Birkhuhns sowie die Ursachen seines Rúck-
gangs beachtet werden. Der Beruhigung optimierter Ha-
bitate und einem breiten Biotoptypenangebot (RÌsikomrn-

derung) kommt dabei in der Folge eine hohe Bedeutung
zu. Zur Ernrittlurrg der lst-Zustände, zur Effizienzkontrolle
und langfristigen ökosystemaren Umweltbeobachtung

sind zunächst Grundlagendatenerhebungen in den oben
genannten Bearbeitungsgebieten zwingend notwendig,
wie u a.: geohydrologische Gutachten, standortkundliche
Untersuchungen, Vegetationskartierungen mit Dauerbe-
obachtungsflâchen, Moor- und Gewässeruntersuchun gen

mit Transekteinrichtung sowie faunistische Erfassungen

Hierfür sind Waldfunktions- und -biotoptypenkartÌe-
rungen, Daten zur forstlichen Standorterkundrrnq, der
Datenspeicher Waldfond inkl. Revier-, Luftbild- und Forst-
grundkarten, die Forsteinrichtung sowie sonstige Daten-
quellen heranzuziehen Einzelheiten s¡nd bei Lrruo¡l¡n et al.
(2007) aufgeführt.
Diese Biotopmanagemenlmaßnahmen werden schwer-
punktmaßig auf Flächen des TÚp Oberlausitz (Schieß-

bahnen um Tränke im lv4ikrogeochorengebiet Tränker
Moor- und Dúnengebiet) und in den Moor- und Feucht-

bereichen (Überlebenszentren) südostlich von Weißwasser
ausgeführt (vgl Abb 4 und 5)

7 Möglichkeiten in den bestehenden SPA
Gebieten

Das 5PA Schutzgebietssystem erfasst die Gebietskulísse

der Birkhuhn-Uberlebenszentren und -Entwicklungsge-

biete unzureichend. Lediglich das Tränker Moor- und Dü-

nenqebiet befrndet sich rnnerhafb des SPA-Gebietes 47
(Muskaue¡- und Neustädter Heide, DE 4552-452) Nach

den in der Gebietscharakteristik (Stand: 20 'l 1.2006) ange-
gebenen Zielen fúr die angeführten Vogelarten reichen die
in Abschnitt,,Gewährleistung des Erhaltungszustandes"
aufgeführten Vorgaben grundsätzlich aus 5ie bedürfen
aber in jedem Fall der standörtlichen Konkretisierung, der
Planung und Erarbeitung fùr die jeweilige Ffäche Entschei-

dend für die Erreichung des Zieles ist die Umsetzung der
Vorgaben.
5o ist z B. die Maßnahme zur Sicherung des Wasserhaus-

haltes und das weitgehende Zulassen der natürlichen Ent-
wicklung der Standgewässet Moorbereiche, Feuchtge-
biete, Feuchtheiden, Moor- und Feuchtwälder seit lahren
den Nutzern, den (Naturschutz-)Verwaltungen bekannt,
eine Umsetzung von Maßnahmen erfolgte bisher nrcht!

Gemessen an der Bedeutung des Gebietes (,,eines der
fünf besten Gebiete im Freistaat" fur 23 Arten der Kate-
gorien i und 2 der Roten Liste und des Anhanges 1 der
VSchRL) sind die bisherigen Aufwendungen zum Erhaìt
und Schutz der Arten unzureichend. Notwendig ist die
Ausdehnung der Rechtsvorschriften des sPA Gebietes
47 auf alle Vorkommensbereiche der Arten, demnach
auf alle Überlebens- und Entwicklungsgebiete und dÍe Si-

cherung der Umsetzung notwendiger Maßnahmen. Das

bedeutet, das Überlebenszentrum Moorgebiet südöstlich
Weißwassers mit ca. 500 ha in das SPA Gebiet 47 inhaltlich
einzugliedern und nach Hersteflung der Vorbehalts- und
Vorranggebiete in der Bergbaufolgelandschaft, diese Flä-

chen ebenfalls mit aufzunehmen Ferner wird vorgeschla-
gen, in das Management der SPA-Gebiete 44, 46 und 49
Ziele und Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des
Birkhuhns einzubeziehen Damitwird auch dem Erhalt der
weiteren 23 Arten besser entsprochen
Die Größe der einzelnen SPA-Gebiete bzw. der fur den
Birkhuhnschutz wirksamen Anteile ist in Tab. 1 angege-
ben Sie entspricht in den Überlebenszentren den Min-
destanforderungen Für díe Entwrcklungsgebiete ¡n der
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Tab 1: SPA-Schutzgebiete und Flächengrößen der uberlebens- und Entwicklungsgebiete im untersuchten Gebiet.
Vergleiche dazu Abb 6 1 (Daten aus Bnoz¡o et al. 2005 und SMUL 2007)

Bergbaufolgelandschaft sind die bisherigen planungen zu
konkretisieren und auf diese Mindestanforclerungen ab-
zustimmen.

8 Zusammenfassung
Das Birkhuhn ist seit Jahrhunderten eine charakteristische
Tierart der Muskauer Heide Nach dem ,,Verschwinden " der
Art in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts erfolgte
erne Besiedlung nach Waldbränden in den vierzigerJahren.
Kernbereiche der Populationen waren die Moore südlich
Weißwasser im Revier Herr¡annsdorf, in dessen Umfeld und
die Moore und Feuchtgebjete um die ehemalige Ortschaft
Tränke im Sûdosten der Heide Maximai besíedelten 30 bis
50 Hähne die Muskauer Heide, der Rückgang erfolgte nach
verdrängen der Tlere aus der Hermannsdorfer Moorniede-
rung durch den Bergbau und die Anlage der Schießbahn im
Tränker Moor- und Dünengebiet. ln den suboptimalen Hei-
degebieten der 5chießbahnen finden die Tiere auf Grund zu
großer Störungen im Frùhjahr, nicht ausreichender Nahrung
zur Foftpflanzungszeit (Pf lanzen und Tiere der Moore) und
zur Ùberwìnterung (Beeren im Herbsl) keine ausreichenden
Bedìngungen zur Erhaltung ihrer Population Weitere Fak-
toren, wie hohe Prädation, klimatische Bedrngungen zur
Fortpflanzung und Üben¡¡interung können diese Situation
noch verschärfen
Die Arbeiten zur Erhaltung des Birkhuhns in der I üneburger
Hetde über die letzten 30 Jahre belegen einen Erfolg von
Managementmaßnahmen zur Erhaltung einer population

im Tiefland Deutschlands unter den Bedingungen der mìli-
tärischen und touristischen Nutzung der Heíden
Wir schlagen deshalb den sofortigen Beginn von Manage-
mentmaßnahmerr zur Erhaltung und Entwicklung des Birk-
huhns in der Muskauer Herde vor. Neben der Êrhaltung
dieser Vogelart werden durch diese Maßnahmen eine Reihe
weiterer geschützter Vogelarten und viele seftene pflanzen-

und Tieranen im Bestand ges¡chert. Die lnvestitionen in
den Naturschutz in dieser Region konnen damit auf einer
soliden Basis stehen.
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Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Jana Pinka, Fraktion DIE LINKE Dresden, ]3 QKJ ?flir
Drs.-Nr.: 6/2702
Thema: Ökowasser zu Erhaltung der Funktionsfähigkeit der im Ein-

wirkungsbereich des Tagebaus Mochten liegenden Schutzge¬
biete

Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:

„Im Braunkohleplan für den Tagebau Mochten wurden verbindliche Zie¬
le zur Sicherung der Funktionsfähigkeit der im Einwirkbereich der Ta¬
gebaue liegenden Schutzgebiete gefordert. Explizit wurde u.a. der
„Trebendorfer Tiergarten" genannt, der als FFH- und Naturschutzgebiet
ausgewiesen und von großer naturschutzfachlicher Bedeutung ist.
Zum Schutze hier vorkommender seltener und geschützter Arten der
Flora und Fauna ist eine Stützung des Landschaftswasserhaushaltes
durch die Aufrechterhaltung des Wasserzuflusses aus den Randriegeln
des Tagebaus notwendig. Derzeit wird der Zufluss zumindest teilweise
noch aus eine bergbaulich unbelasteten Grundwasserquelle gespeist.."

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: In welchem Umfang und in welcher Güte ist der Bergbautrei¬
bende auf Grundlage welcher staatlicher Vorgaben verpflich¬
tet, Stützungswasser zu Erhaltung der Funktionsfähigkeit der
im Einwirkungsbereich der Tagebaue liegenden jeweiligen
Natur- und Landschaftsschutzgebiete sowie der Flächenna-
turdenkmale - insbesondere den „Trebendorfer Tiergarten"
und das „Alte Schleifer Teichgelände" einzuleiten? (jeweilige
staatliche Vorgaben bitte der Antwort beifügen)

Zcitilikal iclt J006
audll bcrufundfamlllc
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Frage 2: In welchem Umfang (Menge) und in welcher Güte (Eisengehalte gelöst
und gesamt sowie Sulfatgehalte) wird aktuell Stützungswasser zur Er¬
haltung der Funktionsfähigkeit der im Einwirkungsbereich der Tage¬
baue liegenden jeweiligen Natur- und Landschaftsschutzgebiete sowie
der Flächennaturdenkmale - insbesondere „Trebendorfer Tiergarten"
und „Altes Schleifer Teichgelände" - aus Randriegeln oder welchen an¬
deren Quellen auf wessen Kosten einleitet und verteilt (Durchflussmen¬
gen in den jeweiligen Messpunkten)? (gern Kartendarstellungen der
Antwort beifügen)

Frage 3: Durch welche Stelle und auf Grundlage welcher Gutachten und dgl.
werden die mittel- und langfristigen mengen- und gütemäßigen Bedarfe
an Stützungswasser prognostiziert und können inwiefern absehbar
auch zur Verfügung gestellt werden?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 bis 3:

Die raumordnerischen Vorgaben sind im geltenden Braunkohleplan (Fortschreibung
des Braunkohlenplans für den Tagebau Mochten (Stand 1. Oktober 2013)) des Regio¬
nalen Planungsverbandes Oberlausitz Niederschlesien festgeschrieben.

Mit den Zielen 7 und 8 des o. g. Planes sind die folgenden raumordnerischen Festle¬
gungen getroffen:

Ziel 7: „Die Grundwasserabsenkung und die Entspannung der einzelnen Grund-
wasserleiter ist räumlich und zeitlich so zu betreiben, dass ihre Auswirkungen
minimiert und die Grundwasservorräte so weit wie möglich geschont werden.
Die Auswirkungen der Grundwasserabsenkung und die Wirksamkeit der
Maßnahmen zu deren Begrenzung sind zu überwachen."

Ziel 8; „Bergbaulich bedingte Wasserdefizite in grundwasserbeeinflussten
Schutzobjekten sollen vorrangig im Plangebiet durch geeignete wasserwirt¬
schaftliche Maßnahmen so ausgeglichen werden, dass die jeweiligen natur-
und landschaftsräumlichen Funktionen sowie die öffentliche Wasserversor¬
gung dauerhaft sichergestellt werden."

Mit dem Zulassungsbescheid des Sächsischen Oberbergamtes vom 25. Februar 1994
zum „Rahmenbetriebsplan für den Tagebau Mochten 1994 bis Auslauf" erging die
folgende Nebenbestimmung 16; „Die im Einwirkungsbereich der Grundwasserab¬
senkung entstandenen und noch zu erwartenden Beeinträchtigungen von Natur und
Landschaft sowie von Oberflächengewässern sind durch gezielten Einsatz von
Sümpfungswasser - gegebenenfalls ergänzt durch Dichtungs- und Wasseranreicher¬
ungsmaßnahmen im oberen Grundwasserleiter-weitgehend auszugleichen."

Auf Grundlage dieser raumordnerischen und bergrechtlichen Vorgaben werden in den
Flauptbetriebsplänen für den Tagebau Mochten und insbesondere in den Sonderbe¬
triebsplänen „Grundwasserabsenkung im Vorfeld des Tagebaus Mochten" von 2006
und 2011 einschließlich deren Ergänzungen die konkreten Maßnahmen des Unter¬
nehmers zur Umsetzung der Vorgaben dargestellt und durch das Sächsische Ober¬
bergamt zugelassen:

Seite 2 von 4
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- Ökowasserzuführungen für die NSG „Trebendorfer Tiergarten" und „Altes Schleifer
Teichgelände" als Bestandteil des Sonderbetriebsplans „Auswirkungen der Grund¬
wasserabsenkung im Vorfeld des Tagebaus Mochten" von 2006, zugelassen
15. Februar 2007 (u. a. Bau von Forsthaus-, Struga- und Tiergartenleitung),

- Bau der Grubenwasservorbehandlungsanlage Alte Kiesgrube Trebendorf und der
Verlängerung der Strugaleitung als Bestandteil des Sonderbetriebsplans „Auswir¬
kungen der Grundwasserabsenkung 2011" einschl. seiner 1. Ergänzung, zugelassen
30. April 2013 (u. a. Genehmigung von weiteren Einleitstellen im Bereich der NSG),

- Bau der Ökowasserzuführungen „Altes Schleifer Teichgelände" als Bestandteil der
2. Ergänzung des Sonderbetriebsplans „Auswirkungen der Grundwasserabsenkung
2011", zugelassen 31. Juli 2014 (u. a. Genehmigung weiterer Einleitstellen, die aus
der Grubenwasservorbehandlungsanlage Trebendorf gespeist werden).

Mit der wasserrechtlichen Erlaubnis der zuständigen Wasserbehörde (Landkreis Gör¬
litz) für den Tagebau Mochten vom 10. März 2000 sowie dem Änderungsbescheid vom
21. März 2007 und dem Ergänzungsbescheid vom 29. Juni 2015 wurde die Genehmi¬
gung für die konkreten Maßnahmen hinsichtlich der maximalen Einleitmengen und der
erforderlichen Qualität hinsichtlich von Eisen (Feges) und abfiltrierbarer Stoffe erteilt:

Menge Feges- abfiltr. Stoffe
Trebendorfer Tiergarten, gespeist über den
Tiergartenbrunnen (Eigentum Landkreis Görlitz) 0,76 m3/min 5 mg/l 25 mg/l

Altes Schleifer Teichgelände 3 m3/min 3 mg/l 25 mg/l

Daneben gelten für den Bereich Floßgraben und Rothwassergraben zusätzlich Neben¬
bestimmungen der wasserrechtlichen Erlaubnis für die „Einleitung gereinigter Gruben¬
wässer aus der Grubenwasserreinigungsanlage Tzschelln in die Spree" vom
21. Mai 2004, ergänzt mit Bescheid vom 10. März 2014. Diese Erlaubnisse regeln
maximale Zumischraten von Klarwässern aus der Grubenwasserbehandlungsanlage
Tzschelln in die genannten Vorfluter.

Die wasserrechtliche Erlaubnis des Landkreises Görlitz vom 4. Dezember 2013 erlaubt
den Betrieb der Ökowasseranlagen (Filterbrunnen für die Bespannung des Trebendor¬
fer Tiergartens - Tiergartenbrunnen).

Die aus naturschutzfachlichen Gründen erforderlichen Mengen werden von der zustän¬
digen Unteren Naturschutzbehörde festgelegt. Vorgaben für Sulfat wurden nicht getrof¬
fen. Alle Kosten und Aufwendungen trägt die Bergbautreibende.

Frage 4: Was ist unter „Aufrechterhaltung des Wasserzuflusses in ausreichen¬
der Qualität zu den Schutzgebieten unter Berücksichtigung der Gewäs¬
serökologie" (vgl. Begründung zu Ziel 15 des Braunkohlenplans für den
Tagebau Mochten (1994)) zu verstehen; welche weitergehenden Indika¬
toren für eine „ausreichende Qualität" und die „Berücksichtigung der
Gewässerökologie" sind durch welche Stelle bei einer Beurteilung des
Zustands der in ihrer Funktionsfähigkeit zu schützenden Bereiche zu
beachten?
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Die Aufrechterhaltung des Wasserzuflusses zu den Schutzgebieten in ausreichender
Qualität unter Berücksichtigung der Gewässerökologie wird bei der Beurteilung des
Zustands der in ihrer Funktionsfähigkeit zu schützenden Bereiche durch die Untere
Naturschutzbehörde als in ausreichender Qualität aufrechterhalten anerkannt, wenn die
in der Antwort zu den Fragen 1 bis 3 benannten Vorgaben durchgängig eingehalten
werden.

Frage 5: In welchem Zeitraum war durch welche Stelle ein Erfolg der Stützungs¬
maßnahmen zu prüfen, was war das jeweilige Ergebnis der durchge¬
führten Prüfungen und welche Maßnahmen wurden wann durch welche
staatliche Stelle durchgeführt, in Auftrag gegeben oder beauflagt bzw.
waren warum entbehrlich um die Funktionsfähigkeit der zu schützen¬
den Bereiche zu erhalten bzw. um weiterzuführende ökologische Unter¬
suchungen zur Beeinflussung der Gebiete anzustrengen?

Die schutzgutbezogenen Qualitäts- bzw. Mengenanforderungen der Wassereinleitun¬
gen in naturschutzrelevante Bereiche werden von der Unteren Naturschutzbehörde
laufend überwacht. Erforderliche Änderungen werden auf Anforderung dieser Behörde
von der Bergbautreibenden vorgenommen. Die Festlegungen der oben genannten
wasserrechtlichen Erlaubnisse werden durch die Untere Wasserbehörde überwacht.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Dulig

Seite 4 von 4



STAATSMINISTERìUIM

FÜR UMWELT UND

LANDWIRTSCHAFT

SÄoHSIScHES STMTSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDwIRTSCHAFT
Postfach 100510 | 01076Dresdên

Präsidenten des Sächsischen Landtages
Herrn Dr. Matthias Rößler
Bern ha rd-von-Li nd en a u-Platz 1

01067 Dresden

Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Jana Pinka, Fraktion DIE LINKE
Drs.-Nr.: 61120
Thema: Bergbaubedingte Außerbetriebnahme von Trinkwasser-

fassungen und Schadensregulation

Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt: ,,lnfolge bergbau-
bedingter Grundwasserabsenkung und nachfolgendem
-wiederanstieg kommt es zur Oxidation von Eisensulfidmineralen und
der Freisetzung von Eisen, Sulfat und Protonen. Dies hat negative
Auswirkungen auf Grund- und Oberflächenwasser.

Dies führte zur Stilllegung zahlreicher Trinkwasserfassungen, da die
Qualitätsanforderungen nicht mehr erfüllt werden konnten.

lch verweise hierzu u.a. auf meine Anfragen
LT-Drs. 5/11893 ,,Gefährdung des Weiterbetriebs von Wasserwerken
infolge bergbaubedingt hoher Sulfatkonzentrationen im Rohwasser",
KlAnfr Jana Pinka DIE LINKE v. 06.05.2013 und LT-Drs. 5112456
,,Nachfrage zur Kleinen Anfrage 5/11893; Gefährdung des Weiter-
betriebs von Wasserwerken infolge bergbaubedingt hoher Sulfat-
konzentrationen im Rohwasser", KlAnfr Jana Pinka DIE LINKE v.
19.07.2013."

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich
die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: lnwiefern und unter welchen Umständen ist (oder ist nicht
- bitte jeweils in den untenstehenden Fällen a. und b.
begründen) eine Veränderung des Grundwassers, sodass
eine Wasserfassung zur Trinkwassergewinnung aus Grün-
den einer
a. qualitativen oder
b. quantitativen Veränderung des Grundwassers
nicht mehr für diese Nutzung verwendet werden kann,
einem Bergschaden (vgl. S f f4 BBergG, ,,infolge der [...]
Tätigkeit") zuzuordnen?

I
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Für das Vorliegen eines Bergschadens ist neben dem Kausalzusammenhang zu bergbau-
lichen Tätigkeiten der Eintritt eines Personen- odei Sachschadens entscheidend. Die
nachteilige Veränderung der Quantität oder der Qualität des Grundwassers ist allerdings
kein Sachschaden, da das Grundwasser kein eigentumsfähiges privates Rechtsgut
darstellt.

Frage 2: Inwiefern sind nach welchen konkreten wie lautenden Vorgaben (Rege-
lungen, Festlegungen, Handlungsanleitungen und dgl.) Maßnahmen, die
im Rahmen des geltenden Verwaltungsabkommens zur Braunkohlesa-
nierung durchgeführt und durch dieses (mit) finanziert werden und dabei
dazu dienen, die Trinkwasserversorgung dauerhaft aufrechtzuerhalten
bzw. wiederherzustellen, soweit aufgrund von einer Wasserfassung
zufließendem bergbaulich beeinflussten Grundwasser eine Gefährdung
der dauerhaften Nutzung einer bestimmten Wasserfassung bzw. deren
Ersatz (bspw. Sulfatbelastung, sog.,,bergbaubedingte Außerbetrieb-
nahme" eines Wasserwerkes) notwendig wird (bspw. Leitungsbau,
Wasserreinigungsanlagen etc.)
a. im Rahmen der Rechtsverpflichtungen der LMBV (sog.S 2-Mittel) bzw.
b. unter Zurückstellung unterschiedlicher Rechtsstandpunkte und ohne
Anerkennung einer Rechtspflicht zum einen für weitere Maßnahmen zur
Abwehr von Gefährdungen im Zusammenhang mit dem Wiederanstieg
des Grundwassers und zum anderen für sonstige Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit der Braunkohlesanierung (sog. S 3-Mittel) finanzierbar?

Maßnahmen der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Veruvaltungsgesellschaft mbH
(LMBV) im Zusammenhang mit der Grundsanierung werden im Rahmen des Bundesberg-
gesetzes und nach Zulassung im bergrechtlichen Abschlussbetriebsplan (ABP) realisiert.
Die Finanzierung dieser Maßnahmen ist im $ 2 des Verwaltungsabkommens Braun-
kohlesanierung (VA BKS) geregelt. Des Weiteren gehört die Haftung für Bergschäden zu
den Grundsanierungspflichten der LMBV, soweit diese durch die LMBV selbst oder ihre
Rechtsvorgänger verursacht wurden. Maßnahmen zut Abwehr von Gefährdungen im
Zusammenhang mit dem Wiederanstieg des Grundwassers und für sonstige Maßnahmen
im Zusammenhang mit der Braunkohlensanierung werden über den $ 3 des VA BKS
finanziert. Ob, wann und in welchem Bereich eine Maßnahme zur Absicherung der Trink-
wasserversorgung Bestandteil der Braunkohlesanierung wird, ist im konkreten Einzelfall
unter Berücksichtigung der genannten Voraussetzungen zu entscheiden.

Frage 3: Durch welche Stelle(n) wären auf welcher konkreten einfachgesetzlichen
Grundlage in welchem Zeitraum und in welcher Höhe laufende Mehr-
kosten, die sich durch die in der vorhergehenden Frage dargestellte
Veränderung (Trinkwasserbezug aus anderer Quelle, da Wasserfassung
nicht mehr nutzbar bzw. ,,bergbaubedingte Außerbetriebnahme" eines
Wasserwerkes) ergeben, zu tragen?

Die öffentliche Trinkwasserversorgung ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinden
S 43 SächsWG). Sowohl das Kommunalabgabenrecht, als auch die
EU-Wasserrahmenrichtlinie, verlangen eine kostendeckende Erhebung von Gebühren und
Beiträgen für die ötfentliche Wasserversorgung. Sind erforderliche lnvestitionen durch die
erhobenen Gebühren und Beiträge nicht finanzierbar, ist der Aufgabenträger in der Pflicht
zu prüfen, ob diese durch die Aufnahme eines Darlehens, durch Rückstellungen und
durch eine Preissteigerunþ für die Abgabe von Trinkwasser zu finanzieren sind.
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Bei einer bergbaubedingten Verantwortung des Sanierungsbergbaus wird eine Kosten-
beteiligung der LMBV auf Grundlage der in der Antwort zu Frage 2 dargestellten Rege-
lungen des VA BKS erfolgen.

Frage 4: Welche Kenntnisse besitzt die Staatsregierung über die in meiner
Vorbemerkung dargestellten Umstände und welche Gutachten wurden zu
welchen Zeitpunkten zu diesem Thema in Auftrag gegeben? (ggf.
vorhandene Gutachten bitte zunächst thematisch, dann chronologisch
geordnet mit Autoren, Titel und Erscheinungsjahr nennen)

Die lnformationen, die dem Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
(SMUL) zur genannten Thematik vorliegen, wurden im Rahmen der Beantwortung der
LT-Drs. 5/1 1893 und 5/12456 umfassend dargelegt.

Zur Neustrukturierung der Wasserversorgung im Nordraum des Landkreises Görlitz sind
dem SMUL nachfolgend aufgeführte Gutachten bekannt:

Variantenuntersuchung zur Trinkwasserfassung Bäruvalde unter Berücksichtigung
der Auswirkungen des Grundwasserwiederanstiegs auf die Rohwasserqualität der
Trinkwasserfassung
Boden- und Grundwasserlabor GmbH Dresden, 2. Juni 2009,

Endbericht zut Erkundung von Alternativstandorten für die Wasserfassung
Bäruvalde (Bearbeitungsstufe l)
BGD Boden- und Grundwasserlabor GmbH Dresden, 29. April 201Q,

Trinkwasserversorgung Boxberg-Ersatzlösung Wassefassung Bärwalde
Vorplanung mit Teil 2: Hydrogeologische Bewertung von Alternativstandorten
lnfraprojekt lngenieur GmbH, 27. September 2013/G. E.O. S. lngenieurgesellschaft
mbH, 17. Oktober 2013 (Teil 2).

Das Sächsische Oberbergamt (SächsOBA) besitzt im Rahmen seiner Zuständigkeit (unter
anderem Zulassung von Betriebsplänen für den Grundwasserwiederanstieg sowie son-
stiger Betriebspläne) Kenntnisse über die Folgen des Grundwassenruiederanstiegs
sowohl in der sächsischen Lausitz, als auch im sächsischen Teil Mitteldeutschlands. Dies
betrifft sowohl die hydrogeologischen Verhältnisse, als auch die Kenntnisse zu den Aus-
wirkungen auf die Grund- und Oberflächengewässer. Kenntnisse über die Stilllegung von
Trinkwasserfassungen infolge bergbaulicher Tätigkeit liegen im oben genannten Rahmen
ebenfalls vor.
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Frage 5: welche Handlungen hat die staatsregierung zu welchen Zeitpunkten
unternommen, oder beabsichtigt sie, um - auch wenn die Trinkwasser-
versorgung gem. $ 57 sächswG kommunale Pflichtaufgabe ist (vgl. hier-
zu Antworten auf meine Kleine Anfrage LT-Drs. S/11893, Fragen 4 und 5
sowie LT-Drs. 5112456, Frage 5) -
a. sich über die Lage zur Trinkwasserversorgung aus dem wasserwerk

Boxberg zu informieren sowie
b. eine rasche und dauerhaft zufriedenstellende Lösung zwischen den

betroffenen Parteien (Gemeinden, Wasserzweckverband, LMBV und
Vattenfal l) herbeizufü hren ?

Das SMUL wird durch die zuständige Fachaufsichtsbehörde, der Landesdirektion Sachsen
(LDS), regelmäßig über den Fortgang der Maßnahmen und Planungen im Zusammen-
hang mit der Neustrukturierung der Trinkwasserversorgung im Nordraum des Landkreises
Görlitz informiert. Die Fachaufsichtsbehörde wird fortlaufend durch die zuständigen
unteren Wasserbehörden der Landkreise Görlitz und Bautzen über den Fortgang der
entsprechenden wasserrechtlichen Verfahren (wasserrechtliche Genehmigung zum Bau
und Betrieb der Trinkwasserleitung Weißwasser-Boxberg und wasserrechtliche Erlaubnis
zur Erhöhung der Grundwasserentnahme in der Wasserfassung Sdier-Ost) sowie deren
Realisierung unterrichtet. Darüber hinaus wird der Aufgabenträger durch die zuständigen
Stellen der Staatsregierung in der Planung und Umsetzung des Gesamtvorhabens
fachlich begleitet und unterstlltzt.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Kupfer
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gez. 

Dr. Jana Pinka, MdL  Dresden, 03. Mai 2013 

 
Eingegangen am: 06.05.2013 Ausgegeben am:____________________ 
 
Maßgeblich ist allein die als Landtagsdrucksache (Nummer siehe oben) gedruckte und 

verteilte Fassung! 

 

 

 

Kleine Anfrage 
 

der Abgeordneten Dr. Jana Pinka,  
 Fraktion DIE LINKE. 

 

Thema: Gefährdung des Weiterbetriebs von Wasserwerken infolge bergbaubedingt 
hoher Sulfatkonzentrationen im Rohwasser 

 
Fragen an die Staatsregierung: 
1. In welchen sächsischen Wasserversorgungsgebieten im Sinne des § 3 Nr. 4 TrinkwV 

werden im Rohwasservorkommen vor Ort bergbaubedingt aktuell Sulfatkonzentrationen 
>250 mg/L festgestellt? (Bitte namentlich nennen; bitte darstellen, welche Gebiete ggf. heute 
schon infolge bergbaubedingter Trinkwasserqualitätsminderung ganz oder teilweise mit 
Fernwasser versorgt werden) 

2. Welcher absolute und relative Anteil der Wasserversorgungsanlagen gem. § 3 Nr. 2 a. – c. 
TrinkwV, die ganz oder teilweise aus den erfragten Wasserversorgungsgebieten (Frage 1) 
gespeist werden, weist nach der jüngsten Messung im Trinkwasser Sulfatkonzentrationen 
>250 mg/L (Grenzwert der Trinkwasserverordnung) auf? (Bitte Werte nennen, tabellarisch 
darstellen; dabei Wasserversorgungsanlagen nach a., b. und c. gem. § 3 Nr. 2 TrinkwV 
aufschlüsseln; bei unter Buchstabe a. fallende Anlagen bitte Betreiber nennen) 

3. Welche Konzentrationsentwicklung für Sulfat wurde jeweils im Rohwasser und Trinkwasser 
des Wasserwerkes Boxberg jährlich seit 2008 registriert? (bitte Monatsmittel und 
Maximalkonzentrationen an Sulfat in mg/L, getrennt nach Rohwasser und Trinkwasser 
auflisten) 

4. Welche Trinkwasserversorgung ist perspektivisch für die Region Weißwasser und Boxberg 
ab welchen Zeitpunkten vorgesehen? (Bitte angeben, aus welchen Räumen und über 
welche Distanz eine Fernwasserversorgung in welchem Umfang pro Jahr überschlägig 
erforderlich sein wird) 

5. Wer wird auf welcher vertraglichen und/ oder rechtlichen Grundlage und in welchem 
Verhältnis die Kosten hierfür übernehmen? 
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Eingegangen am: 11.04.2013 Ausgegeben am:____________________ 
Maßgeblich ist allein die als Landtagsdrucksache (Nummer siehe oben) gedruckte und 

verteilte Fassung! 

 

 

 

Kleine Anfrage 
 

der Abgeordneten Dr. Jana Pinka,  
 Fraktion DIE LINKE. 

 

Thema: Überprüfung der bergbaubedingten Rückstellungen der Vattenfall Europe 
Mining AG 

 

Die bergbaubedingten Rückstellungen der Vattenfall Europe Mining AG umfassen 
insbesondere die Herstellung der Bergbaufolgelandschaft mit den Schwerpunktinhalten 
Restraumgestaltung und Wiedernutzbarmachung, Verlegung von Objekten, Entschädigungen 
und Ausgleichsmaßnahmen, Sanierungs- und Entsorgungsverpflichtungen sowie Rückbau 
technischer Anlagen. Diese Rückstellungen werden nach Angaben des Bergbautreibenden zu 
Erfüllungsbeträgen bzw. Herstellungskosten angesetzt.  

Bei einer jährlich stattfindenden Überprüfung der Fachkonzepte und Erfüllungsbeträge werden 
nach Angaben des Bergbautreibenden neue Erkenntnisse und aktuelle Preisentwicklungen 
berücksichtigt. Dabei wurden die Rückstellungen jüngst an die gestiegenen Kostensätze für 
Verdichtungsmaßnahmen angepasst. Auch sogenannte „Akzeptanzpakete“ tragen zu einer 
Erhöhung der jährlich eingestellten Mittel bei. 

Die jährlichen Zuführungen zu den bergbaubedingten Rückstellungen schwanken Jahr zu Jahr, 
bewegen sich in etwa aber seit 2006 auf einem vergleichbaren Niveau. Insgesamt betragen die 
bergbaubedingten Rückstellungen des Unternehmens ebenfalls seit 2006 etwa 1 Mrd. EUR. 

  

Fragen an die Staatsregierung: 

1. Welche staatliche oder sonstige Stelle prüft auf welcher konkreten rechtlichen 
Grundlage die im Rahmen der Festlegung der Höhe der bergbaubedingten 
Rückstellungen stattfindende Überprüfung der Fachkonzepte und Erfüllungsbeträge und 
die damit verbundene Anpassung an neue Erkenntnisse und aktuelle 
Preisentwicklungen speziell bei der Vattenfall Europe Mining AG? 

2. Wie wird dies auf welcher konkreten rechtlichen Grundlage bei anderen 
Bergbautreibenden und Bodenschätzen gehandhabt? 

3. Wie haben sich die bergbaubedingten Rückstellungen oder vergleichbare 
Rückstellungen der bergbautreibenden Unternehmen in den Lausitzer 



 

 

Braunkohletagebauen (sächs. Teil, ohne Sanierungsbergbau) in den vergangenen 
Jahren seit 1991 pro Jahr bis heute entwickelt? 

4. Inwiefern ist es vor dem Hintergrund der erstmals oder stärker aufgetretenen, zumindest 
jedoch stärker im öffentlichen Fokus stehenden bergbaubedingten Wasserqualitäts-, 
Grundwasserwiederanstiegs-, Rutschungsgefahrenlage plausibel, dass sich die 
bergbaubedingten Rückstellungen der Vattenfall Europe Mining AG in den vergangenen 
Jahren - zumindest seit 2006 - insgesamt nicht erhöht haben? 

5. Welche wie gearteten sonstigen Sicherheitsleistungen speziell für die Wiederherstellung 
eines wünschenswerten nachbergbaulichen Zustandes wurden in Sachsen seit 1991 in 
welchen Fällen (alle Rohstoffe, unter Nennung der Art des gewonnenen Rohstoffes) mit 
einer bergrechtlichen Betriebsplanzulassung festgesetzt oder sind gewöhnlich üblich? 

 




